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A. Kirchliche Gesetze, Verordnungen und

Verfügungen

Nr. 1) Verordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung der 
Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Kirchlichen Verbände in 
der Evangelischen Kirche der Union - Kirchliche Verwaltungs
ordnung (V wO) - vom 1. Juli 1998. 

Pommersche Evangelische Kirche 
II/1 154-10 - 7 /99 

Greifswald, 30.9.1999 

Nach Beschluss der Kirchenleitung der Pommerschen Evangeli
schen Kirche hat der Rat der Evangelischen Kirche der Union das 
Kirchengesetz über die Vermögens- und Finanzverwaltung und 
die Kirchliche Verwaltungsordnung für unsere Landeskirche zum 
1. Oktober 1999 in Kraft gesetzt.
Es \\ erden nachstehend \ eröffentlicht:

das Kirchengesetz über die Vermögens- und Finanzverwal
tung (VFV G) vom 6. Juni 1998, 

die Verordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung 
der Kirchengemeinden. Kirchenkreise und Kirchlichen Ver
biinde in der Evange li sehen Kirche der Union - Kirchliche 
Verwaltungsordnung (V wO) - vom 1. Juli 1998, 

die Durchführungsbestimmung zur Ausführungsverordnung 
für die Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchenge
meinden. Kirchenkreise und Kirchlichen Verbände in der 
[\angelischen Km:hc der Union vom 1. Juh 1998 vom 
28. \1ai 1999 sowie

die Verordnung der Kirchenleitung zur Änderung der „Ver
ordnung der Kirchenleitung zur Erteilung der kirchenauf
sichtlichen Genehmigung" vom 13.12.1996, ABI. 1997. 
Seite 14. 

gez.: Harder 
Konsistorialpräsident 

Kirchengesetz 
über die Vermögens- und Finanzverwaltung (VFVG) 

vom 6. Juni 1998 

Die Synode der Evangelischen Kirche der Union hat das folgende 
Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1

Gegenstand des Kirchengesetzes 
Gegenstand dieses Kirchengesetzes sind Grundsätze der Vermö
gens- und Finanzverwaltung der Evangelischen Kirche der Uni
on, der Gliedkirchen, der Kirchengemeinden und Kirchenkreise 
sowie der von diesen gebildeten Verbände, soweit die Gliedkirchen 
nicht eigenes Recht erlassen haben. 

§2
Aufgabe der Vermögens- und Finanzverwaltung 

(1) Das gesamte kJrchliche Vermögen dient der Verkündigung des
Wortes Gottes und der Diakonie und darf nur zur rechten Ausrich
tung des Auftrages der Kirche"verwendet werden.

(2) Das kirchliche Vermögen i,t in seinem Bestand und für die
durch Geset;. Stiftung oder Sal/ung bestimmten Zwec·ke LU erhal
ten und nach Möglichkeit zu verbessern.

(3) Das kirchliche Grundvermögen ist möglichst ungeschmälert
zu erhalten. Es darf nur veräußert oder belastet werden, wenn es
notwendig mkr von erheblichem Nutzen ist.

(4)Aus dem kirchlichen Vermögen sind angemessene Erträge zu
erwirtschaften, alle Einnahmen sind ordnungsgemäß zu erfassen
und unter Beachtung der kirchlichen Notwendigkeiten und der
gebotenen Wirtschaftlichkeit nur für die Zwecke einzusetzen, für
die sie jeweils beslimmt sind; Geld\'ermögen ist sicher anzulegen.

(5) Die Erfüllung der kirchlichen 1\ufgabcn ist durch rechtzeitige
Planung, Festlegung und planmäßiges Bewirtschaften der Ein
nahmen und Ausgaben zu sichern.

(6) Über die Verwaltung, insbesondere die Kassenführung. die
Ausführung des Haushaltsplans und die Wirtschaftsführung ist
Rechenschaft ;u geben.

(7) Die ordnungsgemäße Haushalts-, Kassen- und Wirtschafts
führung ist durch Rechnungsprüfungen festzustellen

§ 3

Leitung und Aufsicht 
(1) Die Leitung der Vermögens- und Finanzverwaltung liegt bei
den Organen. die jeweils durch die Kirchenordnung (Grundord
nung, Kirchenverfassung), besondere Kirchengesetze. Satzungen
odcrVereinbarungen bestimmt ,ind. Die Mitglieder der Leitungs
organe tragen nach den Bestimmungen der kirchlichen Gesetze
und des allgemeinen Rechts gemeinsam die Vcranl\\ ortung für die
ordnungsgemäße Führung der Geschäfte.

(2) Die Aufsicht über Kirchenkreise, Kirchengemeinden sowie
deren Verbände regelt sich nach den Bestimmungen der Kirchen
ordnung (Grundordnung. Kirchenverfassungi und anderen
Kirchengesetzen.

(3) Aus Rechtsgeschäften, die ohne die gesetzlich oder satzungs
mäßig vorgeschriebene aufsichtliche Genehmigung oder von nicht
ermächtigten Personen abgeschlossen werden, wird die kirchliche
Körperschaft nicht verpflichtet.

§ 4
\Yidmung, Nutzung und Entwidmung 

gottesdienstlicher Räume 
Kirchen und andere Räume, in denen regelmäßig gottesdienstliche 
Handlungen stattfinden (Gottesdienststätten), sind diesem Zweck 
zu widmen und entsprechend zu nutzen. Soll eine Gottesdienst
stätte auf Dauer der gottesdienstlichen Nutzung entzogen werden, 
ist sie zu entwidmen. 

§5
Friedhöfe 

Kirchliche Friedhöfe sind als besonderes Zweckvermögen der 
kirchlichen Bestattung gewidmet. 

§6

Stiftungen 
Stiftungsvermögen. dessen Ertrag einem besonderen Zweck ge-
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widmet ist, ist von dem übrigen Vermögen getrennt zu verwalten. 
Die Verwendung der Erträge richtet sich nach dem Willen der 
Stifterin oder des Stifters. 

§7
Haushaltsplan 

( 1) Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushalts- und Wirt
schaftsführung; er dient der Feststellung des zur Erfüllung der
Aufgaben im Bewilligungszeitraum voraussichtlich notwendigen
Finanzbedarfs und regelt dessen Deckung. Er wird vor Beginn
des Haushaltsjahres beschlußmäßig durch das Leitungsorgan fest
gestellt; Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Der Haushaltsplan ermächtigt, Ausgaben zu leisten. Durch den
Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder
begründet noch aufgehoben.

(3) Für Werke und Einrichtungen kann ein Wirtschaftsplan aufge
stellt werden.

( 4) Im Zuge von Verwaltungsreformen und zur Entwicklung neu
er Steuerungsmodelle der Finanzwirtschaft können mit Genehmi
�ung des Konsistor-iums (des Landeskirchenamtes, der Kirchen
kanzlei) Abweichungen von den geregelten Grundsätzen zugelas
sen werden; dabei müssen Umfang und Grenzen der Abweichung
geregelt werden.

§8
Rechnungsprüfung und Entlastung 

Die Jahresrechnungen sind von den für die Aufsicht zustUndigen 
Stellen zu prüfen: den Beteiligten ist bei Vorliegen der Vorausset
zungen Entlastung zu erteilen. 

§9
Schlußbestimmungen 

(1) Der Rat wird ermächtigt. für die Evangelische Kirche der Uni
on und für die Gliedkirchen, die dies beantragen. eine Verordnung
zur Ausführung dieses Kirchengesetzes zu erlassen. Der Rat kann
die betroffenen Gliedkirchen ermächtigen, von den Bestimmun
gen dieser Verordnung abzuweichen. sofern e, mit Rücksicht auf
die Struktur der Gliedkirche erforderlich ist.

(2) Die Gliedkin:hen, die die Verordnung gem!ißAbsatz 1 für sich
in Kraft setzen lassen, können erforderliche Durchführungsbe
stimmungen selbst erlassen. Der Rat kann eine Durchführungsbe
stimmung für die Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchen
kanzlei erlassen.

§ 10
Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt für die Evangelische Kirche der
Union am 1. Juli 1998 in Kraft. Es wird für die Gliedkirchen in
Kraft gesetzt, nachdem diese jeweils zugestimmt haben.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes treten gleichzei
tig außer Kraft:

1. Verordnung zur Regelung des Haushalts-, Kassen- und
Rechnungswesens der Evangelischen Kirche der Union -
Bereich Bundesrepublik Deutschland und Berlin West -
vom 5. Dezember 1978 (ABI. EKD 1979 Seite 3),

2. Ordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung der
Kirchengemeinden (Kirchliche Verwaltungsordnung) vom

5. September 1972 (MB!. BEK 1973 Seite 75 und 1974
Seite 8),

3. Verordnung über die Vermögens- und Finanzverwaltung
der Evangelischen Kirche der Union und ihrer Gliedkirchen
vom 4. Dezember 1974 (MB!. BEK 197 5 Seite 5.5)

Der Präses der Synode Berlin, den 6. Juni 1998 
der Evangelischen Kirche der Union 

gez. Schneider 

Vorstehendes Kirchengesetz wird hiermit verkündet. 

Der Rat Berlin. den 6. Juni 1998 
der Evangelischen Kirche der Union 

Verordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung 
der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Kirchlichen 

Verbände in der Enmgclischcn Kirche der Union 

- Kirchliche Verwaltungsordnung (VwO)

vom 1. Juli 1998 

Der Rat der Evangelischen Kirche der Union hat aufgrund von § 9 
Absatz 1 des Kirchengesetzes über die Vermögens- und Finanz
verwaltung (VFVG) die foigende Verordnung beschlossen: 
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§§ 150-154

§§ 155-156
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Einleitende Bestimmungen 

§ 1
Gegenstand der Verordnung 

Gegenstand dieser Verordnung ist die Vermögens- und Finanzver
waltung der Kirchengemeinden und Kirchenkreise sowie der von 
diesen gebildeten Verbände. Sie gilt auch für ihre rechtlich unselb
ständigen Einrichtungen und Stiftungen. 

§2
Aufgabe der Vermögens- und Finanzverwaltung 

( 1) Das gesamte kirchliche Vermögen dient der Verkündigung des
Wortes Gottes und der Diakonie und darf nur zur rechtenAusrich
tung des Auftrages der Kirche verwendet werden.

(2) Insbesondere ist nach den Bestimmungen der Kirchlichen
Verwaltungsordnung dafür zu sorgen, dass

1. das kirchliche Vermögen in seinem Bestand und für die
durch Gesetz, Stiftung oder Satzung bestimmten Zwecke er
halten bleibt und nach Möglichkeit verbessert wird;

2. aus dem kirchlichen Vermögen angemessene Erträge er
zielt, alle Einnahmen ordnungsgemäß erfaßt und unter Beach
tung der kirchlichen Notwendigkeiten und der gebotenen Wirt
schaftlichkeit nur für die Zwecke eingesetzt werden, für die
sie jeweils bestimmt sind;

3. die Erfüllung der kirchlichen Aufgaben durch rechtzeitige
Planung, Festlegung und planmäßiges Bewirtschaften der
Einnahmen und Ausgaben gesichert wird;

4. Rechenschaft gegenüber wird über die Verwaltung, insbe
sondere die Kassenführung, die Ausführung des Haushalts
planes und die Wirtschaftsführung.

Erster Abschnitt 
Leitung, Verwaltung, Aufsicht 

§3
Leitungsorgane 

(1) Die Leitung der Vermögens- und Finanzverwaltung liegt bei
den Organen, die jeweils durch die Kirchenordnung (Grundord
nung, Kirchenverfassung), besondere Kirchengesetze, Satzungen
oder Vereinbarungen bestimmt sind. Diese führen die Geschäfte,
sorgen für die notwendigen Verwaltungseinrichtungen, beaufsich
tigen alle mit der Ausführung der Verwaltungsgeschäfte befaßten
Stellen und Personen und nehmen die rechtliche Vertretung gegen° 

über Behörden und Dritten wahr, sofern diese Befugnisse nicht
durch Vereinbarung oder durch Satzung auf andere Stellen über
tragen sind.

(2) Die Gemeindekirchenräte (Presbyterien), Verbandsvorständ,e
und Kreiskirchenräte (Kreissynodalvorstände) haben die Stellung
einer öffentlichen Behörde. Als solche führen sie ein amtliches
Siegel. Urkunden, die von ihnen innerhalb. der Grenzen ihrer
Amtsbefugnis in der vorgeschriebenen Form ausgestellt sind, be
sitzen die Beweiskraft öffentlicher Urkunden(§ 415 ZPO). Sie
bedürfen daher in den Fällen, in denen nach staatlichem Recht eine
öffentliche Beglaubigung vorgeschrieben ist, keiner weiteren Be
glaubigung. (Siegelorcb11111g vom 5. Juli 1966, ABI. 1969, S. 17)

(3) Urkunden und Vollmachten sind in der durch Kirchenordnung
(Grundordnung, Kirchenverfassung) oder durch Satzung vorge
schriebenen Form auszustellen. Dieser Urkundsfonn bedürfen nicht
Geschäfte der laufenden Verwaltung, die sich im Rahmen des
Haushaltsplans halten oder finanziell nicht von erheblicher Bedeu
tung sind. (Art. 68 Ziffer 8 Kirchenordnung)

( 4) Aus Rechtsgeschäften, die ohne die gesetzlich oder satzungs
mäßig vorgeschriebene aufsichtliche Genehmigung oder von nicht
ermächtigten Personen abgeschlossen werden, wird die kirchliche
Körperschaft nicht verpflichtet. Die Organhaftung gemäß § 89
BGB bleibt unberührt.

§4
Beschlußfassung und Nachweis der Beschlüsse 

( 1) Alle Maßnahmen der Leitung, insbesondere Verfügungen über
kirchliches Vermögen oder die Übernahme von rechtlichen Ver
pflichtungen, bedürfen der Beschlußfassung des Leitungsorgans.
Einer Beschlußfassung bedürfen nicht Geschäfte der laufenden
Verwaltung, die sich im Rahmen des Haushaltsplans halten oder
finanziell nicht von erheblicher Bedeutung sind, sowie solche
Maßnahmen, die die oder der Vorsitzende oder sonstige Beauf
tragte im Rahmen gesetzlicher Zuständigkeit oder aufgrund be
sonderer Ermächtigung treffen. (Art. 68 Ziffer 6 Kirchenordnung)

(2) Für jedeAngelegenheit ist ein besonderer Beschluß zu fassen.

(3) Für die Niederschriften ist ein gebundenes Buch oder ein Lose
Blatt-Buch zu verwenden. Die Seiten sind fortlaufend zu
nummerieren. Bei Benutzung einer Losblattsammlung sind die
Niederschriftenjahrgangsweise fest einzubinden und die Vollstän
digkeit von der oder dem.Vorsitzenden zu bescheinigen.

( 4) In die Niederschrift sind aufzunehmen
1. Ort und Datum der Sitzung,
2. Beginn und Ende,
3. die Feststellung, dass ordnungsgemäß eingeladen wurde,
4. die Namen der zur Sitzung Erschienenen,
5. der Nachweis der Beschlußfähigkeit.
6. der Wortlaut der Beschlüsse und die Abstimmungs-

ergebnisse,
7. gegebenfalls die Feststellung, dass die Bestimmung über

eine Nichtmitwirkung von Mitgliedern, die an dem Ge
genstand der Beschlußfassung persönlich beteiligt sind,
beachtet wurde,

8. der Vermerk „vorgelesen, genehmigt, unterschrieben".

(5) Sofern ein Nachweis erforderlich ist, ist für jeden Beschluß ein
besonderer Protokollbuchauszug anzufertigen, der die in Absatz 4
Nr. 1. 3, 5, 6, 7 und 8 genannten Angaben enthalten muß. Er ist
durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zu beglaubigen und
mit dem Siegel zu versehen.

§5
Verantwortlichkeit der Mitglieder der Leitungsorgane 

(1) Die Mitglieder der Leitungsorgane tragen nach den Bestim
mungen der kirchlichen Gesetze und des allgemeinen Rechts ge
meinsam die Verantwortung für die ordnungsgemäße Führung der
Geschäfte.

(2) Sie haben Anspruch auf eingehende Unterrichtung und auf
Einsicht in die Unterlagen. Das Leitungsorgan kann über die Form
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der Unterrichtung und der Einsichtnahme in die Unterlagen be
stimmen. 

(3) Für Schäden. die der kirchlichen Körperschaft oder Dritten
dadurch entstehen, dass ein Leitungsorgan oder einzelne seiner
Mitglieder grob fahrlässig oder vorsätzlich gegen gesetzliche Be
stimmungen verstoßen. haften neben der kirchlichen Körperschaft
auch die beteiligten Mitglieder der Lei[Ungsorgane nach Mal1gabe
der allgemeinen Bestimmungen über die Amtshaftung persönlich.

§6
Vorsitz 

( 1) Die oder der Vorsitzende sorgt für die Ausführung de Be
schlüsse und führt den Schriftwechsel. Durch Satnrng oder ande
re kirchenrechtliche Regelungen kann der Schriftwechsel in
Verwaltungsangelegenheiten auf andere Personen übertragen wer
den. (Art. 68 Abs. 1 Kirchenordnung)

(2) Die oder der Vorsitzende ist verpflichtet, die durch Kirchen
onlnung ( Grunclordnung. Kirchenverfassung). Kirc hcngesetze,
Vereinbarung oder Satzung zur .\1itwirkung Berufenen (z.B. Fi
nanzausschul.\, Mitarbeitervertretung; zu beteiligen.

(3) Wenn ein Leitungsorgan mit einem Beschluß seine Befugnisse
überschreitet oder gegen das der Kirche geltende Recht verstößt,
hat die oder cler Vorsitzende den Beschluß zu beanstanden. Ver
bleibt das Leitungsorgan bei seinem Beschluß, hat die oder der
Vorsitzende unverzüglich die Emsd1eidung der rnsüindigen Stelle
einzuholen. Die Ausführung des Beschlusses ist bis zu deren Ent
scheidung auszusetzen. (Art. 135 Kirchenordnung)

§7
Besondere Beauftragte 

Mitglieder der Leitungsorgane (1der kirchliche Mitarbeiterinnen 
oder Mitarbeiter können durch Beschluß mit der \\"ahrnchmung 
bestimmter Aufgaben beauftragt werden. Dies gilt insbesondere 
für die Aufsicht über das Haushalts-. Kassen- und Rechnungswe
sen sowie über die Grundstücke (z.B. Kirchmeisterin oder 
Kirchmeister). Verfassungsmäßige B·efugnisse dürfen nur in den 
kirchengesculich vorgesehenen Fiillcn übertragen werden. (Art. 
69 Kirchrnordnung) 

§8
Ausschüsse 

(]) Zur Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen sowie zur 
Erledigung bestimmter, genau zu bezeichnender Aufgaben, insbe
sondere in Kassen-, Bau- und Gnmcleigentumsangekgenheiten 
und zur Verwaltung besonderer Einrichtungen, soll das Leitungs
organ erforderlichenfalls Ausschüsse bilden. (Art. 7U Kirchen
ordnung) 

(2) Für die Zuständigkeiten, Bildung, Zusammensetzung und Ge
schäftsführung der Ausschüsse gelten die Bestimmungen der
Kirchenordnung (Grundordnung, Kirchenverfassung), der Kir
chengesetze und der Satzungen.

(3) Die Ausschüsse sind dem Leitungsorgan verantwortlich und
haben ihm aufVerlangen jederzeit über den Stand ihrer Arbeiten zu
berichten. Zu Beschlüssen, die der kirchlichen Körperschaft Rechts
verpflichtungen auferlegen, sind sie nicht befugt, es sei denn, dass
ihnen durch Satzung oder andere kirchenrechtliche Regelungen
einzelne Rechte übertragen sind. Die Übertragung des Verfügungs
rechts über finanzielle Mittel lässt die Regelung über das An-
ordnungsrecht unberührt.

§9

Yernntwortlichkrit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für die ordnungsgemä
ße Führung ihrer Geschäfte verantwortlich und haften nach :V1aß
gabe der arbeits- oder dienstrechtlichen Bestimmungen für die 
durch ihr Verschulden entstehenden Schäden. Sie sind für die 
Rechtmäßigkeit ihre dienstlichen Handlungen persönlich vcrnnt
\\ ort lieh. Bedenken gegen die Rechtrnälligkeit dienst! icher:\nord
nungcn haben sie bei der anordnenden Stelle unverziiglich. in be
sonderen Fällen schriftlich, geltend zu machen. (Art. 156 Kz rchen
ordmmg, §§ 8 und 14 Kirchliche Arbeits\'ertragsordnung. ein:u
sehen in den KVÄ) 

§ 1()
,·erwaltungsdienslstellen 

( 1) Für die Verwaltungsgeschäfte sollen Verwaltungsdienststellen
eingerichtet werden. Hierfür sind, soweit dies nicht bereits durch
kirchenrechtliche Regelungen erfolgt ist, Geschäftsordnungen zu
erlassen, die den Aufgabenbereich, die Ordnung und die Leitung
der Verwaltungsdicmtstclle sowie die Führung der Aufsicht re
geln. Die Übertragung gesetzlicher Befugnisse auf Organe Jer
Verwaltungsdienststellen ist nur im Rahmen kirchengesetzlic·her
Regelungen oder durch Satzung möglich, ( Kirchengesetz über die
Kirchenverwaltungsämter (KVAG) und Durchführungsbestim
mung dazu, vom 17. 1\'ovember 1996, ABI. 1997 S. 12jf.)

1:21 Das Leitungsorgan kann die Erledigung von Verwalwng,
gcschäften auch einer anderen kirchlichen Verwaltungsdienststelle 
übertragen. Eine Übertragung auf andere Stellen ist zulässig. wenn 
diese vom Konsistorium (Landeskirchenamt) für geeignet erklärt 
worden sind.(§ 3 Abs, 2 KVAG, a.a.O.) 

§ 11

Aufsicht 
(1) Die Aufsicht wird ausgeübt durch die Organe der Kirchen
kreise und der Landeskirche. Die Aufsichtsorgane sind berechtigt,
sich über alle ihrer Aufsicht unterliegenden Angelegenheiten zu
unterrichten, dazu Berichte und Unterlagen anzufordern, an Ort
und Stelle zu prüfen und den ihrerJ\ufsicht unterliegenden Stellen
Wei,ungen wr Erfüllung der ihnen geset71ich obliegenden,-\ufga
ben zu erteilen.

(2) Soweit Beschlüsse von Leitungsorganen der staatlichen Ge
nehmigung bedürfen, ist diese durch das Konsistorium (Landes
kirchenamt) einzuholen.

§ 12

Aufsicht durch Organe des Kirchenkreises 
(1) Die Superintendentin oder der Superintendent (die Kreis
oberpfarrerin oder der Kreisoberpfarrer) führt die Aufsicht nach
den Bestimmungen der Kirchenordnung (Grundordnung, Kirchen
verfassung) und anderer Kirchengesetze. Der Schriftverkehr zwi
schen Kirchenleitung und Konsistorium (Landeskirchenamt) ei
nerseits und Kirchenkreis, Kirchengemeinden und Verbänden, den
Pfarrerinnen und Pfarrern sowie allen anderen Amtsträgerinnen
undAmtsträgern andererseits geht durch die Hand der Superinten
dentin oder des Superintendenten (der Kreisoberpfarrerin oder
des Kreisoberpfarrers);Abweichendes kann durch gliedkirchliches
Recht geregelt werden. (Art. 89, 102 und 103 Kirchenordnung)

(2) Der Kreiskirchenrat (Kreissynodalvorstand) wirkt nach Maß
gabe der Kirchenordnung (Grundordnung, Kirchenverfassung)
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und der Kirchlichen Verwaltungsordnung an der Verwaltung der 
Kirchengemeinden und Gemeindeverbände mit. Fr hat die wirt
schaftliche Lage der Kirchengemeinden und ihrer Verbände zu 
überwachen. die Gemeinden und Verbände zu beraten sowie die 
Abstellung von Mängeln zu veranlassen. Soweit die ordnungsge
mäße Vermögens- und Finanzverwaltung in den Gemeinden ge
fährdet ist. haben sie dafür zu sorgen, dass die Mängel beseitigt 
werden. 

(3) Die der Kreissynode obliegende laufende Überwachung der
Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchengemeinden, der
Verbände und ihrer Einrichtungen sowie der eigenen Einrichtun
gen des Kirchenkreises geschieht durch den Rechnungsprüfungs
ausschuss I Kreissynodalrechnungsau.sschussl und die Krcis
synodalrechncrin oder den Kreissynodalrechner I die Rechnungs
prüferin oder den Rechnungsprüfer). Das :\'ähere über Einset
zung, Aufgaben undArbeitsweise regelt das gliedkirchliche Recht.

§ 13
Aufsicht der Landeskirche 

( l) Die Organe der Landeskirche führen nach den Bestimmungen
der Kirchenordnung (Grundordnung, Kirchenverfassung) und der
Kirchengesetze die allgemeine Aufsicht über die Vermögens- und
Finanzverwaltung der Kirchengemeinden, der Kirchenkreise und
ihrer Verbände sowie deren Einrichtungen. Dabei sind die zustän
digen Organe des jeweiligen Kirchenkreises zu beteiligen.

(2 ) Sie führen ferner die unmittelbare Aufsicht über das Haus
halts-, Kassen- und Rechnungswesen der Kirchenkreise, der 
Kirchenkreisverbände und ihrer Einrichtungen, soweit sie nach 
gliedkirchlichem Recht zustandig sind. ( § 13 Abs. 1 KVAG, a.a. 0.) 

(3) Bei Einrichtungen und Stiftungen, die nach Satzung oder Her
kommen der unmittelbaren Aufsicht der Landeskirche unterste
hen, führt das Konsistorium (Landeskirchenamt) die Aufsicht.
(Kirchengesetz über die kirchliche Stiftungsaufsicht vom 

14.11.1993, ABI. 1994 S. 27. StiftungsgesetzM-Vmm 24.2.1993. 

ABI. 1994 S. 27) 

(4) Durch glicclkirchliches Recht kann vorhergesehen werden, dass
bestimmte nach der Kirchlichen Verwaltungsordnung den Orga
nen der Landeskirche zugeordnete Aufgaben der Aufsicht den
Organen des Kirchenkreises oder anderen Stellen. die den Orga
nen der Landeskirche nachgeordnet sind, übertragen werden. (Ver

ordnung der Kirchenleitung zur Eneilung der kirchenaufsichtlichen 

Geneh111igu11g 1·0111 13.12. /996. J\Bl. /997 S. /.:/, i. d. F der 

Änderung.1-ti,rordnung) 

Zweiter Abschnitt 
Verwaltung des Vermögens, seiner Erträge und der 

sonstigen Einnahmen 

1. Grundsätze

§ 14
Erhaltung und Sicherung des kirchlichen Vermögens 

( 1) Das kirchliche Vermögen darf nicht ohne Not vermindert oder
mit Verpflichtungen belastet werden. Es ist vielmehr sicherzustel
len, dauernd zu erhalten und nach Möglichkeit zu verbessern. 
Maßnahmen, deren wirtschaftliche Tragweite nicht abzusehen ist, 
sind zu vermeiden. 

(2) In allen wichtigen und zweifelhaften Fällen sowie bei gericht
lichen Streitigkeiten ist eiern Konsistorium (Landeskirchenamt) so 
rechtzeitig zu berichten, dass eine Beratung erfolgen kann.

(3) Die Beteiligung an einem wirtschaftlichen Unternehmen, ins
besondere der Beitritt zu Handelsgesellschaften, zu Gesellschaf
ten mit beschränkter Haftung und zu Erwerbs-, Wirtschafts- und
\Vohnungsbaugenosscnschaftcn. ist nur dann gestattet, \\ enn für
die Beteiligung ein berechtigtes lntcrc,se besteht. Die wirtschaftli
chen Grundlagen des Unternehmens müssen gesichert sein; seine
\Virtschaftsführung muß einer regelmäßigen sachkundigen Prü
fung unterliegen. Der Beschluß über die Beteiligung bedarf der
Genehmigung des Konsistoriums (Landeskirchenamtes); der
Kreiskirchenrat (Kreissynodalvorstand) ist vorher zu hören. Der
Beitritt zu einer als Cenossenschaft organisic11en kirchlichen Bank
gilt generell als genehmigt.

( 4) Der Beitritt zu einem Verein ist nur zulässig, wenn der Verein
kirchliche oder diakonische Aufgaben verfolgt, die wirtschaftli
chen Grundlagen gesichert sind und die Wirtschaftsführung einer
regelmäßigen sachkundigen Prüfung unterliegt. Der Beschluß über
den Beitritt bedarf der Genehmigung des Konsistoriums ( Landes
kirchenamtes): der Kreiskirchenrat (Kreissynodalvorstand) ist
vorher zu hören.

(5) Die Übertragung der Verwaltung kirchlichen Vermögens an
eine dritte Person ist nur zulässig, wenn die Erhaltung cles Vermö
gens. eine ordnungsgemäße Verwaltung, ein amreichcnder Ein
fluß des Leitungsorgans und die Aufsicht entsprechend den Be
stimmungen der Kirchlichen Verwaltungsordnung durch die Sat
zung, den Gesellschaftervertrag oder durch besonderen Vertrag
sichergestellt sind. Der Beschluß über die Übertragung bedarf der
Genehmigung des Konsistoriums (Landeskirchenamtes); der
Kreiskirchenrat ( Kreissynodalvorst;mdJ ist vorher zu hören.

(6) Es ist untersagt. Wechsel auszustellen, zu akzeptieren oder in
Zahlung zu nehmen.

(7) Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährleistungs
verträgen dürfen nur mit Genehmigung des Konsistorium, (Lan
deskirchenamtes) übernommen werden. Der Kreiskirchenrat
(Kreissynodalvorstand) ist vorher zu hören. Die Genehmigung
wird nur erteilt. wenn ein zwingender Anlaß zur Übernahme der
Verpflichtung vorliegt und diese Verpflichtung zur Sicherheit ei
nes Rechtsgeschäftes eingegangen wird, das im Interesse der Kir
che liegt. Die Cienehmigung kann mit der AuOage versehen wer
den, eine Bürgschaftssicherungsrücklage zu bilden.

(8) Prozeßvollmachten sind mit der Beschränkung auszustellen,
dass die oder der Prozeßbevollmächtigte zum Abschluß eines Ver
gleichs, zu einerVerzichtleistung oder zur Anerkennung des geg
nerischen Klageanspruchs nur unter dem Vorbehalt eines Wider
rufs abgeschlossen werden. Verzicht oder Anerkenntnis dürfen
nur erklärt werden, wenn dies von der kirchlichen Vollmachtgebe
rin oder vom kirchlichen Vollmachtgeber ausdrücklich erlaubt wor
den ist.

§ 15

Gliederung und Zweckbestimmung 
des kirchlichen Vermögens 

(1) Das kirchliche Vermögen ist durch Gesetz, Stiftung oder Sat
zung zweckbestimmt gegliedert in Kirchenvermögen, Pfarrer- und
sonstige Zweckvermögen (z.B. Diakonie-, Krankenhaus-, Stif-
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tungs-, Friedhofs vermögen). Das Kirchenvermögen dient den all
gemeinen kirchlichen Bedürfnissen, das Pfarrvermögen der Pfarr
besoldung, das sonstige Zweckvermögen den kirchlichen Zwek
ken, denen es gewidmet ist. Die Zweckbestimmung des Vermö
gens erstreckt sich auch auf das an seine Stelle tretende Ersatz
vermögen. Die Änderung oder die Aufhebung der Zweckbestim
mung bedarf der Genehmigung des Konsistoriums (Landeskirchen
amtes). Soweit andere Stellenvermögen vorhanden sind, finden 
die Bestimmungen dieses Absatzes Anwendung. 

(2) Zuwendungen an kirchliche Körperschaften oder zur Unter
stützung kirchlicher Vereine und Werke sowie an Dritte, die ein
zeln zwei Prozent und insgesamt fünf Prozent der Einnahmen des
Haushaltsjahres übersteigen, bedürfen der Genehmigung des Kon
sistoriums (Landeskirchenamtes). Zuwendungen an Diakonische
Werke gelten als genehmigt. Zuwendungen an Dritte dürfen nur
gewährt werden, wenn es sich um juristische Personen handelt
und ein erhebliches Interesse an der Erfüllung des Zuwendungs
zweckes durch diese gegeben ist.

§ 16
Klarstellung der Rechtsverhältnisse 

( 1) Alle Grundstücke und dinglichen Rechte, insbesondere auch
solche, an denen nichtkirchliche Stellen und Personen beteiligt
sind (z.B. gemeinschaftliche Rechte von Kirchengemeinde und
Kommunalgemeinde) müssen im Grundbuch auf den Namen der
kirchlichen Körperschaften eingetragen sein. Der Umfang des kirch
lichen Grundbesitzes soll durch katasteramtliche Vermessung und
ordnungsgemäße Grenzzeichen festgestellt werden.

(2) Alle kirchlichen Gelder sind umgehend der zuständigen kirch
lichen Kasse zuzuführen. Konten dürfen nur unter dem Namen
der kirchlichen Körperschaften, in keinem Fall unter dem Namen
einer Einzelperson, geführt werden.

(3) Wichtige Verträge, wie Miet-, Pacht-, Arbeits-, Dienst- und
Gestellungsverträge, sind schriftlich abzuschließen. Weitere ge
setzliche Formschriften sind zu beachten. Die Vorschriften über
aufsichtliche Genehmigungen bleiben unberührt.

( 4) Von der Verjährung bedrohte Ansprüche müssen dadurch be
wahrt werden, dass die Verpflichteten zur schriftlichen Anerken
nung ihrer Schuld veranlaßt oder gerichtlich belangt werden. Hier
bei sind die unterschiedlichen Verjährungsbestimmungen zu be
achten, insbesondere die der§§ 194 ff., 558,852 BGB.

(5) Alle für die Vermögens- und Rechtsverhältnisse wichtigen
Urkunden und Schriftstücke, insbesondere das Protokollbuch, sind
sicher und geordnet aufzubewahren.

(6) Beim Ausscheiden einer Amtsträgerin oder eines Amtsträgers
ist das gesamte in ihrem oder seinem Besitz befindliche dienstliche
Schriftgut sowie Inventarien und Geldbestände einer oder einem
Beauftragten des Leitungsorgans zu übergeben. Dabei ist eine
Niederschrift zu fertigen, wenn dies vorgeschrieben ist oder die
Bedeutung der Übergabe es erfordert. Beim Ausscheiden einer
Pfarrerin oder eines Pfarrers geschieht dies nach den Bestimmun
gen des Pfarrdienstrechts.

§ 17

Nachweis des Vermögensbestandes 
( l )  Über das Vermögen jeder kirchlichen Körperschaft sind Nach
weise getrennt nach Kirchenvermögen, Pfarr- und sonstigen

Zweckvermögen zu führen. Die Nachweise haben den Zweck, 
den Bestand des Vermögens auszuweisen und diesen aufgrund 
der Zu- und Abgänge fortzuschreiben. 

(2) Der Nachweis hat zu erfolgen für
1. Kapitalvermögen, Rücklagen, Bürgschaften und

Schulden,
2. Grundstücke und damit verbundene Rechte und Verpflich

tungen sowie für Rechte an fremden Grundstücken,
3. sonstige Rechte und Verpflichtungen,
4. Gegenstände von besonderem Wert.

(3) Den Nachweis gemäß Absatz 2 Nr. 1 hat die Kassenverwaltung 
zu führen; die Zuständigkeiten für die übrigen Nachweise sind 
vom Leitungsorgan festzulegen. Die Richtigkeit und Vollständig
keit der Nachweise ist einmal jährlich von den jeweils Zuständigen
zu bescheinigen.

§ 18
Nachweis des Kapitalvermögens, der Rücklagen, 

Bürgschaften und Schulden 

Jeder Teil des Kapitalvermögens, jede Rücklage, jede Bürgschaft 
und jedes Darlehen ist getrennt nachzuweisen und fortzuschreiben; 
der Nachweis soll in einem besonderen Sachbuchteil des Sachbu
ches nach§ 124 erfolgen (Vermögensbuchführung). 

§ 19
Nachweis des kirchlichen Grundeigentums 

( 1) Der Nach weis des kirchlichen Grundeigentums, der damit ver
bundenen Rechte und Verpflichtungen sowie der Rechte an frem
den Grundstücken ist in einem Bestandsverzeichnis (Kirchen
grundbuch, Lagerbuch) zu führen.

(2) 'Jedes Grundstück ist nach Lage und Größe, Bezeichnung im 
Grundbuch und Liegenschaftenbuch sowie nach seiner Zugehö
rigkeit zum Kirchenvermögen, Pfarr- oder sonstigen Zweckver
mögen aufzuführen.

(3) Neben dem Bestandsverzeichnis ist für jedes Grundstück ein
besonderes Aktenstück zu führen. In diese sind alle Urkunden und 
bedeutsamen Schriftstücke sowie jeweils ein vollständiger Aus
zug aus dem Grundbuch und dem Liegenschaftsbuch aufzuneh
men.

§ 20
Sonstige Vermögensnachweise 

( 1) Rechte und Verpflichtungen, die zugunsten oder zu Lasten
einer kirchlichen Körperschaft bestehen und die nicht in der Ver
mögensbuchführung oder im Bestandsverzeichnis nachgewiesen
werden, sind in einem besonderen Verzeichnis nachzuweisen.

(2) Gegenstände von besonderem materiellen, künstlerischen oder
historischen Wert sind in einem Verzeichnis zu erfassen. Sie sollen
fotografisch dokumentiert sein. In dem Verzeichnis ist der
Verwahrungsort anzugeben.

(3)Ausstattungsgegenstände sowie bewegliche Gebrauchsgegen
stände mit Ausnahme geringwertiger oder kurzlebiger Stücke sind 
in besonderen, laufend fortzuschreibenden Inventarverzeichnis
sen nachzuweisen.
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§ 21
Versicherung 

(lJ Pllcgc und Sicherung des kirchlichen Vermögens erfordern 
einen ausreichenden Versicherungsschutz. 

(2) Neben den gesetzlichen Pl1ichtversicherungen smd Versiche-
1 uugs\ erträge ablu,chließcn

1 gegen Haftpflicht::mspriichc aus Schäden. die Dritte auf 
kirchlichen Grundstücken, in kirchlichen Gebäuden oder 
bei kirchlichen Veranstaltungen erlitten haben. 

2. zum Schutz\ 011 Gcmcin<lcgl icdern gegen Unfallfolgen
im kirchlichen Bereich,

J. zum Schutz des Sach\·ermögens, insbesondere gegen
Feuer-, Sturm-, Leitungrnasser-, Einbruchdiebstahl- und
Bau wcscnschädcn,

4_ gegen Haftpfl ich1ansprüche aus dem Tankanlagenwagnis 
(Gewässerschäden). 

Darüber hinaus :,ollen Versicl1crungsvcrträge zum Schutz gegen 
Vermögensschäden und gegen Vcrtrauensschiiden abgcschlos,en 
werden. 

(3 J Der Abschluß von Einzelversicherungsverträgen entfallt, so
weit die Lancksk1rche oder die Kirchcnkrei,c für die in ihrem 
Bereich liegenden kirchlichen Körperschaften Sammelversiche
rungsverträge abgeschlossen haben. ( Samme!versicl;erungsi·er
träge der Landeskirche) 

( 4) Vor Abschluß \On EinztlversiC'henmgwerträgen ist zu prüfen,
ob ein entsprechender Rahmenvertrag der Landeskirche oder des
Kirchenkreises besteht; gegebenenfalls ist die Be:atung des Kon
si,toriu1rn, (Landeskirchenamtes) inAnspruch LU nehmen.

§ 22
Steuer-, Gebühren- und Beitragsbefreiung 

Die nach ,taatlichcm Recht zugunsten kirchlicher Körperschaften 
und deren Vermögen bestehenden Steuer-, Gebühren-, Beitrags
oder Kostenbefreiungen sowie sonstige Vorzugsrechte müssen 
geltend gemacht wcnl-.:11. In Zweifelsfällen ist d1c Beratung des 
Konsistoriums (Landeskirchenamtes) in Anspnrch ;u nehmen. ( \rt.

16 Staatskirchemertrag {{Giistmwer Vertrag)) wm 20./,1994, 
AB!. 1994 S. 114)

§ 23
Betriebswirtschaftlich zu führende Einrichtungen 

( 1) Kirchliche Einrichtungen, die nach Art und Umfang ihres Ge
schäfü;bctricbcs unter betriebswirtschaftlichen Gesichtopunkten w
führen �incl (7. B. Altt>n- und PJlegehcime, Kinderheime, Wohnhei
me und Erholungsheime), dürfen nur mit Genehmigung des Kon
sistoriums (Landeskirchenamtes) geschaffen, übernommen oder
erweitert werden. Die Genehmigung wird nur erteilt, wenn

1. die Aufgabe der Kirche die Einrichtung rechtfertigt und
der Bedarf nachgewiesen wird,

2, Art und Umfang der Einrichtung in einem angemessenen 
Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der kirchlichen Kör
perschaften stehen und 

3. die Finanzierung der Einrichtung und ihre laufende Wirt
schaftsführung gesichert erscheinen und dies durch eine
von einer :;achkundigen Stelle aufgestellten Wirtschaft
lichkeitsberechnung nachgewiesen wird.

D�r Genehmigung bedürfen nicht Hilfsbetriebe, die ausschließ
lich der Deckung des Eigenbedarfs dienen. 

(2) Einrichtungen nach Absatz 1 sind in der Regel als Sonder
vermögen zu verwalten. Sie sollen kostendeckend geführt wer
den. soweit es sich nicht um Einrichtungen handelt. die aufgrund
ihrer Aufgaben durch Zuschüsse des Trägers mitfinanziert wer
den. Die Zuschüsse müssen in einem angemessenen Verhaltnis
zur Leistungsfähigkeit des Trägers stehen.

(3) Zur Verwaltung betriebswirtschaftlicher Einrichtungen sollen,
wo es.die Verhältnisse angezeigt erscheinen lassen, insbesondere
bei größeren Einrichtungen, Fachausschüsse gebildet werden, de
nen durch Satzung einzelne Rechte des Leitung,organs übertragen
werden können. Die Fest,tellung de, Wirtschaftsplanes einschließ„
lieh des Stellenplanes, des Jahresabschlusses, die Durchführung
von Grundstücksgeschäften und die Aufnahme \On Darlehen
müssen dem Leitungsorgan vorbehalten bleiben.

§ 24
Kraftfahrzeuge 

Erwerb, Betrieb und Unterhaltung von Kraftfahrzeugen für den 
Dienstgehrnuch sind nur im Rah1111.:n besonderer Rechts\ orschri f
ten zulässig. 

§ 25
Akten und Archivalien 

( 1) Das Schriftgut ist in Akten abzuheften. die für die einzelnen
Geschäftszweige nach dem Registraturplan anzulegen sind, Über
die \OrhandenenAkten ist einAktemerzeichnis zu führen. Einzel
heiten werden in bc,ondercn Kirchengesetzen und Ordnungen ge
regelt_ ( Kirrhf'ngesl'tz ;ur Sichf'rung und Nut;ung vnn kirch!i-
chem Archi1·gut ((ArchivgesetZ,)) i·om 30.5.1988, AB!. 1993 S.
J 27. Urdn:mg für die Benut:ung kirchlichen Archivgutes
({/3c11ut�11n:;sorrl11w1g)J vom !5.3.J<J94 u11d 01d11ung ilbcr die
G!'biihrEn fiir die Rcnutz.ung kirch!irhcv Archi1·c /(;\rchiv
gebiihre1Zord11w;g)) vom 15.3.1994. ABI. 1994 S. 76ft)

(2)Als Schriftgut gelten u.a. auch automatisiert ksbarc Datenträ
ger einschlieillich der hierfür erforderlichen Programme, Ton-. Bild
und Filmmaterial.

(3) Das Schriftgut ist unter fü:achtung der Archivierungsvor
schriften aufzubewahren. Tn Zweifelsfällen ist die Beratung des
landeskirchlichenArchi\S einzuholen.

§ 26
Kirchenbücher 

Die Kirchenbücher dienen det Beurkundung kirchlicher Amts
handlungen. Einzelheiten werden in einer besonderen Ordnung 
geregelt. ( Rund ve rjügung Führung der Kirchenbücher l'Olll 
9.2.1999 -1/Nx 395 - 1199)

§ 27

Gemeindegliederverzeichnis 
Für jede Kirchengemeinde ist ein Verzeichnis der Kirchenmitglie
der und deren Familienangehöriger (Gemeindegliederverzeichnis) 
nach den hierfür geltenden Bestimmungen zu führen. 

§28
Datenschutz 

Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben, verarbeitet und ge
nutzt werden, wenn dies zur Erfüllung kirchlicher Aufgaben erfor
derlich ist. Einzelheiten werden durch das kirchliche Daten
schutzrecht geregelt. (Kirchengesetz über den Datenschutz der 
EKD (DSG-EKG) vom 12,11.1993, ABI. 1994 S. 32) 
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§ 29
Automatisierte Datemerarheitung (AD\') 

Der Einsatz von AD V-Verfahren im Bereich der kirchlichen Ver
waltung wird durch gliedkirchliches Recht ge�egelt. 

2. Bestandteile des Vermögens
2. l. Grundstücke und Grundstiicksrechte

§ 30
Erhaltung des kirchlichen Grundvermögens und Sicherung 

des künftigen Bedarfs an Grundstücken 
( 1) Das kirchliche Grundvermögen ist möglichst ungeschmälert
;:u erhalten. Es darf nur veräußert oder belastet werden, wenn es
notwendig oder rnn erheblichem Nutzen ist. Erfolgt eine Veräuße
rung, so soll ein gleichwertiges Ersatzgrundstück eingetauscht oder
erworben werden. Ist das nicht möglich, so soll der Erlös zugun
sten des betreffenden Zweckvermögens als Kapitalvermögen an
gelegt werden.

(2) Die Leitungsorgane haben für die rcchVeitige Beschaffung
von Grundstücken für den kirchlichen Bedarf zu sorgen. Dazu ist
es notwendig. dass sie sich über die planerischen Festlegungen
und Baubeschränkungen der kommunalen und staatlichen Ver
waltungen unterrichten und ihr Recht auf Beteiligung in den Plan
verfahren gernüß dem Baugcsct;:buch wahrnehmen. Jede Geltend
machung von Rechten gegeniiber der Planungsbehörde ist mit dem
Konsistorium (Landeskirchenamt) abzustimmen.

(3) Wird ein kirchliches Grundstück in ein Sanierungsgebiet, in
ein Entwicklungsgebiet, in ein t:mlegungs- oder Flurbereinigungs
verfahren sowie ein verkehrsplanungsrechtliche, Verfahren ein
bezogen, so m(is,en die örtlichen kirchlichen Stellen ihre Rechte
während des Verfahrens termingemäß zur Geltung hringcn. Gege
benenfalls müssen Rechtsmittel fristgerecht eingelegt werden; dem
Konsistorium (Landeskirchenamt) ist so rechtzeitig zu berichten,
dass eine Beratung erfolgen kann.

§ 31
Erwerb, VeräuBeruug und Belastung von Grundstiickeu 

(1) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken, auch
wenn die Rechte nicht im Grundbuch eingetragen werden, sowie
die Bewilligung von Vormerkungen bedürfen der Genehmigung
des Konsistoriums (Landeskirchenamtes). Auch der Erwerb, die
Vediußerung und die Belastung \011 grundstückglcidicn Rechten
bedürfen der Cicnehmigung des Kon,istoriums ( Landeskirchen
amtes).

(2) Erbbaurechte an kirchlichen Grundstücken dürfen zugunsten
Dritter nur bestellt werden, wenn die Grundstücke zur Erfüllung
kirchlicher Zwecke von dem Eigentümer oder von sonstigen kirch
lichen Körperschaften, Einrichtungen, Anstalten und Werken nicht
benötigt werden. Ferner müssen in jedem Fall die Durchführbar
keit des Bauvorhabens und seine Finanzierung sichergestellt sein.
In dem Erbbaurechtsvertrag sind die kirchlichen Belange zu be
rücksichtigen. Der Erbbauzins muss in einem angemessenen Ver
hältnis zu dem Verkehrswert des Grundstücks stehen und soll
durch Grundbucheintragung an erster Rangstelle und durch eine
Wertsicherungsklausel gesichert sein. In dem Vertrag ist die Zu
stimmung des kirchlichen Eigentümers zu Veräußerungen und
Belastungen des Erbbaurechts vorzubehalten. Es sollen nur solche
Belastungen zugelassen werden, die bei Ablauf der Zeit, für die

das Er-bbaurecht bestellt i,t, mindestens bi, auf die Höhe der LU 
/ahlenden Entschädigung getilgt sind. Vor der Aufnahme von Ver
tragsverhamllungen ist die Beratung durch das Konsistorium 
(Landeskirchenamt) in Anspruch zu nehmen. 

(3 J Bei allen Grundstücksgeschäften ist ein Beschluß zu fassen. in 
dem das Grundstück nach Lage und Größe, Bueichnung im 
Cirundbuch und Liegenschaftsbuch so\\ic· nach seiner Zugehörig
keit zum Kirchenvermögen, Pfarr- oder sonstigen Zweckvermö
gen aufzuführen ist. Beim Erwerb muss der Beschluß auch die Art 
der Kaufpreisbeschaffung. beim Verkauf die Zahlungsmodalitäten 
und die Verwendung des Kaufpreises enthalten. Die Gliedkirchen 
können regeln, dass dieser Beschluß vor Abschluß des Vertrages 
LLII Genehmigung vouulcgcn ist. 

( 4 J Dem Antrag auf Genehmigung sind folgende Unterlagen bei
zufügen: 

1. der Beschlu13 des Leitungsorgans (beglaubigter Auszug
aus dem Protokollbuch - zweifach - J,

., der Entwurf udcr eine beglaubi)2te Abschrift des notarii.::1-
lcn Vcrtraf'CS. 

3. neueste Grundbuchauszüge,
4. ein neuerer Auszug aus dem Liegenschaftsbuch (Kata

sterkartenwerk und Katasterbuch),
5. bei Erwerb und Veräußerung von Grundstücken außer

dem ein zuvcrHissigcr Nachweis iibcr den Wert des Grund
stücks, worin der Verkehrswert und der Bauwert. auch
eine etwa in Aussicht stehende Wertsteigerung oder -
minderung darzulegen sind.

(5 J Soll in einem Zwangsversteigerungsverfahren ein Grundstück 
erworben werden, so muss die Vertreterin oder der Vertreter der 
kirchlichen Körperschaft mit einer Vollmacht versehen sein. die .sie 
\ider ihn zum Bieten einer bestimmten Summe berechtigt. Der cbzu 
erforderliche Beschluß bedarf der Genehmigung des Konsistori
ums (Landeskirchenamtes) und ist vor dem \'ersteigerungstermin 
mit dem Genehmigungsvermerk dem Gericht vorzulegen. 

161 Die erforderlichen Cienehmigungcn im derer Stellen I z. fl. 
Planungsbehörde, Forstaufsichtsbehörde. Landwirtschaftsbehör
de) und die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes sind 
einzuholen. Gegebenenfalls ist das lasten pflichtige Patronat zu be
teiligen. 

§ 32
Hechte an fremden Grundstücken 

Erwerb, Aufgabe oder Inhaltsänderungen von Rechten an frcm
_den Grundstücken bedürfen, auch wenn diese Rechte nicht im 
Grundbuch eingetragen werden, eines Beschlusses des Leitungs-

.. organs. Dieser Beschluß bedarf der Genehmigung des Konsisto
riums (Landeskirchenamtes). Gliedkirchliches Recht kann festle
gen, dass bei bestimmten Rechten an fremden Grundstücken oene-
rell von einer Genehmigung abgesehen werden kann. 

0 

§ 33
Pflege des Grundbesitzes 

(1) Es ist darüber zu wachen, dass die kirchlichen Grundstücke
ordentlich verwaltet, in gutem Zustand erhalten und nach Mög
lichkeit verbessert werden und auch unter ökologischen Gesichts
punkten der bestmögliche Nutzen erzielt wird. Der unbebaute
Grundbesitz soll nicht ungenutzt bleiben; wird er nicht selbst ge
nutzt, soll er verpachtet oder vermietet werden. Bebaute Grund-
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stücke, die nichl unmittelbar kirchlich genutzt werden, sind zu 
vermieten oder zu verpachten. 

(2) Mindestens alle vier Jahre ist eine Begehung der kirchlichen
Grundstücke einschließlich der verpachteten Teile. gegebenenfalls
unter Hinzuziehen von Sachkundigen, durchzuführen. Das Er
gebnis der Begehung ist dem Leitungsorgan vorzulegen.

§ 34
Vermietung und Verpachtung 

(1) Über jedes "�·1iet- oder Pachtverhältnis ist ein schriftlicher Ver
trag abzuschlif'ßen. Mirt- und Pachtzins dürfen nicht unter den
ortüblichen Sätzen für vergleichbare Räume oder Grundstücke
liegen.

(2) Beschlüsse über Vermietungen bedürfen der Genehmigung
des Konsistoriums (Landeskirchen;,mtes), wenn der Vertrag über
mehr als zwölf Jahre oder mit einer Person abgeschlossen wird.
die an der Leitung der kirchlichen Vermögensverwaltung oder an
der Aufsicht darüber beteiligt ist. Der Kreiskirchenrat (Kreis
synodalvorstand) ist vorher zu hören.

(3) Beschlüsse über Verpachtungen bedürfen in jedem Fall der
Genehmigung des Konsistoriums (Landeskirchenamtes). Die
Glicdkirchen können bei Pachtverträgen bis zu einer D:rner von
zwölf Jahren auf die Genehmigung verzichten; dies gilt nicht, wenn
der Vertrag mit einer Person abgeschlossen wird. die :n der Lei
tung der kirchlichen Vermögensverwaltung oder an der Aufsicht
darüber beteiligt ist. Der Kreiskirchenrat (Kreissynodal vorstand)
ist vorher zu hören.

(4) Fine Verpachtung als Kleingartenland ist nicht zulässig, soweit
nicht das Grundstück Teil eines ausgewiesenen Kleingarten
geländes ist. Bestehende Vertragsverhältnisse bleiben unberührt.
Grundstlicke, die nicht herkömmlich zur landwirtschaftlichen Nut
zung verpachtet werden, sollen grundsätzlich nur als Grabeland an
Einzelpersonen vorubergehend überlassen werden.

(5) Zur Vermietung oder Verpachtung bedarf es der Zustimmung
des Patronats, wenn es zu den kirchlichen Lasten beizutragen hat.

§ 35
Dienstwohnungen 

( 1) Die Zuweisung. Benutzung und Unterhaltung von Dienst
wohnungen werden durch besondere Rechtsvorschriften geregelt.

(2) Inhaberinnen und Inhaber von Dienst'>vohnungen sind zur
Vermietung einzelnerTeile ihrer Dienstwohnung ohne die Einwil
ligung des Leitungsorgans der Anstellungskörperschaft nicht be
rechtigt. Im Fall einer Einwilligung ist in dem Beschluß festzule
gen, welcher Teil der Miete abzuführen ist. Der Beschluß bedarf
der Genehmigung des Konsistoriums (Landeskirchenamtes).

(3) Einnahmen aus der Vermietung von Räumen der Pfarrwoh
nung, die der Pfarrerin oder dem Pfarrer nicht als Dienstwohnung
zugewiesen sind, sind der Kassenverwaltung der kirchlichen Kör
perschaft zuzuführen.

§ 36
Abbau von Bodenbestandteilen 

Soll eine Abbau von Bodenbestandteilen kirchlicher Grundstücke 
erfolgen, ist er grundsätzlich Dritten vertragsweise und gegen 
Entgelt zu überlassen. Vor Abschluß solcher Verträge ist ein Sach-

verständigengutachten einzuholen. Die Beschlüsse des Leitungs
organs über solche Verträge bedürfen der Genehmigung des Kon
sistoriums (Landeskirchenamtes). 

§ 37
Wald, Jagd- und Fischereirechte 

( 1) Der kirchliche Wald ist nach forstwirtschaftlichen Grundsät
zen zu bewirtschaften. Die Umwandlung von Wald in eme andere
ßcwirtschaftungsart bedarf der Genehmigung des Konsistoriums
(Landeskirchenamtes).

(2) Bei einer eigenen Forstwirtschaft ist durch regelmäßige Zu
sammenarbeit mit den staatlichen Forstbehörden insbesondere si
cherzustellen, c!ass staatliche Mittel für Aufforstung. WalJschaden
bekämpfung und dergleichen in Anspruch genommen werden kön
nen.

(3) Es ist darauf zu achten, dass Jagd- und Fischereirechte der
kirchlichen Körperschaften gewahrt werden. Ist eine eigene ord
nungsgemäße Ausübung nicht möglich. sind sie entsprechend zu
verpachten;§ 34Absatz 3 gilt entsprechend.

(4) Bei der Umwandlung von Wald in eine andere Bewirtschaf
tungsart und bei der Verpachtung von Jagd- und hschereirechten
sind staatliche Genehmigungsvorbehalte zu beachten. (Jagdgesetz
M-V ((Landesjagdgesetz)) vom 10.2.1992, ABI. 1992 S. 66)

2.2. Bauten 

§ 38
Unterhaltung der Gebäude 

( 1) Die Pflege der kirchlichen Gebäude, ihre Ausstattung und Ein
richtung istAufgabe der Leitungsorgane. Mängel sind so bald wie
möglich zu beseitigen, notwendige Verbesserungen rechtzeitig
vorzubereiten und durchzuführen.

(2) Es ist darauf zu achten. dass die Inhaberin oder Inhaber von
Dienstwohnungen, Mieterinnen oder !--.1ieter sowie andere Nut
zungsberechtigte ihre PCTicht zur ordnungsgemäßen 1nstandhal
tung erfüllen und dass die erforderlichen Versicherungen abge
schlossen sind. (Richtlinien Jiir die Nutamg und !nstwzdlza!twzg
der kirchlichen DienstwnlmungenABl. ! 952 Nr. 2. Neue Richtlini

en in Vorbereitung)

§ 39
Baubesichtigungen 

(1) In jedem Jahr sollen sämtliche Gebäude, ihreAussattungsgegen
stände, die dazu gehörenden Einrichtungen und Anlagen besich
tigt werden; soweit erforderlich, sind Sachkundige hinzuzuziehen.
Diese Besichtigung muß beim freiwerden von Dienst- oder Miet
wohnungen durchgeführt werden.

(2)) Das Ergebnis der Besichtigung ist dem Leitungsorgan vorzu
legen. (Anordnung über die Wiedereinführung regelmäßiger Bau
besichtigungen der kircheneigenen Bauanlagen, ABl. 1950 Nr. J) 

§ 40
Bauberatung 

Durch die landeskirchliche Bauberatung werden die Kirchenge
meinden und sonstigen kirchlichen Bauträger nach Maßgabe glied
kirchlicher Regelungen beraten und unterstützt. Dabei geht es be
sonders um: 
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1. den Erwerb von Grundstiicken, die bebaut werden sol-
len.

2. den Erwerb von bebauten Grundstücken.
3. die Vorbereitung und Durchführung von Baumaßnahmen,
4. den Abschluß und die Abwicklung von Architekten- und

Ingenieurverträgen,
5. die Beseitigung von Bauschäden,
6. den Erwerb von Ausstattungsstücken für gottesdienstliche

Räume,
7. alle Fälle, in denen Denkmalschutz oder Denkmalpflege

nach Maßgabe staatlicher Gesetze in Betracht kommen,
8. Maßnahmen, bei denen Dritte baulastpflichtig sind,
9. Finanzierungsmöglichkeiten durch Dritte und
10. urheberrechtliche fragen.

Die Bauberatung ist bei allen genehmigungspflichtigen Maßnah
men in Anspruch zu nehmen.(.§ 10 KVAG a. a. 0. Rundverfügung

über die Wahrnehmung, Struktur und Organismion der kirch

baulichen Ver\\'altung in der PEK. vom 14.1.1997, !1!/2 - 500-2 -
2197.) 

§ 41
Bauplanung 

(1) Die landeskirchliche Bauberatung wird durch das Konsistori
um (Landeskirchenamt) durchgeführt. Bei allen nach§ 42 geneh
migungspnichtigen Maßnahmen ist das Konsistorium (Landes
kirchenamt I frühzeitig, jedenfalls vor Vergabe kostenpflichtiger
Aufträge, zu unterrichten. Eine Stellungnahme des Kreiskirchen
rates (Kreissynodalvorstandes) soll beigefügt werden.

(2) Die Planungsempfehlungen der Bauberatung werden der an
tragstcllcnden Körperschaft baldmöglichst mitgeteilt. Gleichzeitig
teilt das Kon,istorium (Landeskirchenamt) mit. ob und inwieweit
grundsätzliche Bedenken gegen d::is Vorhaben bestehen. Erst nach
der Mitteilung, dass keine grundsätzlichen Bedenken bestehen,
dürfen kostenpflichtige Aufträge erteilt werden.

(3) Die Vorplanung ist dem Konsistorium (Landeskirchenamt)
vorzulegen. damit die Baubcrawng hierzu fortgesetzt werden kann.
Das Ergebnis wird der antragstellcnden Körperschaft mitgeteilt.
Erst danach dürfen die weiteren Planungsphasen in Auftrag gege
ben und die staatliche Baugenehmigung eingeholt werden.

( 4) Bei Maßnahmen an Gebäuden. für die eine Baulastverpflichtung
Dritter besteht, sind auch die Baul3stpflichtigen rechtzeitig zu be
teiligen. Bei einem Streit über eine Baulast für kirchliche Gebäude
ist das Konsistorium (Landeskirchenamt) zu unterrichten.

§42
Genehmigungspflichtige Maßnahmen 

(1) Beschlüsse über folgende Maßnahmen bedürfen der Geneh
migung des Konsistoriums (Landeskirchenamtes):

1. Neubauten,
2. Erweiterungsbauten und Umbauten, die nach der Landes

bauordnung genehmigungspflichtig sind,
3. Instandsetzungen und Erneuerungen gottesdienstlicher

Gebäude und Räume, wenn dadurch die bauliche Grund
gestalt oder die künstlerische Ausstattung des Gebäudes
geändert wird,

4, Maßnahmen; die nach staatlichem Recht unter Schutz ge
stellte Denkmale berühren, 

5. Abbruch von Gebäuden oder Gebäudeteilen.

Durch gliedkirchliches Recht können 1\faßnahmen nach Satz 
vom Genchmigun:;serfordcrnis ausgenommen werden. 

(2) Dem Antrag auf Genehmigung ist der Beschluß über die durch
zuführenden Arbeiten. die Höhe der Kosten und deren Deckung
/beglaubigter Auszug aus dem Protokollbuch - zweifach-) beizu
fiigcn. Daneben bei

1. Neubauten, Umbauten und En,citerungsbauten
a) der Lageplan 1 : 500 mit angrenzender Bebauung,
b) bei Neubauten zusätzlich ein Übersichtsplan (Stadt

plan, Meßtischblatt oder dgl.), aus dem die Lage in
nerhalb der Gemeinde- oder Bezirksgrenzen ersicht
lich ist,

c) eine Baubeschreibung,
d) die Entwurfszeichnungen l : l 00 mit den erforderli

chen Grundrissen, Schnitten und Ansichten, 
e) die Berechnung der Netto-Grundrißflächen und der

Rauminhalte nach DIN 277,
f) die Berechnung derWohnfüichen bei Wohngebäuden

nach der Verordnung über wohnungswirtschaftliche
Berechnungen und der Rauminhalte nach DIN 277,

g) die Kostenberechnung nach DIN 276,
h) bei gottesdienstlichen Räumen zusätzlich Entwürfe

über die beabsichtigte Raumgestaltung sowie die Dar
stellung von Altar, Kanzel. Orgel etc. und die Kenn
zeichnung der Standorte und

i) die Ermittlung der Folgekosten:

2. Instandsetzungen und Erneuerungen gottesdienstlicher
Gebäude und Räume
a) eine_ Beschreibung der Maßnahmen im einzelnen.
b) Zeichnungen, Potos, künstlerische Entwürfe. soweit

zur Darstellung der Maßnahmen erforderlich und
c) die Kostenberechnung nach DIN 276;

3. Maßnahmen. die geschützte Denkmale berühren, die Stel
lungnahme der zuständigen Denkmalbehörde.

I .11 C:ber wesentliche Anderungcn des genehmigten BaupLJns ein
schließlich des Finanzierungsplans ist\ om Leitungsorgan erneut 
zu beschließen. Auch dieser Beschluß bedarf der Genehmigung 
des Konsistoriums (Landeskirchenamtes). 
(Ordnung für den Bau und Umbau von Pfarrhäusern, vom 

26.7.1991, ABI. 1991 Nr.7) 

§ 43
Durchführung von Baumaßnahmen 

(l) Das Leitungsorgan soll Bauleistungen nach den Bestimmun
gen derVerdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) vergeben;
etwaige sonstige Vergabebedingungen sind zusätzlich zu beach
ten. Bei Verträgen soll die VOB zum Bestandteil des Vertrages er
klärt werden. Falls die Baumaßnahme oder das Interesse des Bau
herrn es erfordert, sollen für die Gewährleistungsansprüche länge
re Verjährungsfristen vereinbart werden.

(2) Mit der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen, der Prüfung
der Angebote, der Bauleitung, der Beaufsichtigung der Arbeiten,
der Kontrolle des zu verarbeitenden Materials und der Prüfung der
Rechnungen ist eine sachkundige Person zu betrauen. In der Aus
schreibung soll erwähnt werden, dass alle umlagefähigen Kosten,
z.B. Bauwesenversicherung oder Energiekosten. den Baufirmen
angelastet werden.
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(3) Bei Inanspruchnahme von Architektinnen oder Architekten
und Ingenieurinnen oder Ingenieuren ist vor Auftragserteilung ein
schriftlicher Vertrag abzuschließen: dabei sind die Vertragsmuster
des Konsistoriums (Landeskirchenamtes) zu verwenden. Wenn
Art und Umfang der Maßnahme dies rechtfertigen, genügt eine
schriftliche Beauftragung.

( 4) Die Durchführung der Baumaßnahmen, insbesondere die Ein
haltung der Kosten, ist sorgfältig zu überwachen. Stellt sich vor
Beginn oder wiihrend der Bauarbeiten heraus. dass die beschlos
senen Kosten nicht eingehalten werden können. so hat das Leitungs
organ unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu beschlie
ßen.

(5) Vorauszahlungen zur Beschaffung von Materialien dürfen nur
geleistet werden. wenn dadurch eine Kostenersparnis oder Be
schleunigung der Bauarbeiten erreicht und Sicherheit durch selbst
schuldnerische Bürgschaft eines zugelassenen Kreditinstituts oder
Kreditversicherers geleistet wird.

(6) Für die vertragsgemäße Ausführung und die Erfüllung der
Gewährleistung sind Sicherheitsleistungen von fünf bis zehn Pro
zent der Rechnungssumme zu vereinbaren, es sei denn, daß dies
nach Art und L1 mfang der Maßnahme nicht notwendig ist.
(Rund1·erfiigu11gen zum Abschluß \'On Architekten- und Bau

verlriigcn, vom 29.7.1992. 6.12.1993 und 17.1.1997.) 

§ 44
Bauabnahme 

( 1) Nach Fertigstellung ist das Bauwerk durch das Leitungsorgan
oder Beauftragte des Leitungsorgans abzunehmen. Hierbei ist ins
besondere zu prüfen, ob die Arbeiten auftragsgemäß und fehlerfrei
ausgeführt worden sind und die behördlichen Abnahmen erfolgt
sind.

(2) Die Übergabe des fcrtiggcstclltc11 Bauwerk ist in einer Nieder
schrift festzuhalten, in die noch vorhandene Baumängel aufzuneh
men sind. Der Niederschrift sind die Baugenehmigungs unterlagen,
die Abnahmebcsc hcinigungen, die berichtigten Ausführu11gszeich
nungcn und gcgebenenfalh die Abrechnungszeichnungen und das
Gewährleistungsverzeichnis der Vnternehmen beizufügen. Die
Niederschrift mit den Anlagen ist dauernd aufrnbewahren.

(3) Die Architektin oder der Architekt ist zu verpflichten, die
Kostenfeststellung nach DIN 276 und die Baubestandszeichnungen 
(Regelmaßstab 1 : 100. 1 : 50) spcitcstcns drei Monate nach der
Abnahme des Vl'erkes durch den Bauherren dem Leitungsorgan zu
übergeben. Der Nachweis der entstandenen Kosten und deren
Deckung ist dem Konsistorium (Landeskirchenamt) auf Verlan
gen vorzulegen.

(4) Vor Ablauf der Gewährleistungsfristen ist festzustellen. ob
Baumängel vorhanden sind. Die betreffenden Firmen sind unver
züglich schriftlich aufzufordern, die Mängel innerhalb eines zu
bestimmenden Zeitraums abzustellen.

§ 45
Widmung, Nutzung und Entwidmung gottesdienstlicher Räume 

( 1) Kirchen und -andere Räume. in denen regelmäßig gottes
dienstlichen Handlungen stattfinden (Gottesdienststätten), sind
diesem Zweck zu widmen und entsprechend zu nutzen. Das
Leitungsorgan kann eine andere Nutzung zulassen; dabei ist auf
den sakralen Charakter Rücksicht zu nehmen.

(2) Beschlüsse über Namensgebungen von Kirchen und anderen
Gottesdienststtitten bedürfen der Genehmigung des Konsistori
ums <Landeskirchenamtes). Der Kreiskirchenrat (Krcissynodol
vorstand) ist vurher zu hiircn.

(3) Soll eine Gottesdienststätte auf Dauer der gottesdienstlichen
Nutnmg entzogen werden (Entwidmung), ist frühzeitig die Bera
tung des Konsistoriums (Landeskirchenamtes) in Anspruch zu
nehmen. Der Beschluß über die Entwidmung bedarf der Geneh
migung des Konsistoriums (Landeskirchenamtes).
(Nach Art. 61 Kirchenordnung und Rundverfügung dcot) 

§ 46
Ausstattung gottesdienstlicher Räume 

( 1) Auf die künstlerische Gestaltung und Ausstattung der gottes
dienstlichen Rilume ist besondere Sorgfalt zu vern enden. Die
Beschaffung der Ausstattungsstücke bedarf der Genehmigung des
Konsistoriums (Landeskirchenamtes). Wertvolle Geräte und Ein
riehtungsgcgcnsnindc m(hscn gegen Bcschiidigung und Diebstahl
besonders gesichert sein.

(2) Bei der Anschaffung von Orgeln und Glocken oder bei Um
bau tcn und Yerjnderungen ist vor Auftragserteilung die Beratung
des Konsistoriums (Landeskirchenamtes) in Anspruch zu neh
men.

(3) Die Genehmigung des Konsistoriums (Landeskirchenamtes)
ist erforderlich zum Abschluß von Verträgen über die Anschaf
fung von Orgeln und Glucken. ebenso für Umbauten. Erweite
rungsbauten und Restaurierungen von Orgeln. Entsprechendes gilt
für Computerorgeln. Dem Antrag auf Genehmigung sind folgen
de Unterlagen beizufügen:

1. der Beschluß über die Anschaffung der Orgel bzw. Gloc
ken, die Höhe der Kosten und deren Deckung (beglau
bigter Auszug aus dem Protokollbuch zweifach-).

2. Angebot der Lieferfirma mit genauer Werkbeschreibung
und

3. Grundriß desAufstellungsraumesmitAngabe des Stand
ortes der Orgel. Grnndrir1 und Ansichten des Orgel
gehäuses.

Der Vertrag rn it der Liefct'l"irma darf erst nach Erteilung der kirchcn
aufsichtlichen Genehmigung abgeschlossen werden. 
(Ordnung für die Durchfiihrung 1·011 Orgelbauvorhaben in der 
Pl,K. ,iBI. 1994 S. 137. R111ufrer/i'i,�u11g zur Ordnung im Umgong 

mit Glocken und Läuteon/agen, ,·om 11.5.1995, H 12222-8/95) 

§ 47
Natur-, Kunst- und Baudenkmäler; 
Gegenstände von besonderem Wert 

(!) Für den Schutz und die Pflege der im kirchlichen Eigentum 
stehenden Natur-, Kunst- und Baudenkmäler sowie von wertvol
len historischen Gegenständen (z.B. Denkmäler, Glocken, Bilder, 
Gräber oder Gräberfelder, alte Bäume) ist zu sorgen. 

(2) In allen Fällen. in denen Belange des Denkmalschutzes ocier
der Denkmalpflege in Betracht kommen, insbesondere auch vor
Eintragung kirchlicher Bauten in die Denkmalliste, ist die Bera
tung des Konsistoriums (Landeskirchenamtes) in Anspruch zu
nehmen. Die Eintragung in die Denkmalliste oder die Löschung ist
dem Konsistorium (Landeskirchenamt) mitzuteilen.
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(3) Maßnahmen an Baudenkmälern im Sinne des Denkmalschutz
gesetzes. gegebenenfalls einschließlich ihrer Einrichtung undAus
stattung. sowie an den dazugehörigen Freianlagen und Grund
stücken bedürfen der Genehmigung des Konsistoriums (Landeskir
chenamtes).

(4) Zur Veräußerung und Ausleihe ,on Gegenst/inden. die einen
geschichtlichen, wissenschaftlichen oder küns tierischen Wert ha
ben, bedarf es der Genehmigung des Konsistorium (Landeskirchen
amtes) und der zuständigen '1aatlichen Behörde. soweit das allge
meine Recht dies vorschreibt.

(5) Staatliche Bestimmungen über Denkmalschutz und Denkmal
pl1cgc sind zu beachten.
(Rcmdverfügung Denkmalpflege an kirchlichen Gebäuden. Kunst
und Kullllrgut vom 8.7.1996, ABI. S. 112)

2.3. Friedhöfe 

§ 48
Friedhöfe 

Kirchengemeinden und Verbände haben das Recht, Friedhöfe in 
eigener Verwaltung ,.u unterhalten, 1.u erweitern und neu anzule
gen.(§ 14-Abs. 1 cmd3BestattungsgesetzM-V,ABl. 1998S. 104) 

§ 49
Bestimmung des Friedhofs 

( 1) Die kirchlichen Friedhöfe sind zur Bestattung der verstorbe·
nen Gemeindeglieder bestimmt.

(2) Ferner werden auf dem Friedhof bestattet
l. Glieder anderer evangelischer Kirchengemeinden.
2. Angehörige anden::r christlicher Religionsgemeinschaf

ten. die am Ort keinen eigenen Friedhof besitzen, und
3. andere Personen. wenn ein 7ll ihrer Aufnahme verpflich

teter Friedhof arn Ort nicht vorhanden ist (Monopol
friedhof).

(3) Ausnahmen hcdürfen der Zustimmung des Fricdhofsträgers.
( § 14-Abs. 3 Beslatlllllgsgeset�M-V, a n.O. Art. I0Abs. 3 Giistruwer
Vertrag. a.a.O.)

§ 50
Rechtsstellung des Friedhofs 

( 1) Der Friedhof in kirchlicher Trägerschaft (kirchlicher Friedhof)
ist eine öffentliche Einrichtung in der Rechtsform einer unselb
ständigen öff entlic h-rechtlic hen Anstalt.

(2) Für den kirchlichen Friedhof besteht Bestattungszwang, wenn
am gleichen Ort ein anderer zur Aufnahme verpflichteter Friedhof
nicht vorhanden ist (Monopolfriedhof). ( § 14 Abs. 3 Bestattungs
gesetz M-V, a.a.O.)

(3) Die Friedhöfe genießen besonderen strafrechtlichen Schutz.
Die für die Bestattung geltenden gesetzlichen und polizeilichen
Vorschriften sind zu beachten. (Art. l0Abs. 1 Giistrower Vertrag.
a.a.O.)

§ 51
Eigentumsverhältnisse auf dem Friedhof 

Das Eigentum an den Friedhofsgrundstücken liegt in der Regel bei 
dem Friedhofsträger. An den Grabstellen werden nur Nutzungs
rechte nach den Bestimmungen der Friedhofsordnung vergeben. 

§ 52
Anlegung und Erweiterung eines Friedhofs 

( 1) Die Anlegung oder Erweitenmg eines Friedhofs soll nur erfol
gen, wenn dies aufgrund der örtlichen Gegebenheiten angebracht
ist und ein Bedarf vorliegt. Vor jeder Anlegung und Erweiterung
eines Friedhofs ist die Beratung des Konsistoriums (Landeskir
chenamtes) frülneitig einLuholen. � 30 ist zu beachten.

(2) Der Beschluß über die Anlegung oder Erweiterung eines Fried
hofs bedarf der Genehmigung des Konsistoriums (Landeskirchen
amtes). Dem Antrag auf Cienehrnigung sind neben dem Beschluß
des Friedhofsträgers (beglaubigter Auszug aus dem Protokoll
buch - dreifach-) die übrigen jeweils erforderlichen Unterlagen
beizufügen.

(3) Staatliche Bestimmungen, insbesondere Genehmigungsvor
behalte, sind /LI beachten. 1§ 14 11h. 6 Bes/11/tungsgnet;:, M-V

a.a.O.)

§ 53
Leitung und Verwaltung des Friedhofs 

(1) Der Friedhof ist vorn Leitungsorgan zu leiten und zu verwal
ten. Zur verantwortlichen iVIitwirkung bei der Verwaltung größe
rer Friedhöfe soll das Leitungsorgan einen Friedhofsausschuß bil
den.

(2) Der Friedhof i,t als Sondervermögen getrennt von den übrigen
Vermögen des Friedhofsträgers zu verwalten. Der Haushaltsbedarf
des Friedhofs ist durch eigene Einnahmen zu decken; Haushalts
mittel oder kirchliche Vermögensmittel diirfen dafür nicht in An
spruch genommen werden. Ausnahmen bedürfen der Genehmi
gung des Aufsichtsorgans.

(3) Über die Belegung des Friedhofs sowie über die );utzungs
rechte an den einzelnen Grabstätten sind Nachweise zu führen.
Aus Übersichtsplänen muß die Lage jedes einzelnen Grabes er
kennbar sein.

(4) Es ist anzustreben, dass mehrere Friedhofs träger die Verwal
tung ihrer Friedhöfe einer gcmeimamcn Stelle i.Ibertragcn.

§ 54
Friedhofspflegedn, Friedhofäpfleger 

Zur Beratung der Friedhofsträger soll eine Friedhofspflegerin 
oder ein Friedhofspfleger berufen werden, die oder der für diese 
Aufgaben persönlich und fachlich geeignet ist. Eine Friedhofs
pflegcrin oder ein Fricdhofspfleger wird in der Regel für den Be
reich eines oder mehrerer Kirchenkreise berufen. Es kann auch 
eine Berufung für den Bereich einer Landeskirche erfolgen. 

§ 55
Friedhofsordnung 

(1) Das Leitungsorgan hat eine Friedhofsordnung als Satzung zu
erlassen, die die rechtlichen Beziehungen zwischen d_em Friedhofs
träger und den Friedhofsbenutzerinnen und -benutzem regelt, hierbei
ist das Muster des Konsistoriums (Landeskirchenamtes) zu ver
wenden. (§ 14 Abs. 5 Be.stattungsgesetz M-V, a.a.O.; Mustei-

Jriedhofsordnung vom 16. Februar 1999)

(2) Die Friedhofsordnung bedarf zu ihrer Gültigkeit
1. der Genehmigung des Konsistoriums (Landeskirchen

amtes),
2. der Genehmigung der zuständigen staatlichen Behörde,
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sofern es die landcsrcchtlichcn Bestimmungen vorsehen, 
und 

3. der rechtswirksamen Veröffentlichung.

Dem Antrag auf Genehmigung sind der Beschluß des Friedhofs
trägers (beglaubigter Auszug aus dem Protokollbuch) und die 
Friedhofsordnung (je dreifach als Original) sowie die bisherige 
Friedhofsordnung (zweifach) beizufügen. 

(3) Die Einhaltung der durch die Fricdhofsordnung begründeten
Rechte und Pflichten ist zu überwachen und kann nach dem je
weils geltenden Verwaltungsvollstreckungsgesetz durchgesetzt
werden.

(4) Die Bestimmungen über die Ordnung auf dem Friedhof (Be
suchszeiten, Verhalten auf dem Friedhof usw.) sind auf dem Fried
hof an geeigneter Stelle bekanntzugcbcn.

§ 56
Friedhofsgebührenordnung 

( 1) Das Leitungsorgan hat eine Friedhofsgebührenordnung für
die Benutzung des Friedhofs, seiner Einrichtung sowie für sonsti
ge Leistungen rn erlassen. Durch die Geblihrcn sind die Kosterr
der Anlcgung und Unterhaltung des Friedhofs und seiner Einrich
tungen langfristig zu decken. Bei der Aufstellung der Friedhofs
gebührenordnung ist das Muster des Konsistoriums (Landeskir
chenamtes) zu verwenden. (Musterfticdhofsgebührcnordnung vom
16.2.1999)

(2) Die Friedhofsgcbührcnordnung bedarf rn ihrer Gültigkeit
1. der Genehmigung des Konsistoriums (Landeskirchen

amtes),
2. der Ccnchmigung der zuständigen staatlichen Behörde.

sofern es die landesrechtlichen Bestimmungen vorsehen,
und

3. der rechtswirksamen Veröffentlichung.

Dem Antrag auf Genehmigung sind der Beschluß des Friedhofs
trägcrs (beglaubigter Auszug aus dem Protokollbuch) und die 
Fricdhofsgcbührcnordnung (je dreifach) sowie eine Wirtschaft
lichkeitsberechnung beizufügen. 

(3) Die Friedhofsgcblihrcn unterliegen der Beitreibung im
Verwaltungszwangsverfahren. ( § l 4Abs. 4 Bestattungsgeset:;:, 1'vf
V. a.a.0.)

§ 57

Grabmal- und Bepflanzungsordnung, 
gewerblicheArbeiten 

(1) Über die Gestaltung der Grabstätten soll das Leitungsorgan
eine Grabmal- und Bepflanzungsordnung als Satzung erlassen.
Hierbei und bei der Gesamtgestaltung des Friedhofs ist den Belan
gen des Umwelt- und Naturschutzes Rechnung zu tragen. Bei der
Aufstellung der Grabmal- und Bepflanzungsordnung ist das Mu
ster des Konsistoriums (Landeskirchenamtes) zu verwenden.

(2) Die Ausführung von gewerblichen Arbeiten durch Gewerbe
treibende bedarf der Zulassung durch das Leitungsorgan. Einzel
heiten regelt die Friedhofsordnung.

§ 58
Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 

Zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewalther-

schaft, an denen ein dauerndes Ruherecht besteht, ist die Bundes
republik Deutschland verpflichtet. Einzelheiten sind in den staatli
chen Rechtsvorschriften, insbesondere im Gesetz über die Erhal
tung der Griibcr der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Cirä
bergesetz) vom 1. Juli 1965 in der jeweils gültigen Fassung, gere
gelUzur Zeit gilt die Neufassung vom 29. Januar 1993 ((BGB/. 1 

S. l 7Rjf))

§ 59
Außerdienststellung und Entwidmung des Friedhofs 

(1) Sollen auf dem Friedhof Bestattungen nicht mehr vorgenom
men werden, erfolgt seineAußerdienstste\lung. Sie kann sich auch
auf einzelne Teile des Friedhofs beschränken. Die Außerdienst
stellung eines Friedhofs darf nur beschlossen werden, wenn er
hebliche Gründe eine solche Maßnahme erfordern. ( § 17

Bestattungsgesetz M-V. a.a.O.) 

(2) Die Entwidmung eines Friedhofs oder Friedhofsteils ist erst
nach Außerdienststellung undAblauf aller Ruhefristen möglich.

(3) Der Beschluß des Leitungsorgans sowohl über die Außer
dienststellung als auch über die Entwidmung bedarf

1. der Cenehmigung des Konsistoriums (Landeskirchen
amtes),

2. der Genehmigung der zuständigen staatlichen Behörde
und

3. der rcchtswirbamcn Veröffentlichung.

Dem Antrag auf Genehmigung ist der Beschluß des Friedhofs
trägers (beglaubigter Auszug aus dem Protokollbuch - dreifach ) 
beizufügen. 

(41 Bei der Außendienststellung und bei der Entwidmung eines 
Friedhofs sind die Bestimmungen über die Denkmalpflege und 
den Naturschutz zu beachten. 

2.4. Kapitalvermögen und Rücklagen 

§ 60
Kapitalvermögen und Rücklagen 

( 1) Kapitalvermögen umfaßt Geldbestände, die dazu bestimmt sind,
Ertrligc zu erzielen. Es ist in seinem Bestand w crha lten.

(2) Rücklagen umfassen Geldbestände, die dazu bestimmt sind, zu
einem späteren Zeitpunkt für einen bestimmten Zweck verwendet
zu werden.

(3) Kapitalvermögen und Rücklagen sind sicher und ertragbringend
anzulegen. Als sicher gilt insbesondere jede Anlage, die nach bun
des- oder landesrechtlichen Vorschriften mündelsicher oder vom
Konsistorium (Landeskirchenamt) für zulässig erklärt worden ist .
Dies gilt sinngemäß auch für alle übrigen Gelder.

§ 61
Darlehensgewährung 

( 1) Die Ausleihung kirchlicher Gelder ist nur zulässig, wenn
1. ein kirchliches Interesse vorliegt,
2. die Finanzkraft (Finanz- und Vermögenslage) der Dar

lehensgeberin oder des Darlehensgebers dadurch nicht
gefährdet wird und

3. eine Sicherheit vorhanden und die Rückzahlung in einem
angemessenen Zeitraum gewährleistet ist.
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Über die Darlehensgewährung ist ein Darlehensvertrag abzuschlie
ßen. 

(2) Bei Gewährung von D:irlehen gegen Hypothek oder Grund
schuld ist eine notarielle Urkunde zu fertigen. die gegebenenfalls
auch von der Ehegattin des Darlehensnehmers als Gesamtschuld
nerin oder vom Ehegatten der Darlehensnehmerin ab Gesamt
schuldner zu unterzeichnen ist. Die Schuldnerin oder der Schuld
ner hat sich in der Urkunde der sofortigen Zwangsvollstreckung
in der Weise zu unterwerfen, dass die Zwangsvollstreckung aus
der Schuldurkunde auch gegen die jeweilige Grundstückseigentü
merin oder den jeweiligen Grundstückeigentümer zulässig ist. Die
sofortige Fälligkeit des Kapitals ist zu vereinbaren für den Fall der
Verletrnng der übernommenen Verpflichtungen, der Konkurser
öffnung, der Eröffnung eines Vergleichsverfahrens oder der Ein
leitung einer Zwangsvollstreckung.

(3) Der Beschluß über die Gewährung eines Darlehens bedarf der
Genehmigung des Kreiskirchenrates (Kreissynodalvorstandes)
oder. wenn der Betrag 10.000,00 D:vt übersteigt, der Genehmi
gung des Konsistoriums (Landeskirchenamtes).

Dem Antrag auf Genehmigung sind beizufügen 
1. der Beschluß des Leitungsorgans (beglaubigter Auszug

aus dem Protokollbuch - zweifach -),
2. eine1\usfertigung des Darlehensvertrages,
3. der Nachweis der erforderlichen Sicherheit (insbesonde

re Hypotheken- oder Grundschuldbrief, Feuerversiche
rungsnachweis).

4. ein begl:iubigter Grundbuchauszug und
5. ein zuverlässiger Nachweis über den Wert des Grund

stücks.

(4) Das Darlehen darf erst ausgezahlt werden, wenn sämtliche
Bedingungen der Ausleihung erfüllt sind.

(5) Die Entlassung eines zugunsten einer kirchl ichcn Körperschaft
belasteten Grnndstücks aus der Pfandhaft ist nur zulässig, wenn
die Forderung getilgt ist oder eine andere Sicherheit gegeben wer
den kann. § 32 gilt entsprechend.

(6) Gehaltsvorschüsse, Kraftfahrzeugdarlehen und Wohnungs
fürsorgedarlehen dü1i'cn nur im Rahmen der dafür geltenden Be
stimmungen gewährt werden.

3. Sonstige Einnahmen

3.1. Kirchensteuern und andere Einnahmen 

§ 62
Kirchensteuern, Umlagen und Finanzausgleich 

( 1) Zur Finanzierung der kirchlichen Aufgaben werden von den
Gemeindegliedern nach Maßgabe der geltenden kirchlichen und
staatlichen Bestimmungen Kirchensteuern erhoben, soweit son
stige Einnahmen und Leistungen Dritter nicht ausreichen.
(Art. 62 Abs. 3 Kirchenordnung. Kirchengesetz über die Erhe
bung von Kirchensteuern ((Kirchensteuerordnung)) vom
4.11.1990; i. d. Fassung vom 31.3.1996. Kirchengesetz über Art
und Höhe der Kirchensteuer ab 1.1.1991 ((Kirchensteuerab
schluss)) vom 4.11.1990, i.d. Fassung vom 31.3.1996. 1. Ände
rungsgesetz zum Kirchensteuerbeschluß, vom 4.11.1990, AB!.
1997 S 85. Kirchengesetz über die Finanzverteilung in der PEK
((Finanzgesetz)) vom 4.11.1990, alle ABI. 1991 S. 54 ff. Art. 17
Giistrower Vertrag, a.a.O.)

(2) Die mit Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen Körperschaf
ten sind verpflichtet, durch Umlagen zu den gesamtkirchlichen
Aufgaben und mm Finanzausgleich zwischen den Kirchengemein
den nach den hicii\ir geltenden Bestimmungen beizutragen.

§ 63

Gebühren und Entgelte 

(1) Für die Inanspruchnahme der Verwaltung oder die Nutzung
kirchlicher Einrichtungen können Gebühren und Benutzungs
entgelte erhoben werden.

(2) Gebühren sind öffentlich-rechtliche Abgaben und dürfen nur
aufgrund von Gebührenordnungen erhoben werden. Vor der Be
schlußfassung über die Einführung, Veränderung oder Aufhebung
von Gebühren ist der Kreiskirchenrat (Kreissynodalvorstand) zu 
hören. Der Beschluß bedarf der Genehmigung des Konsistoriums
(Landeskirchenamtes).

(3) Der Dienst von kirchlichen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern
beiAmtshandlungen ist unentgeltlich.

(4) Für die Überlassung kirchlicher Räume und die Inanspruch
nahme kirchlicher Dienstleistungen kann Entgelt erhoben werden.
Die Höhe des Entgelts wird durch Beschluß des Leitungsorgans
festgesetzt. Der Beschluß ist dem Aufsichtsorgan anzuzeigen.

(5) Innerhalb benachbarter Kirchengemeinden ist eine Gleichmä
ßigkeit bei der Erhebung von Gebühren und Entgelten anzustre
ben.

§ 64

Gemeindebeitrag 

Von den Gemcindegliedcm kann auf der Grundlage glicdkirchlichcn 
Rechts neben der Kirchensteuer ein Gemeindebeitrag erhoben 
werden. (§ 14 Abs. 1 Finanzgesetz, a.a.O.; Art. 19 Abs. 1 
Giistrower Vertrag, a.a.O.) 

§ 65
Kollekten 

( 1) Zu jedem Gottesdienst und jeder gottesdienstlichen Versamm
lung gehört das kirchliche Opfer (Kollekte).

(2) Die Kollekte an Sonn- und Feiertagen ist nach dem Kollekten
plan der Landeskirche abzukündigen und einzusammeln. Bei einer
Abweichung vom Kollektenplan, die der Gemeindekirchenrat ( das
Presbvtcrium) nur aus besonderen Gründen für den Einzelfall be
schlief.\cn kann. ist die planmäßige Kollekte :im nächsten Sonntag,
an dem eine Kollekte für einen vom Gemeindekirchenrat (Presby
terium) zu bestimmenden Zweck vorgesehen ist, einzusammeln.
Ein solcher Beschluß bedarf der Genehmigung der nach glied
kirchlichem Recht zuständigen Stelle. An den Hauptfesttagen ist
eine Abweichung nicht zulässig.

(3) Über Kollekten an den Sonn- und Feiertagen, für die der
Kollektenplan der Landeskirche und des Kirchenkreises keine
Zweckbestimmung vorsieht, sowie über die Zweckbestimmung
der Kollekten in sonstigen Gottesdiensten, Bibelstunden und bei
Amtshandlungen beschließt der Gemeindekirchenrat (Presbyteri
um).

(4) Über die Sammlung einer weiteren Kollekte im Gottesdienst
durch Klingelbeutel .oder Opferstock treffen die Gliedkirchen ei
gene Bestimmungen.
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(5) Die Kollekten sind sofort nach dem Gottesdienst von zwei
Mitgliedern oder Beauftragten des Gemeindekirchenrates (Pres
byteriums) zu z::ihlcn. Das Ergebnis ist in das Kollcktcnbuch ein
zutragen und von den Zählerinnen und Z::ihlcrn zu bescheinigen.
Die Kollekten sind unverzüglich der Kassenverwaltung zuzufüh
ren und von dieser ungekürzt an die berechtigte Stelle weiterzulei
ten. 

(6) Die ausgeschriebenen Kollekten sind für jeden Kalendermonat
gesammelt und unter Angabe der Zweckbestimmung an den
Kirchenkreis bis zum 10. des folgenden Monats abzuführen. Der
Kirchenkreis leitet den Gesamtertrag bis zum 25. des Monats an
die Landeskirche weiter

§ 66
Sammlungen 

(1) Zur Durchführung einer Sammlung ist ein Beschluß des
Leitungsorgans erforderlich.

(2) Öffentliche Sammlungen außerhalb der Gottesdienste und
gottesdienstlichen Versammlungen bedürfen einer staatlichen Er
laubnis nach den Sammlungsgesetzen. Ist für die Erteilung der
Erlaubnis das Innenministerium oder die Bezirksregierung zu
ständig, so ist die Erlaubnis über das Konsistorium (Landeskirchen
amt) einzuholen. (Art. 19 Abs. 2 Güstrower Vertrag, a.a.O.;

Sammlwzgsgcsctz M-V 1·om 17.6.1996, GVOBI. 1996 S. 266)

(3) Gemeindliche Sammlungen sind nur in dem Gebiet der eige
nen Kirchengemeinde zulässig. Soll sich die Sammlung auf das
Gebiet anderer Kirchengemeinden erstrecken, so ist die Zustim
mung der betreffenden Gemeindekirchenräte (Presbyterien) erfor
derlich. Es ist darauf zu achten, dass gemeindliche Sammlungen
nicht mit Haus- und Stral'.ensammlungen der Landeskirche und
ihrer Werke zeitlich zusammenfallen. Innergemeindliche Samm
lungen sind aufeinander abzustimmen.

( 4) Bei Sammlungen hat das Leitungsorgan durch geeignete Maß
nahmen sicherzustellen, dass eine ordnungsgemäße Durchführung
der Sammlung und die zweckentsprechende Verwendung des
Sammlungsertragcs gewährleistet sind.

(5) Die Bestimmungen über die \füwirkung von Kindern und
Jugendlichen bei Sammlungen sind zu beachten.

§ 67
Gaben 

(1) Kirchliche :Vlitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Beträge,
die ihnen für Aufgaben der Kirchengemeinde und ihrer Einrich
tungen sowie für andere kirchliche Zwecke übergeben werden,
umgehend der zuständigen kirchlichen Kassenverwaltung zuzu
führen; dies gilt auch für die Beträge, die einer Pfarrerin oder
einem Pfarrer für die Unterstützungsfälle oder zur freien Verwen
dung übergeben werden.

(2)) Die Vorschriften über die Ausstellung von Spendenbeschei
nigungen sind zu beachten. 

3.2. Darlehen 

§ 68
Voraussetzungen der Darlehensaufnahme 

(1) Darlehen dürfen nur zur Finanzierung von Investitionen und
zur Umschulung aufgenommen werden.
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(2) Die Zins- und TilgungsverpJlichtungen müssen mit der finan
ziellen Leistungsfähigkeit der Darlehensnehmerin oder des Darle
hensnehmers in Einklang stehen: sie sind in den Haushaltsplan
aufLunehmen. Bei mittel- und langfristigen Darlehen ist die Mög
lichkeit einer vorzeitigen Tilgung vorzubehalten. Für Darlehen,
die in einer Summe zurückzuzahlen sind, ist eine Tilgungsrücklage
anzusammeln.

§ 69
Genehmigung der Darlehensaufnahme 

(l) Zur Aufnahme eines Darlehens sowie zur Änderung der
Darlehensbedingungen ist ein Beschluß des Leitungsorgans erfor
derlich. Der Beschluß muß den Grund der Darlehensaufnahme,
die Darlehensgeberin oder den Darlehensgeber und die Höhe des
Darlehens, die Zins- und Tilgungssätze sowie etwaige besondere
Bedingungen enthalten. Wenn mit der Aufnahme eines Darlehens
die Bestellung einer Hypothek oder einer C,rundschuld verbunden
ist, so ist das Pfandgrundstück mit seiner grundbuchlichen und
katasteramtlichen Bezeichnung in dem Beschluß aufzuführen.

(2) Der Beschluß über die Aufnahme eines Darlehens bedarf der
Genehmigung des Konsistoriums (Landeskirchenamtes).

(3) In dem Antrag auf Genehmigung sind die Darlehensaufnahme
zu begründen und die Leistungsfähigkeit zur Aufbringung der
Zins- und Tilgungsverptlichtungen, insbesondere die Einhaltung
der Verschuldungshöchstgrenzc, darzulegen. Handelt es sich um
ein Baudarlehen, so ist mitzuteilen, ob und wann der Baugenehmi
gungsantrag gestellt wurde. Dem Antrag auf Genehmigung sind
beizufügen

1. der Beschluß des Leitungsorgans (beglaubigter Auszug
aus dem Protokollbuch - dreifach -)
und

2. eine Ausfertigung des Darlehensvertrages oder Schuld
scheins oder ein Entwurf derselben.

( 4) Das Darlehen darf nur für den beantragten Zweck in Anspruch
genommen werden. Soll es für einen anderen Zweok verwendet
werden, so ist die Zustimmung des Konsistoriums (Landeskirchen
amtes) einzuholen.

§ 70
Anleihen beim eigenen Vermögen 

Anleihen beim eigenen Vermögen (innere Anleihe) sind angemes
sen zu verzinsen. Die rückfließenden Kapitalbeträge sind wieder 
anLL1sammcln. Die§§ 68 und 69 gelten entsprechend. 

3.3. Schenkungen und Stiftungen 

§ 71
Zuwendungen von Todes wegen und Schenkungen 

( 1) Zuwendungen von Todes wegen und Schenkungen dürfen nur
angenommen werden, wenn in ihrer Zweckbestimmung nichts
enthalten ist, was der Ausrichtung des Auftrages der Kirche wi
derspricht. Sie sind auszuschlagen, wenn mit ihnen ihrem Wert
nicht entsprechende belastende Bedingungen oder Auflagen ver
bunden sind.

(2) Zuwendungen von Todes wegen sind vor ihrer Annahme der
für die Aufsicht zuständigen Stelle anzuzeigen.

(3) Ist ein Grundstück Gegenstand einer Zuwendung von Todes
wegen oder einer Schenkung, so bedarf der Beschluß über die 
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Annahme der Genehmigung des Kunsistoriurns (Landeskirchen
amtes). 

(4) Im Fall der Einsetzung als Erbe oder Miterbe muß die Ent
scheidung über die Annahme oder Ausschlagung der Erbschaft
umgehend getroffen werden. EineAusschlagung ist nur innerhalb
von sechs Wochen möglich(§ 1944 DGD). Diese Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, in dem der Erbe von demAnfall der Erbschaft und
dem Grund der Berufung Kenntnis erlangt.

(5) Die Verwendung der Zuwendung ist nach dem Willen der oder
des Zuwendenden beschlußmäßig festzulegen.

§ 72
Stiftungen 

(1) Stiftungsvermögen, dessen Ertrag einem besonderen Zweck
gewidmet ist, ist von dem übrigen Vermögen getrennt zu verwal
ten. Die Verwendung der Erträge richtet sich nach dem Willen der
Stifterin oder des Stifters.

(2) Stiftungen dürfen nur unter den Voraussetzungen des § 71
Absatz 1 angenommen werden. Die Annahme bedarf der Geneh
migung des Konsistoriums (Landeskirchenamtes). Für die Stif
tung ist eine Satzung zu erlassen, die mindestens Angaben über die
Stifterin oder den Stifter, den Stiftungszweck, das Stiftungskapital
und die Stiftungsverwaltung enthält.

(3) Eine Umwandlung, Zusammenlegung oder Aufuebung von
Stiftungen ist nur zulässig, wenn sie wegen wesentlicher Verände
rungen der Verhaltnisse notwendig oder wenn die Erfül Jung des
Stiftungszwecks unmöglich geworden ist. Ein entsprechender
Beschluß bedarf der Genehmigung der nach gliedkirchlichem Recht
wständigen Stelle.(.§ 4 Kirchengeset� über die kirchliche Stiftungs

aufsicht, a.a. 0.)

(4) Soweit es sich um rechtsfähige kirchliche Stiftungen handelt.
gelten die Bestimmungen des kirchlichen Stiftungsrechts. !Kirchen
gesetz über die kirchliche Stiftungsaufsicht, a.a.O.)

Dritter Abschnitt 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 

1, Allgemeine Bestimmungen zum llaushaltsplan 

§ 73
Zweck des Haushaltsplans 

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushalts- und Wirt
schaftsführung; er dient der Feststellung des zur Erfüllung der 
Aufgaben im Bewilligungszeitraum voraussichtlich notwendigen 
Finanzbedarfs und regelt dessen Deckung. 

§ 74
Geltungsdauer des Haushaltsplans 

Jede kirchliche Körperschaft hat für jedes Haushaltsjahr einen 
Haushaltsplan aufzustellen. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 75
Wirkung des Haushaltsplans 

(1) Der Haushaltsplan ermächtigt, Ausgaben zu leisten. Die Vor
schriften über aufsichtliche Genehmigungen bleiben unberührt.

(2) Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbind- .
lichkeiten weder begründet noch aufgehoben.

§ 76
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

(]) Bei der Aufstellung des Haushaltsplans sind die Grundsätze 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. 

(2) Für Maßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung sind
vorab Untersuchungen Uber die Folgekosten und gegebenenfalls
auch über die Wirtschaftlichkeit anzustellen.

§ 77
·Grundsatz der Gesamtdeckung

Alle Einnahmen dienen als Deckungsmittel für alleAngaben; aus
genommen sind zweckgebundene Einnahmen(§ 84). 

§ 78
Finanzplanung 

( 1) Soweit J\rt und Umfang der Haushaltswirtschaft oder die all
gemein wirtschaftlichen Verhältnisse es erfordern, soll der Haus
haltswirtschaft eine mehrjährige Finanzplanung zugrunde liegen.

(2) In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der
voraussichtlichenAusgaben und die Deckungsmöglichkeiten dar
zustellen (Finanzplan).

(3) Der Finanzplan ist der Entwicklung anzupassen.

2. Aufstellung des Haushaltsplans

§ 79
Ausgleich des Haushaltsplans 

Der Haushaltsplan ist die Einnahme und Ausgabe auszugleichen. 
Der Ausgleich darf nicht durch die Aufnahme von Darlehen erfol
gen; § 86 bleibt unberührt. 

§ sn

Vollständigkeit und Gliederung 
(]) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr zu erwarten
den Einnahmen und die \Oraussichtlich zu leistenden Ausgaben. 

(2) Weigern sich Leitungsorgane, Leistungen, zu denen sie gesetz
lich verpflichtet sind, in den Haushaltsplan aufzunehmen. so kann
die Eintragung in den Haushaltsplan nach dem gliedkirchlichen
Recht bewirkt werden. (Art. 157 Kirchenordnung)·

(3) Der Haushaltsplan besteht aus den Einzelplanen und dem Ge
samtplan.

( 4) Der Haushaltsplan ist nach Funktionen (Aufgaben, Dienste) in
Einzelpläne, Abschnitte und, soweit erforderlich, Unterabschnitte
zu gliedern.

(5) Die Einnahmen und Ausgaben sind innerhalb der Funk.tioaen
nach Arten in Hauptgruppen, Gruppen und, soweit erforderlich,
Untergruppen zu ordnen.

( 6) Der Gliederung des Haushaltsplans und der Ordnung der Ein
nahmen und Ausgaben sind der Gliederungs- und Gruppierungs
plan mit den diesbezüglichen Zuordnungsrichtlinien in der vom
Konsistorium (Landeskirchenamt) beschlossenen Fassung zugrun
de zu legen (,,Grundlagen zur Haushaltssystematik für kirchliche
Körperschaften und Einrichtungen").
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§ 81
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben 

(1) Einnahmen und Ausgaben gliedern sich in ordentliche und
außerordentliche Einnahmen undAusgaben.

(2) Ordentliche Einnahmen sind Einnahmen, die nach den Regeln
einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft regelmäßig oder ein
malig erzielt werden. Dazu gehören insbesondere

1. die Verwaltungseinnahmen,
2. die allgemeinen Deckungsmittel (z.B. Steuereinnahmen,

Finanzzuweisungen, Erträge des Kapital - und Grundver
mögens),

3. Erträge und Entnahmen aus Rücklagen, die nicht für ei
nen außerordentlichen Bedarf angesammelt worden sind
(z.B. Ausgleichsrücklage, Bauunterhaltsrücklage. Schul
den tilgungsrücklage ).

(3) Ordentliche Ausgaben sind insbesondere Ausgaben, die
1. auf rechtlicher Verpflichtung beruhen (z.B. Besoldungen,

Leistungen aus Verträgen, Umlagen, Schuldendienst, öf.
fentlicheAbgaben und Lasten),

2. zur Unterhaltung der kirchlichen Einrichtungen notwen
dig sind (z.B. Gottesdienstkosten, Unterhaltung der kirch
lichen Gebäude, Verwaltungskosten),

3. nach bestimmten, von den Organen der Landeskirche aus
drücklich oder stillschweigend gebilligten Grundsätzen
geleistet werden (z.B. Ausgaben für Diakoniezwecke,
Rücklagen, Zuführungen an den außerordentlichen Haus
haltsplan (Kostendeckungsplan)).

( 4) Außerordentliche Einnahmen sind Einnahmen, die infolge be
sonderer Umstände einmalig erzielt werden. Dazu gehören insbe
sondere

1. die Einnahmen aus Darlehen,
2. die Erlöse aus der Veräußerung von Vermiigen (mit Aus

nahme der beweglichen Vermögensgegenstände, die zum
Gebrauch oder Verbrauch in der laufenden Verwaitung
bestimmt sind),

3. die Entnahmen aus dem Kapitalvennögen, die für außer
ordentliche Ausgaben verwendet werden sollen.

4. die Entnahmen aus Rücklagen, die für einen außerordent
lichen Bedarf angesammelt worden sind,

5. Anleihen beim eigenen Vermögen,
6. Zuweisungen und Zuschüsse, die nicht ordentliche Ein

nahmen darstellen.

(5) Außerordentliche Ausgaben sind solche Ausgaben, die ganz
oder teilweise aus außerordentlichen Einnahmen zu bestreiten sind.
Sie dienen zur Deckung des außerordentlichen Bedarfs (Neubau
ten, Ankauf von Grundstücken und Gebäuden, Beschaffung von
Orgeln und Glocken u.a.)

§ 82
Bruttoveranschlagung, Einzelveranschlagung 

(1) Die Einnahmen und Ausgaben sind in voller Höhe und ge
trennt voneinander zu veranschlagen; sie dürfen nicht vorweg ge
geneinander aufgerechnet werden (Bruttoprinzip).

(2) Für denselben Zweck dürfen Ausgaben nicht an verschiedenen
Haushaltsstellen veranschlagt werden.

(3) Zum Vergleich sind die Haushaltsansätze des Vorjahres und die

Ergebnisse der Jahresrechnung für das zweitvorangegangene Jahr 
anzugehen. Wesentliche Änderungen sind zu erläutern. 

( 4) Erstattungen innerhalb des Haushaltsplans sollen nur vorgese
hen wen.Jen, wenn sie für Kostenberechnungen oder Abrechnun
gen notwendig oder erheblich sind. Dafür geltende Berechnungs
maßstäbe (Schlüssel) sind in angemessenen Zeitabständen zu über
prüfen.

§ 83
Deckungsfähigkeit 

Im Hau,haltsplan können einzelne Ausgabeansätze für einseitig 
oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Voraussetzung ist, 
dass ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang be
steht. Deckungsvermerke zwischen sachlichen Ausgaben und Per
sonalausgaben sind nicht zulässig. 

§ 84
Zweckbindung von Einnahmen 

( 1) Einnahmen dürfen auf die Verwendung für bestimmteAusga
ben nur beschränkt werden, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben
ist oder die Beschränkung ,ich zwingend aus der Herkunft oder
der Natur der Einnahmen ergibt. Die Zweckbindung ist durch
Haushaltsvermerk auszuweisen: dabei kann auch bestimmt wer
den, dass Mindereinnahmen zu Minderausgaben führen. Ist im
Haushaltsplan nichts anderes bestimmt. können zweckgebundene
Ylehreinnahmen für \1ehrausgaben desselben Zwecks verwendet
werden.

(2) Mehrausgaben nach Absatz 1 Satz 3 gelten nicht als Haushalts
überschreitungen (unechte Deckungsfähigkeic); § 94 findet inso
weit keine Anwendung.

§ 85
Sperrvermerke 

( 1) Ausgaben, die aus besonderen Gründen zunächst nicht gelei
stet werden sollen oder deren Leistung im Ein1elfall einer beson
deren Zustimmung bedarf. sind im Haushaltsplan als gesperrt zu
bezeichnen.

(2) Wird ein Sperrvermerk angebracht, so ist zugleich zu bestim
men, wer für dieAufüebung zuständig ist.

§ 86
Veranschlagung von Darlehen 

(]) Darlehen dürfen als Einnahmen nur in den Haushalt eingestellt 
werden, wenn dies zur Finanzierung von Ausgaben für Investitio
nen notwendig ist und die Erfüllung der Zins- und Tilgungs
verpflichtungen im Rahmen der Haushaltswirtschaft dauernd ge
sichert erscheint. 

(2) Die Einnahmen aus Darlehen, die Geldbeschaffungskosten
sowie die Zinsen urtd die Tilgungsbeträge sind bei der dem Ver
wendungszweck der Darlehen entsprechenden Funktion zu veran
schlagen. Die Einnahmen sind in Höhe der Rückzahlungsver
pflichtung zu veranschlagen.

§ 87
Überschuss, Fehlbetrag 

(1) Der Überschuss oder der Fehlbetrag bei Abschluß des Haus
haltsjahres ist der Unterschied zwischen den tatsächlichen Ge
samteinnahmen (Ist-Einnahmen) und den tatsächlichen Gesamt
ausgaben (Ist-Ausgaben).
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(2) Ein Überschuss ist in erster Linie zur Tilgung von Schulden,
zur Bildung von Rücklagen und zur Zuführung zum Kapital
vermögen zu verwenden; hierüber hat das Leitungsorgan zu be
schließen. Die Verwendung zu anderen Zwecken ist nur in Aus
nahmefällen zulässig; ein diesbezüglicher Beschluß des Gemein
dekirchenrates (Presbyteriums) bedarf der Genehmigung des Kreis
kirchenrates (Kreissynodalvorstandes). Für den Kirchenkreis be
schließt die Kreissynode, für Verbände die Verbandsvertretung.
Soweit nicht nach Satz I oder 2 Verfahren wird, ist der Überschuss
in den übernächsten Haushaltsplan einzustellen.

(3) Ein Fehlbetrag, der im nächsten Haushaltsjahr nicht ausgegli
chen werden kann, ist in den übernächsten Haushaltsplan einzu
stellen.

§ 88
Anlagen zum Haushaltplan 

(]) Zum Haushaltplan gehört eine Übersicht über die Stellen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stellenübersicht), gegliedert nach 
dem Haushaltsplan. 

(2) Dem Haushaltsplan sind gegebenenfalls beizufügen
l .  ein Haushaltsquerschnitt, wenn dies die Übersichtlichkeit

erfordert,
2. der Finanzplan und
3. Sammelnachweise.

(3) Die Gliedkirchen können bestimmen, dass weitere Anlagen
dem Haushaltsplan beizufügen sind.

§ 89 
Aufstellung, Feststellung und Vorlage des Haushaltsplans 

(]) Die Rendantin oder der Rendant (die Verwaltungsleiterin oder 
der Verwaltungsleiter) hat den Entwurf des Haushaltsplans aufzu
stellen. Hierbei sind die Planungen des Leitungsorgans und die 
Haushaltsrichtlinien des Konsistoriums (Landeskirchenamtes) zu 
beachten. 

(2)An den Haushaltsberatungen sind die Rendantin oder der Ren
dant ( die Verwaltungsleiterin oder der Verwaltungsleiter) und der 
Finanzausschuss zu beteiligen. 

(3) Der Haushaltsplan ist rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjah
res durch Beschluss des Leitungsorgans festzustellen. Er soll in
geeigneter Weise offengelegt werden.

(4) Der Haushaltsplan ist vor Beginn des Haushaltsjahres dem
Rechnungsprüfungsausschuss (Kreissynodalrechnungsausschuss)
vorzulegen. Soweit die Landeskirche die Aufsicht über das Haus
halts-, Kassen- und Rechnungswesen führt, ist der Haushaltsplan
dem Konsistorium (Landeskirchenamt) vorzulegen. Das glied
kirchliche Recht kann Abweichungen hiervon festlegen.

§ 90 
Nachtragshaushaltsplan 

(l) Ein Nachtragshaushaltsplan soll aufgestellt werden, wenn sich
zeigt, dass

1. ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haus
haltsausgleich auch beiAusnutzung jeder Sparmöglichkeit
nur durch eine Änderung des Haushaltsplans erreicht wer
den kann,

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben in

einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben erheblichen 
Umfang geleistet werden müssen. 

(2) Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erheblichen Änderun
gen der Einnahmen undAusgaben enthalten, die im Zeitpunkt sei
ner Aufstellung erkennbar sind.

(3) Die Änderung des Haushaltplans durch· einen Nachtrags
haushaltsplan ist nur bis zumAblauf des Haushaltsjahres möglich.

(4) Für den Nachtragshaushaltsplan gelten die Vorschriften über
den Haushaltsplan entsprechend.

§ 91 
Außerordentlicher Haushaltsplan (Kostendeckungsplan) 

(]) Für jede Baumaßnahme, die nicht im Rahmen des Haushalts
plans oder innerhalb eines Haushaltsjahres abgewickelt werden 
kann, ist ein außerordentlicher Haushaltsplan festzustellen. Für 
andere Investitionsmaßnahmen kann ein außerordentlicher Haus
haltsplan festgestellt werden. 

(2) Der außerordentliche Haushaltsplan ist durch Beschluss des
Leitungsorgans festzustellen und vor Ausführung der Maßnahme
nach § 89 Absatz 4 vorzulegen.

(3) Der außerordentliche Haushaltsplan bewirkt keine zeitliche
Bindung an ein Haushaltsjahr. Im übrigen gelten die Vorschriften
über den Haushaltsplan entsprechend.

3. Ausführung des Haushaltsplans

§ 92
Erhebung der Einnahmen, Bewirtschaftung der Ausgaben 

( 1) Die Einnahmen sind rechtzeitig und vollständig zu erheben. Ihr
Eingang ist zu überwachen.

(2) DieAusgaben sind so zu leisten, dass dieAufgaben wirtschaft
lich und zweckmäßig erfüllt werden und dabei die gebotene Spar
samkeit bedacht wird.

(3) Besoldungen, Vergütungen und Löhne dürfen nur nach den
Besoldungs- und Vergütungsordnungen, den Lohngruppen
verzeichnissen sowie denArbeitsverträgen, andere Entschädigun
gen nur nach den im Haushaltsplan bereitgestellten Mitteln ge
währt werden.

( 4) Solange der Haushaltsplan noch nicht festgestellt ist. dürfen
nur solche Ausgaben geleistet werden, die notwendig sind, um die
rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen und die bestehenden Ein
richtungen geordnet in Gang zu halten.

§ 93
Kassen- und Überbrückungskredite 

( 1) Kassenkredite dürfen nur zur Leistung von Ausgaben aufge
nommen werden, die zwar im Haushaltsplan veranschiagt sind,
für die aber die Deckungsmittel erst später eingehen. Die Kassen
kredite dürfen nicht höher sein als zehn Prozent des Einnahme
solls des Haushaltsjahres und müssen aus ordentlichen Einnah
men innerhalb von sechs Monaten, spätestens bis zum Ende des
laufenden Haushaltsjahres, zurückgezahlt werden. Die Aufnahme
ist nur zulässig, soweit eine ausreichende Betriebsmittelrücklage
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nicht vorh;rndcn ist. Bctricbsmittclrückbgcn sind auf den zugelas
senen Höchstbetrag der Kassenkredite auszurechnen. 

(2) Für Ausgaben eines außerordentlichen Haushaltsplans dürfen
Überbrückungskredite nur bis zur Höhe der unwiderruflich schrift
lich zugesagten Finanzhilfe in Anspruch genommen werden. Sie
sind nach Eingang der Finanzhilfe unverzüglich zurückzuzahlen.

(3) Die Aufnahme von Kassenkrediten und von Überbrückungs
krediten ist vom Leitungsorgan zu beschließen und demAufsichts
c,rgan unverzüglich anzuzeigen.

§ 94
Über- und außerplanmäßige Ausgaben 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der vorherigen 
Beschlussfassung des Leitungsorgans. Der Beschluss soll nur im 
Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedarfs gefasst 
werden. Dies gilt nicht nur für Ausgaben, die aufgrund gesetzli
cher Verpflichtung zu leisten sind. In jedem Fall ist über die Dek
kung zu beschließen. 

§ 95
Sicherung des Haushaltsausgleichs 

( 1) Durch bufendc Haushaltsüberwachung ist sicherzustellen. dass 
der Haushaltsausgleich gewährleistet bleibt.

(2) Die oJer der Vc,rsitzende cider Beauftragte unterrichten das
Leistungsorgan in regelmäßigen Abständen über die Finanzlage.

(3) Ist der Haushalts:iusgleich in Frage gestellt, so sind die Ausga
ben unter Berücksichtigung der bestehenden rechtlichen Verpflich
tungen entsprechend zu kürzen. Soweit das nicht möglich ist, sind
unverzüglich die dann notwendigen Maßnahmen zu treffen.

( 4 )Ausgaben, denen zweckgebundene Einnahmen im Haushalts
plan gegenüberstehen, dürfen unbeschadet anderer Bestimmun
gen erst veranlasst werden, wenn die Bereitstellung der l\littel 
gesichert ist. 

§ 96

Vergabe von Aufträgen 
Bei der Vergabe von Aufträgen sollen die Verdingungsordnung 
für Bauleistungen (VOB), die Verdingungsordnung für Leistun
gen (VOLJ oder sonstige Vergabebedingungen angewandt wer
den. 

§ 97
Zeitliche und sachliche Bindung 

(1) Einnahmen undAusgaben sind für das Haushaltsjahr anzuord
nen, in dem sie fällig werden oder dem sie wirtschaftlich zuzuord
nen sind.

(2) Einnahmen undAusgaben dürfen nur bei der im Haushaltsplan
dafür vorgesehenen Haushaltsstelle angeordnet werden.

(3) Zweckgebundene Einnahmen bleiben auch über das Haus
haltsjahr hinaus zweckgebunden.

§ 98

Stundung, Niederschlagung, Erlass 
(1) Forderungen dürfen nur

1. gestundet werden, wenn die sofortige Einziehung mit er
heblichen Härten für die Schuldnerin oder den Schuldner

verbunden wäre unJ der Anspruch durch die Stundung 
nicht gefährdet wird, 

2. niedergeschlagen werden, wenn feststeht, dass die Ein
ziehung keinen Erfolg haben wird, oder wenn die Kosten
der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe der Forderung
stehen,

3. erlassen werden, wenn die Einziehung nach Lage des ein
zelnen Falles für die Schuldnerin oder den Schuldner eine
besondere Härte bedeuten würde; das gleiche gilt für die
Rückzahlung oder Anrechnung von geleisteten Beträgen.

(2) Über Stundung, Niederschlagung und Erlass entscheidet das
Leitungsorgan, im Falle der Stundung auch über eine Verzinsung.

(3 )Andere Regelungen in Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 

§ 99
Vcrwahrgelder, Vorschüsse 

( 1) Eine Einnahme. die sich auf den Haushalt bezieht, darf als
Verwahrgeld nur behandelt werden, solange ihre endgültige Bu
chung im Haushalt nicht möglich ist.

(2) eine Ausgabe, die sich auf den Haushalt bezieht, darf als
Vorschuss nur bchJndclt werden, wenn die Verpflichtung rnr Lei
stung feststeht, die Ausgabe aber noch nicht endgültig im Haushalt
gebucht werden kann.

§ 100

Verwendungsnachweis für Zuwendungen 
( 1) Bei der Bewilligung einer Zuwendung ist ein Verwendungs
nachweis zu fordern und, soweit erforderlich, ein Prüfungsrecht
zu vereinbaren. Bei Zuwendungen innerhalb der verfassten Kirche
sowie bei Beiträgen und regelmäßigen Zahlungen von nicht erheb
licher Ilcihc kann durch Beschluss de, Leitungsorgans auf den
Verwendungsnachweis verzichtet werden.

( 2) Erhalten kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder son
stige Stellen und Einrichtungen aus einer kirchlichen Kasse Pau
schalbeträge für diakonische Zwecke, so haben sie in einer beson
deren Bescheinigung zu crkUren, dass die ihnen zur Verfügung
gestellten Beträge für den bestimmten Zweck verwendet worden
sind.

4. Kassenverwaltung

§ 101
Einrichtung, Organisation und Aufgaben 

der Kassenverwaltung 
(l) Jede kirchliche Körperschaft hat für den gesamten Zahlungs
verkehr eine Kasse (Einheitskasse) einzurichten. Sonderkassen
dürfen nur eingerichtet werden, wenn ein unabweisbarer Bedarf
besteht.

(2) Die Kassenverwaltung hat den Zahlungsverkehr abzuwickeln,
die Buchungen vorzunehmen, die "Belege zu sammeln und die
Jahresrechnungen zu legen.

(3) Erteilung und Ausführung von Kassenanordnungen dürfen
nicht in einer Hand liegen.

(4) Für mehrere Körperschaften kann eine gemeinsame Kassen
verwaltung gebildet werden (Kassengemeinschaft).
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(5) Kassengeschäfte können mit Zustimmung des Aufsichtsor
gans auch ganz oder teilweise einer anderen geeigneten kirchli
chen Stelle - unbeschadet ihrer Rechtsform - übertragen.

( 6) Die Kassenverwaltung oder die gemeinsame Kassenverwaltung
kann mit Zustimmung des Leitungsorgans mit der Besorgung von
Kassengeschäften Dritter betraut werden, wenn gewährleistet ist,
dass diese Kassengeschäfte in die Kassenprüfungen einbezogen
werden.

§ 102

Handvorschuss, Zahlstellen 
( 1) Zur Leistung geringfügiger Barzahlungen können Dienststel
len sowie Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern Handvorschüsse ( ei
serne Vorschüsse) gewährt werden. Sie sind in regelmäßigen Ab
ständen, spätestens zum Jahreskassenabschluss abzurechnen.

(2) In Ausnahmefällen können mit Zustimmung der für die Kassen
aufsicht zuständigen Stelle Zahlstellen eingerichtet werden. Diese
buchen die Zahlungsvorgänge in zeitlicher Ordnung und rechnen
monatlich ab; mit Zustimmung der für die Kassenaufsicht zustän
digen Stelle kann ein anderer Abrechnungszeitraum festgelegt
werden.

§ 103

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Kassenverwaltung

(1) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kassenverwaltung
müssen die notwendige Zuverlässigkeit und Eignung besitzen.
Ihre wirtschaftliche Verhältnisse müssen geordnet sein.

(2) Die in der Kassenverwaltung beschäftigten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter dürfen weder untereinander noch mitAnordnungs
berechtigten und den die Kassenaufsicht führenden Personen ver
heiratet, bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad
verschwägert sein. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des
Aufsichtsorgans.

(3) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kassenverwaltung
dürfen auf ihren Jahresurlaub nicht verzichten, haben mindestens
die Hälfte des Urlaubs zusammenhängend zu nehmen und sich
während des Urlaubs jeder dienstlichen Tätigkeit in der Kassen
verwaltung zu-enthalten.

§ 104

Kassenverwalterin oder Kassenverwalter, 

Geschäftsverteilung 

( 1) Für die Führung der Kassengeschäfte ist eine Kassenver
walterin oder ein Kassenverwalter zu bestellen. Sie sind in ihr Amt
einzuweisen. Dabei sind ihnen die Geschäfte ordnungsgemäß zu
übergeben; vorher ist eine Kassenprli f ung durch1.uführen. Bei der
Übergabe ist eine >iiederschrift anzufertigen, die von den Beteilig
ten zu unterschreiben und zu den Akten zu nehmen ist.

(2) Ist die Kassenverwaltung mit mehreren Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeitern besetzt, so sollen Zahlungsverkehr und Buchführung
nicht in einer Hand liegen. 

(3) Vorsitzende der Leitungsorgane und Pfarrerinnen oder Pfarrer
dürfen die Kasse nicht verwalten. Wenn dies im Notfall vorüber
gehend erforderlich wird, hat das Leitungsorgan einen entspre
chenden Beschluss zu fassen und die Zustimmung des Aufsichts
organs einzuholen.

§ 105

Verwaltung des Kassenbestandes 
( 1) Der Kassenbestand ist wirtschaftlich zu verwalten. Der Barbe
stand sowie der Bestand auf laufenden Konten ist möglichst nied
rig zu halten.

(2) Alle Konten müssen unter dem Namen der Körperschaft ge
führt werden. Für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs soll die
Kasse nur bei unabweisbarem Bedarf mehr als drei Girokonten
haben.

(3) Die Verfügungsberechtigung über die Konten darf nicht einer
einzelnen Person übertragen werden. Durch Beschluss des
Leitungsorgans ist festzustellen, wer neben der Kassenverwalterin
oder dem Kassenverwalter zeichnet.

(4) Gelder dürfen auch nicht vorübergehend für eigene Zwecke
der Mitarbeitrinnen ·oder Mitarbeiter verwendet oder entliehen
werden.

§ 106

Aufbewahrung und Sicherung von 

Wertsachen und Wertpapieren 

(1) Wertsachen (z.B. Sparbücher, Versicherungsscheine, Hypo
theken-, Grundschuld- und Rentenschuldbriefe, Depotscheine,
Schuldversprechen und -anerkenntnisse, Pfändungs- und Bürg
schaftserklärungen) sind feuer,- <liebes- und einbruchsicher auf
z u  b e w a h r e n.

(2) Wertpapiere (z.B. Inhaberschuldverschreibungen,Anleihen des
Bundes und der Länder, Schuldbuchforderungen, Kommunal
schuldverschreibungen, Pfandbriefe) sind als Depotkonto zu füh
ren. Die Verfügungsberechtigung ist wie beim laufenden Konto zu
regeln.

(3) Bei allen Geldanlagen ist mit dem Geldinstitut zu vereinbaren,
dass Auszahlungen nur über ein laufendes Konto der kirchlichen
Körperschaft erfolgen dürfen.

§ 107

Aufbewahrung von Zahlungsmitteln 
( 1) Zahlungsmittel, Scheckvordrucke und ähnliches sind in geeig
neten Kassenbehältern verschlossen aufzubewahren. Die entspre
chenden versicherungsrechtlichen Bedingungen sind zu beachten.

(2) Private Gelder und Gelder anderer Stellen, deren Kassen
geschäfte der Kassenverwaltung nicht übertragen sind, dürfen nicht
im Kassenbehälter aufbewahrt werden.

§ 108

Erledigung von Kassengeschäften durch andere 

Bedient sich eine Körperschaft zur Erledigung ihrer Kassen
geschäfte anderer Stellen ( § 101 Absatz 5), so muss gesichert sein, 
dass 

1. die kirchliche Kassenaufsicht gewährleistet ist,
2. die geltenden Bestimmungen beachtet werden,
3. Zahlungs- und ähnliche Termine em?ehalten werden,
4. den für die Prüfung zuständigen Sttllen ausreichende

Prüfungsmöglichkeiten gewährt werden und
5. die beauftragte Stelle im Falle eines Verschuldens für Schä

den der auftraggebenden Stelle oder Dritter eintritt oder 
dass ein entsprechender Versicherungsschutz besteht.
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5. Kassenanordnungen

§ 109

Allgemeines zur Kassenanordnung 
( 1) Die Kassenverwaltung darf - ·mit Ausnahme der Regelung des
§ 114 - nur aufgrund schriftlicher Anordnungen Einnahmen an
nehmen oder Ausgaben leisten und die damit verbundenen Bu
chungen vornehmen.

(2)Anordnungsberechtigt ist die oder der Vorsitzende des Leitungs
organs; durch Beschluss können abweichende Regelungen ge
troffen werden. Der Beschluss bedarf der Genehmigung des Kon
sistoriums (Landeskirchenamtes).Anordnungsberechtigte dürfen
keine Kassenanordnungen erteilen, die auf sie oder ihre Angehö
rigen lauten. Bei Kassengemeinschaften ist die Kassenverwaltung
über dieAnordnungsbefugnis zu unterrichten.

(3) Hat die Kassenverwalterin oder der Kassenverwalter gegen ·
eine Kassenanordnung Bedenken, so hat sie oder er diese der oder
dem Anordnungsberechtigten vorzutragen. Können die Beden
ken nicht ausgeräumt werden, ist eine beschlussmäßige Entschei
dung des Leitungsorgans herbeizuführen. Zu der Beratung ist die
Kassenverwalterin oder der Kassenverwalter hinzuzuziehen.

§110
. Sachliche und rechnerische Richtigkeit 

( 1) Auf Kassenanordnungen ist vor ihrer unterschriftlichen Voll
ziehung die sachliche und rechnerische Richtigkeit festzustellen.

(2) Mit dem Vermerk „sachlich richtig" wird bestätigt, dass bei der
Festsetzung der zu erhebenden Einnahmen und der zu leistenden
Ausgaben nach den bestehenden Bestimmungen und nach den
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verfahren
und dass die Lieferung oder Leistung entsprechend der Bestel
lung oder dem Angebot sachgemäß und vollständig ausgeführt
ist. Sind zur Prüfung besondere Fachkenntnisse, insbesondere
auf bautechnischem Gebiet, erforderlich, so ist zusätzlich eine
fachtechnische Feststellung notwendig.

(3) Mit dem Vermerk „rechnerisch richtig" wird bestätigt, dass
alle Zahlenangaben, Berechnungen und Berechnungsgrundlagen
richtig sind. Bei allgemeinen Kassenanordnungen erfolgt die Fest
stellung nachträglich auf den Unterlagen, welche die Zahlung be
gründen.

( 4) Das Leitungsorgan regelt die Befugnisse der Feststellung der
sachlichen und rechnerischen Richtigkeit. Der oder dem An
ordnungsberechtigten dürfen nicht beide Befugnisse übertragen·
werden; Ausnahmen regelt das gliedkirchiche Recht.

§111

(nhalt der Kassenanordnung 
Die Kassenanordnung muß enthalten 

1. die Bezeichnung der anordnenden Stelle,
2. den anzunehmenden oder auszuzahlenden Betrag in Zif

fern; der Betrag ist durch vorangestelltes Zeichen zu si
chern, Beträge von 1.000 DM und mehr sind in Buchsta
ben zu wiederholen,

3. die Einzahlerin oder den Einzahler oder die Empfängerin
oder den Empfänger,

4. de·n Grund der Zahlung, soweit er sich nicht aus der An
lage zur Kassenanordnung ergibt,

5. das Haushaltsjahr und die Buchungsstelle,

6. gegebenenfalls den Vermerk über die Eintragung in das
Inventarverzeichnis oder die Vermögensnachweise,

7. gegebenenfalls die Fälligkeitstermine,
8. die Vermerke über die sachliche und rechnerische Rich

tigkeit,
9. das Datum der Anordnung und
10.die Unterschrift der oder desAnordnungsberechtigten.

§ 112
Daueranordnung 

Für regelmäßig wiederkehrende Zahlungen, deren Höhe, Einzahler
innen und Einzahler oder Empfängerinnen und Empfänger und 

: Zahlungsgrund feststehen, kann eine Jahresanordnung erteilt wer
den. Sind diese Zahlungen ü_ber ein Haushaltsjahr hinaus zu lei
sten, kann die Anordnung bis auf Widerruf erteilt werden. 

§ 113

Allgemeine Kassenanordnung 
(1) Eine allgemeine Kassenanordnung ist jeweils für ein Haus
haltsjahr zulässig für

1. Einnahmen, die bei einer Buchungsstelle.häufig anfallen,
ohne dass die Höhe des Betrages feststeht,

2. regelmäßig wiederkehrendeAusgaben, die auf Rechts
verpflichtungen beruhen und für die die oder der Emp
fangsberechtigte, nicht aber die Höhe feststeht.

(2) Bei der allgemeinen Kassenanordnung kann zum Zeitpunkt
der Anordnung inhaltlich auf den Betrag, die Vermerke über die
Eintragung in das Inventarverzeichnis oder die Vermögensnach
weise, die Fälligkeitstermine und den Vermerk der rechnerischen
Richtigkeit verzichtet werden.

§ 114

Ausnahmen vom Erfordernis der Kassenanordnung 
(1) Ist für die Kassenverwaltung zu erkennen, dass sie empfangs
bereit ist, hat sie Einnahmen auch ohne Annahmeanordnung anzu
nehmen und zu buchen. Die Annahmeanordnung ist unverzüglich
nachzuholen.

(2) Keiner Auszahlungsanordnung bedürfen
1. Beträge, die irrtümlich eingezahlt und zurückgezahlt oder

an die richtige Stelle weitergeleitet werden,
2. Beträge, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder recht

licher Verpflichtungen für andere lediglich angenommen
und an diese weitergeleitet werden (durchlaufende Gel-
der).

(3) Keiner Kassenanordnung bedürfen Kassenbestandsverän
derungen.

(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 sind Kassenbelege anzufer
tigen, die von der Kassenverwalterin oder dem Kassenverwalter
und einer zweiten Mitarbeiterin oder einem zweiten Mitarbeiter
der Kassenverwaltung zu unterschreiben sind. Die oder der An
ordnungsberechtigte bestimmt, wer an Stelle der zweiten Mitar
beiterin oder des zweiten Mitarbeiters unterschreibt. falls diese
oder dieser nicht zur Verfügung steht.

6. Zahlungsverkehr

§115
Allgemeines zum Zahlungsverkehr 

( 1) Der Zahlungsverkehr ist möglichst bargeldlos abzuwickeln.
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(2) Die Kontoauszüge der Geldinstitute sind. für jedes Konto ge
sondert. in zeitlicher Reihenfolge geordnet und lückenlos aufzube
wahren.

(3) Auf den Kontoauszügen sind Hinweise anrnbringen, die eine
Verbindung zum Zeitbuch herstellen.

§ 116
Einzahlungen 

( 1) Die Kassenverwaltung hat wiederkehrende Einnahmen zu den
vorgesehenen Fälligkeitsterminen andere Einnahmen innerhalb der
festgesetzten Frist - wenn keine Frist bestimmt ist, so bald \\ ic
möglich - einzuziehen. Entstehen Rückstände. so sind sie laufend
zu überwachen, anzumahnen und gegebenenfalls beizutreiben.

(2) Die Kassenverwaltung hat. über jede Einzahlung, die durch
Übergabe von Zahlungsmitteln erfolgt, der Einzahlerin oder eiern
Einzahler eine Quittung zu erteilen, Dabei ist die Art des Zah
lungsmittels anzugeben. Es sind entweder fortlaufend nummerierte
Durchschreibeblocks oder Einzahlungslisten zu verwenden. auf
denen die Einzahlerin oder der Einzahler - gegebenenfalls eine
weitere Mitarbeiterin oder ein weiterer Mitarbeiter - gegenzeich
nen muß; bei maschinell erstellten Quittungen kann auf die Gegen
zeichnung verzichtet werden. Werden Durchschreibeblocks ver
wendet, ist die Quittung dreifach auszustellen. Die Erstschrift wird
der Kassenordnung beigefügt. Eine Durchschrift verbleibt im
Block.

(3) Erfolgt die Einzahlung durch Übergabe eines Schecks, so ist
dieser mit dem Vermerk .,Nur zur Verrechnung" in der von den
Geldinstituten anerkannten Form zu versehen. Auf der Quittung
ist der Vermerk „Bezahlt durch Scheck - Eingang vorbehalten"
anzubringen. Eine Herauszahlung auf Schecks ist unzulässig.

§ 117
Auszahlungen 

( 1) Auszahlungen sind um erzüglich oder zu eiern in der Kassen
ordnung bestimmten Zeitpunkt zu leisten. Fristen für die Ge\, tih
rung \ on Skonti sind zu beachten.

(2) Die Kassenverwaltung darf nur gegen Quittung bar auszahlen.
Sie hat sich davon zu überzeugen, dass die oder der Abholende
zum Empfang des Geldes berechtigt ist.

(3) Bei bargeldlosen Auszahlungen ist auf der Kassenanordnung
oder dem Kassenbeleg gemäß § 114 Absatz 4 unter Angabe des
Zahlungsweges zu bescheinigen, dass die Zahlung geleistet wor
den ist.

( 4) Werden die Überweisungen im automatisierten Verfahren ab
gewickelt, sind die einzelnen Zahlungen in einer Liste zusammen
zustellen. Die Übereinstimmung der Liste mit den Kassenan
ordnungen oder Kassenbelegen ist zu bescheinigen: Aus den
Kassenanordnungen oder Kassenbelegen muss die Verbindung
zur Liste hervorgehen.

(5) Für regelmäßig wiederkehrende Ausgaben nach § 112 oder §
113 Absatz 1 Nr. 2 kann die Kassenverwaltung Einzugsermäch
tigungen erteilen, sofern gewährleistet ist, dass das Geldinstitut
den Betrag dem Konto wieder gutschreibt, ·falls innerhalb der vor
geschriebenen Frist dem Einzug widersprochen wird.

§ 118
Abwicklung von Verwahrgeldcm und Vorschüssen 

( 1) Einzahlungen, die der Kasse irrtümlich oder zur Weiterleitung
an Dritte zugehen, sind als Verwahrgelder zu buchen und so bald
wie möglich oder zum Fälligkeitstermin abzuwickeln.

(2) Vorschüsse sind so bald wie möglich abzuwickeln.

§ 119
Verrechnungen 

Werden Zahlungsverpflichtungen durch Aufrechnung erfüllt, so 
sind auf den Kassenanordnungen oder Kassenbelegen gegenseiti
ge Hinweise auf die Verrechnung anzubringen. 

7. Buchführung

§ 120
Grundsätze für die Buchführung 

( 1) Zweck der Buchführung ist. die k:issenmäßigen \orgirnge fest
zuhalten, die ordnungsgemäße Abwicklung des Haushaltsplans
nachzuweisen und die Rechnungslegung vorzubereiten.

(2) Die Buchführung muss ordnungsgemäß und sicher sein. Die 
Buchungen müssen vollständig, richtig, übersichtlich und nach
prüfbar sein: sie sind zeitnah vorzunehmen.

(3) Die für die Buchführung gewählte Verfahrensweise muss wirt
schaftlich vertretbar und durch die Erfordernisse geboten sein. Vor
dem Einsatz technischer Anlagen zur Abwicklung der Buchfüh
rung soll die Beratung des Konsistoriums (Landeskirchenamtes)
eingeholt werden. EDV-Programme zur Abwicklung der Buch
führung mü,sen vor ihrem Einsatz vom Konsistorium (Lan
deskirchenamt) freigegeben werden.

§ 121
Form und Sicherung der Bücher 

( 1) Die Bücher können in visue II lesbarer Form oder in Form von
visuell nicht lesbaren Speichern geführt werden.

(2) Bei visuell lesbarer Buchführung sind die Eintragungen
urkundenecht vorzunehmen. Berichtigungen müssen so vorgenom
men werden, dass die ursprüngliche Eintragung lesbar bleibt.
Werden die Bücher in einem automatisierten Verfahren erstellt,
muss sichergestellt sein, dass

1. die verwendeten Programme einschließlich des Aufbaus
der Datensätze dokumentiert sind,

2. die Daten vollständig und richtig erfasst, gespeichert, ver
arbeitet und ausgegeben werden,

3. in das automatisierte Verfahren nicht unbefugt eingegrif
fen werden kann,

4. die Unterlagen, die für den Nachweis der maschinellen
Abwicklung der Buchungsvorgänge erforderlich sind, und
die Dokumentation der verwendeten Programme bis zum
Ablauf der Aufbewahrungsfrist für Belege verfügbar blei
ben,

5. Berichtigungen der Bücher protokolliert und die Proto
kolle wie Belege aufbewahrt werden und

6, die in Nr. 2 genannten Tätigkeitsbereiche gegenüber der 
Programmierung und gegebenenfalls gegeneinander abge
grenzt und die dafür Verantwortlichen bestimmt werden. 
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(3) Bei der Buchführung in Form von visuell nicht lc,barcn Spei
chern muss neben den Erfordernissen des Absatzes 2 Nr. 1 bis 6
noch gewährleistet sein. dass

1. die gespeicherten Daten nicht verlorengehen und nicht
unbefugt verändert werden können und

2. die Buchungen bis zum Jahreskassenabschluss jederzeit
in angemessener Frist ausgedruckt werden können.

Nach dem Jahreskassenabschluss sind alle Bücher auszudrucken. 

(4) Der Einsatz von Verfahren gernäßAbsatz 2 oder Absatz 3 setzt
voraus, dass vom Konsistorium (Landeskirchenamt) nach voran
gegangener Prüfung des Verfahrens keine Bedenken im Hinblick
auf die Erfüllung zwingender Voraussetzungen der Bestimmun
gen des Haushalts-, Kassen- und Rechnung�wesens erhoben wer
den.

(5) Die Bücher sind gegen Verlust, Wegnahme und Veränderun
gen zu schützen.

§ 122

Zeitliche und sachliche Buchung 

Die Einnahmen und Ausgaben sind in zeitlicher Reihenfolge im 
Zeitbuch und in sachlicher Ordnung im Sachbuch zu buchen. Die 
Buchungen im Sachbuch sind gleichzeitig mit der Buchung im 
Zeitbuch vorzunehmen: mit Zustimmung des Aufsichtsorgans bnn 
hiervon abgewichen werden. 

§ 123

Zeitbuch 

(]) Die Einzahlung und Auszahlungen sind getrennt rnncinander 
eimeln oder aus Vorbüchern zum Zeitpunkt in Summen zusam
mengefasst im Zeitbuch zu buchen. Die Buchung umfasst außer 
dem Betrag mindestens 

1. die laufende N ummcr.
2. den Buchungstag und
3. einen Hinweis, der die Verbindung mit der sachlichen Bu

chung hergestellt.

Gebuchte Beträge dürfen nach dem Tagesabschluss nicht geändert 
werden. Bei der Buchführung in Form visuell nicht lesbarer Spei
cher ist das Zeitbuch für jeden Buchungstag auszudrucken. 

(2) Zum Zeitbuch können Vorbücher geführt werden. aus denen
die Ergebnisse in das Zeitbuch übernommen werden. Für die Vor
bücher giltAbsatz I entsprechend.

§ 124
Sachbuch 

( 1) Das Sachbuch ist zu gliedern
1. in den Sachbuchteil für den Haushalt,
2. in Sachbuchteil für den außerordentlichen Haushalt
3. in den Sachbuchteil für Verwahrgelder und Vorschüsse

und
4. gegebenenfalls in weitere Sachbuchteile.

(2) Im Sachbuch sind die Haushaltsansätze zu erfassen und die
Einnahmen und die Ausgaben nach der Ordnung des Haushalts
plans zu buchen. Verwahrgelder und Vorschüsse sind gleichfalls
nach einer sachlichen Ordnung zu buchen.

(3) Übcrplanmäßigc und außerplanmäßige Einnahmen und Aus
gaben sind bei der Haushaltsstelle zu buchen, zu der sie sachlich
gehören oder bei der sie zu veranschlagen gewesen wären.

(4) Die sachliche Buchung umfasst außer dem Betrag mindestens
1. den Buchungstag und
2. Hinweise, die die Verbindung mit der zeitlichen Buchung

und dem Beleg herstellen.

(5) Zum Sachbuch können Vorbücher geführt werden, aus denen
die Ergebnisse in das Sachbuch zu übernehmen sind. Für den
lnhal t der Vorbücher gilt Absatz 4 entsprechend.

§ 125

Buchungstag 

( 1) Einzahlungen sind zu buchen
1. bei Übergabe ,1der Übersendung \On Zahlungsmitte1n am

Tag des Eingangs in der Kassenverwaltung,
2. bei Überweisung auf ein Konto der Kassenverwaltung an

eiern Tag, an dem die Kassenverwaltung von der Gut
schnft Kenntnis erhält.

(2) Auszahlungen sind zu buchen
1. bei Barzahlungen am Tag der Übergabe des Geldes.
2. bei bargeldlosen Zahlungen spätestens an dem Tag, an

dem die Kassenverwaltung von der Belastung Kenntnis
erhält,

3. bei Abbuchung vom Konto der Kassenverwaltung auf
grund eines Abbuchungsauftrags oder einer Abbuchungs
voll macht (Einzugsermächtigung) an dem Tag, an dem
die Kassenverwaltung von der Abbuchung Kenntnis er
hält.

(3) Abweichungen von den Regelungen der Absätze I und 2 sind
in Abstimmung mit dem Aufsichtsorgan möglich.

§ 126

Führung der Bücher 

(]) Die Bücher sind so zu führen, dass 
1. sie 1usammen mit den Belegen beweiskräl'tige Unterla

gen für die Jahresrechnung sind,
2. die Zahlungsvorgänge in ihrer richtigen Ordnung darge

ste 11 t werden und
3. die Übereinstimmung der zeitlichen und sachlichen Bu

chung gewährleistet und nachprüfbar ist.

(2) Aus den Büchern müssen in Verbindung mit den Belegen der
Grund der Einnahme oder Ausgabe und die Einzahlerin oder der
Einzahler oder die Empfängerin oder der Empfänger festzustellen
sein.

(3) Einnahmen und Ausgaben sind mit ihrem vollen Betrag zu
buchen. Es ist unzulässig, Ausgaben von den Einnahmen vorweg
abzuziehen oder Einnahmen auf Ausgaben abzurechnen (Brutto
prinzip).

(4) Die Rückzahlung zuviel eingegangener Beträge ist bei der Ein
nahme, die Rückzahlung zuviel ausgezahlter Beträge bei der Aus
gabe abzusetzen, wenn die Rückzahlung innerhalb desselben Haus
haltsjahres erfolgt.

(5) Die Bücher können bei Bedarf schon vor Beginn des Haus
haltsjahres eröffnet werden.
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§ 127

Belege

Belege sind Unterlagen. die Buchungen begründen. Sie sind nach 
der Ordnung des Sachbuches abzulegen. 

§ 128

Tagesabschluss 

(1) An jedem Buchungstag ist ein Tagesab,chluss vorzunehmen.
Dabei ist nachzuweisen. wie sich der Kassenbestand zusammen
setzt und dass er mit dem Buchbestand übereinstimmt. Der
Tagesabschluss ist von der Kassenverwalterin oder dein Kassen
.verwalter - bei Kassenverwaltungen mit mehreren Mitarbeiterin
nen und \fitarbeitern von einer weiteren \fitarbeiterin oder einem
weiteren \fitarbcitcr der Kassenverwaltung - m unterzeichnen.

(2) Kassenfehlbeträge oder -Überschüsse sind beim Tagesabschluss
zu vermerken. Ist eine Aufklärung nicht möglich. so sind Kassen
fehlbeträge zunächst als Vorschuss, Kassenüberschüsse als
Verwahrgcld zu buchen. Die Kassenaufsicht i,t zur weiteren Ver
anbssung unverzüglich zu unterrichten.

(3) Können Kassenfehlbeträge oder -überschüsse bis zum
Jahresabschluss nicht aufgeklärt werden. so sind sie in den
Sachbuchteil für den Haushalt zu übernehmen.

§ 129

Zwischenabschluss 

(1) In bestimmten Zeitabständen, mindestens vierteljährlich, ist ein
Zwischenabschluss des Sachbuches zu fertigen und die Überein
stimmung mit dem Zeitbuch festzustellen.

(2) Auf den Zwischenabschluss kann verzichtet werden, wenn die
zeitliche Buchung und die sachliche Buchung automatisiert in ei
nem Arbeitsgang vorgenommen werden.

§ 130

Jahreskassenabschluss 

( 1) Die Bücher sind spätestens einen Monat nach Ablauf des Haus
haltsphres abzuschließen. Danach dürfen nur noch kassen
unwirksame Buchungen vorgenommen werden.

(2) Der Überschuss oder Fehlbetrag ist in das nächste Haushalts
jahr zu übernehmen.

(3 J Eine Übersicht über den Jahreskassenabschluss ist dem K,rn
sistorium (Landeskirchenamt) aufVerlangen vorzulegen. 

§ 131

Rechnungslegung 

(1) In der Jahresrechnung sind die Einnahmen und Ausgaben nach
der Gliederung des Haushaltsplans darzustellen. Zum Vergleich
sind die Ansätze des Haushaltsplans einschließlich Veränderun
gen aufzuführen und dieAbweichungen auszuweisen.

Zur Jahresrechnung gehören 
1. das Sachbuch einschließlich Vorbücher,
2. die Belege,
3. der Nachweis über Kapitalvermögen, Rücklagen, Bürg

schaften und Schulden,
4. der Nach weis der nicht abgewickelten Verwahrgelder und

Vorschüsse

(2) Die Bücher für den außerordentlichen Haushalt .,ind innerhalb
eines Jahres nach Beendigung der \faßnahme abzuschließen. Ist
die Maßnahme durch das Leitungsorgan abzunehmen. beginnt die
Frist mit dem Zeitpunkt der Abnahme. Die Einnahmen undAusga
ben sind in einer Rechnung nach der Gliederung des außerordent
lichen Haushalts darzustellen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
Zur Rechnung gehören der entsprechende Sachbuchteil und die
Belege.

§ 132

Aufbewahrungsfristen 

(1) Die Jahresrechnung mit Ausnahme der Belege und des Nach
weises der nicht abgewickelten Vcrwahrgelder und Vorschüsse ist
zehn Jahre. sonstige Bücher sowie die Belege und der l\"achweis
der nicht abgewickelten Verwahrgclder und Vorschüsse sind min
destens sechs Jahres nach Entlastung aufzubewahren. Dasselbe
gilt für die Rechnung nach§ 131 Absatz 2 entsprechend mit der
Maßgabe, dass die dazugehörenden Belege im Regelfall dauernd
aufzubewahren sind.

(2) Die in/\b,atz 1 genannten llnterl3gen können nach Entlastung
auf Bildträger aufgenommen werden, wenn die Übereinstimmung
mit den Urschriften gesichert ist. Für dieAufbewahrung der Bild
träger giltAbsatz 1 entsprechend.

(3) Die dauernd aufzubewahrenden Belege sind bereits von der
anordnenden Stelle in der Anordnung als „Dauerbeleg" zu be
zeichnen und später dem Archiv zuzuführen; sie sollen deshalb
von Anfang an getrennt aufbewahrt werden.

(4) Im übrigen bleiben Vorschriften über die Akten- und Archiv
ordnung unberührt. (Archivieser:, a.a.O.)

8. Rücklagen

§ 133

Allgemeine Bestimmungen 

( 1) Zur Sichcrng und Erleichterung der Haushaltswirtschaft sind
Rücklagen /LI bilden. Sie können als zweckgebundene Rücklagen
und als allgemeine Rücklagen gebildet werden.

(2) Die Höhe der einzelnen Rücklagen soll dem jeweils angestreb
ten Zweck entsprechen. Die Rücklagen sollen durch Haushalts
mittel und durch die Zuführung von Überschüssen angesammelt
werden. Zinsen ,incl in der Regel der Rücklage zuwführen. solan~
ge die Rücklage den Höchstbetrag oder - falls ein solcher nicht
festgelegt ist - eine angemessene Höhe noch nicht erreicht hat,
sofern gliedkirchliches Recht nichts anderes bestimmt.

(3) Sofern der Haushaltsausgleich durch die Bildung von Rückla
gen gefährdet wird, ist die Ansammlung vorübergehend auszuset
zen.

( 4) Rücklagen dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für
den sie angesammelt sind. Ihre ln_anspruchnahme bedarf eines
Beschlusses des Leitungsorgans.

(5) Das Leitungsorgan kann die Zweckbestimmung einer Rückla
ge ändern, wenn der ursprüngliche Zweck fortgefallen oder weni
ger dringlich ist. Vor der Änderung des Rücklagezwecks ist zu 
prüfen, ob die Zweckänderung gegenüber Dritten, die wesentlich
zur Rücklage beigetragen haben, vertretbar ist.
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(6) Wird eine Rücklage für den vorgesehenen Zweck einstweilen
nicht benötigt, kann sie vorübergehend für einen anderen Zweck
in Anspruch genommen werden, wenn sichergestellt ist, dass die
Verfügbarkeit im Bedarfsfalle nicht beeinträchtigt ist.

§ 134
Betriehsmittelrücklagc 

Um die rechtzeitige Leistung der Ausgaben zu sichern, ist eine 
Betriebsmittelrücklage zu bilden; das gliedkirchliche Recht trifft 
Bestimmungen über ihre Höhe. Besteht für mehrere Körperschaf
ten eine Kassengemeinschaft, so kann eine gemeinsame Be
triebsmittelrücklage gebildet werden. Wird die Rücklage in An
spruch genommen, so ist sie spätestens bis zum Ende des Haus
haltsjahres wieder aufzufüllen. 

§ 135
Ausgleichsrücklage 

Um Einnahmeminderungen oder Ausgabeerhöhungen aufgrund 
neuer Rechtsverpflichtungen im laufenden Haushaltsjahr ausglei
chen zu können, ist eine Ausgleichsrücklage zu bilden; das glied
kirchliche Recht trifft Bestimmungen über ihre Höhe. 

§ 136
Personalsicherungsrücklagen 

Zur Sicherung des notwendigen Personalbestandes soll eine 
Personalsicherungsrücklage gebildet werden. 

§ 137
Bauunterhaltungsrücklage 

Um die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude 
und Anlagen, die nicht aus dem laufenden Haushalt gedeckt wer
den können, sicherzustellen, ist eine Bauunterhaltungsrücl<lage zu 
bilden. 

§ 138
Tilgungs rücklage 

Für Darlehen, die in einer Summe zurückzuzahlen sind, ist eine 
Tilgungsrücklage zu bilden. Hiervori kann ausnahmsweise abge
sehen werden, wenn die Rückzahlung auf andere Weise gesichert 
ist. 

§ 139
Bürgschaftssichcrungsrücklagen 

Werden Bürgschaften übernommen, so 1st eine Bürgschafts
sicherungsrücklage zu bilden, wenn die Genehmigung mit einer 
entsprechenden Auflage verbunden wurde. 

§ 140
Sonstige Rücklagen 

Für größere Vorhaben, insbesondere für Investitionen, sollen ent
sprechende Rücklagen gebildet werden. 

9. Aufsicht, Prüfung und Entlastung

§ 141
Kassenaufsicht 

(1) Zu einer wirksamen Kassenaufsicht gehören die laufende Über
wachung der Kassenverwaitung und die Durchführung von
Kassenprüfungen.

(2) Die mit der Kassenaufsicht Beauftragten haben sich laufend
über den Zustand und die Verwaltung der Kassen zu unterrichten,

- -- -

die Abschlüsse einzusehen und abzuzeichnen. Bei Unregelmäßig
keiten ist zunächst das Erforderliche zu veranlassen und das Auf
sichtsorgan zu unterrichten; in schwerwiegenden Fällen ist das · 
Konsistoriums (Landeskirchenamt) zu informieren. 

(3) Bei Kirchengemeinden ist für die Wahrnehmung der Kassen
aufsicht das hierfür vom Leitungsorgan beauftragte :Vlitglied (z B.
Kirchenmeisterin oder Kirchenmeister) zuständig. Bei Gemeinde
verbänden, Kassengemeinschaften und Kirchenkreisen ist für die
Kassenaufsicht eine entsprechende Regelung zu treffen. Unbe
schadet dieser Regelungen ist auch die Rendantin oder der Rrn
dant ( die Verwaltungsleiterin oder der Ver.valtungsleiter) für die
laufende Überwachung der Kassenverwaltung verantwortlich.

(4) Wenn Art und Umfang der Kassenverwaltung es erfordern,
soll eine Innenrevision eingerichtet werden.

(5) Die persönliche und sachliche Unabhängigkeit der Prüferin
nen und Prüfer von der zu prüfenden Stelle ist zu gewährleisten.

§ 142
Örtliche Kassenprüfungen 

Neben der auf sichtlichen Kassenprüfung ist jährEch eine durch 
das Leitungsorgan veranlasste Kassenprüfung durchzuführen; eine 
der beiden vorgeschriebenen Kassenprüfungen soll unvermutet 
sein. Kassenprüfungen können bei entsprechenden Prüfungen der 
fnnenrevision entfallen. Die Gliedkirchen können hiervon abwei
chende Regelungen treffen. 

§ 143
Aufsichtliche Kassenprüfungen 

( 1) Die Kreissynodalrechnerin oder der Kreissynodalrechner ( die
Rechnungsprüferin oder der Rechnungsprüfer) prüft mindestens
einmal im Jahr alle Kassen der Ciemeinden und Gemeindeverbän-

. de und ihrer Einrichtungen innerhalb des Kirchenkreises. Bei
Kassengemeinschaften erstreckt sich diese Verpflichtung auf alle
ihrn oder seiner Aufsichtspflicht unterliegenden Kassen der
Kassengemeinschaft. Die Prüfung kann angesagt oder unvermu
tet vorgenommen werden. Die Gliedkirchen können hiervon ab
weichende Regelungen treffen.

(2) Das Leitungsorgan hat in angemessener Frist zu den Prüfungs
bemerkungen beschlussmäßig Stellung zu nehmen und dem
Rechnungsprüfungsausschuss (Kreissynodalrechnungsausschuss)
über die Abstellung etwaiger Mängel zu berichten. Bei auftreten
den Schwierigkeiten oder bei Feststellung grundsätzlicher Bedeu
tung ist dem Konsistorium (Landeskirchenamt) zu berichten.

(3) Soweit die Landeskirche die Aufsicht über das Haushalts-,
Kassen- und Rechnungswesen führt, werden die in Absatz 1 vor
gesehenen Prüfungen vom Konsistorium (Landeskirchenamt) vor
genommen.

§ 144
Inhalt der Kassenprüfungen 

( l) Durch die Kassenbestandsaufnahme ist zu ermitteln, ob der
Kassenbestand mit dem Buchbestand übereinstimmt. Werden von 
der Kassenverwaltung oder ihren Mitarbeiterinnen oder Mitarbei
tern Kassengeschäfte für Dritte wahrgenommen, so sind diese 
einzubeziehen. 

(2) Durch die Kassenprüfung ist außer der Kassenbestands
aufnahme in der Regel stichprobenweise festzustellen, ob
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1. die Bücher ordnungsgern!iß geführt werden. insbesonde
re die Eintragungen in den Sachbüchern denen in den
Zeitbüchern entsprechen,

2. die erforderlichen Belege vorhanden sind und nach Form
und Inhalt den Vorschriften entsprechen,

3. das Kapitalvermögen, die Rücklagen, die Bürgschaften
und die Schulden mit den Eintragungen in den Büchern
oder sonstigen Nachweisen übereinstimmen,

4. die Vorschüsse und Verwahrgelder rechtzeitig und ord
nungsgemäß abgewickelt und

5. die Kassengeschäfte ordnungsgemäß und wirtschaftlich
erledigt und die Vorschriften des § 121 erfüllt werden.

(3) Zahlstellen sind in angemessenen Zeitabständen in die Kassen
prüfungen einzubeziehen.

(4) Werden von der Kassenverwaltung oder ihren �Iitarbeiterin
nen oder Mitarbeitern Kassengeschäfte für Dritte erledigt, so ist
die gleichzeitige Kassenprüfung mit der Leitung der anderen Kas
se zu vereinbaren. Ist eine solche Vereinbarung nicht zu erreichen,
ist vor jeder Kassenprüfung die Leitung der anderen Kasse zu ver
ständigen.

§ 145
Feststellung der Rechnung 

(1) Die Jahresrechnung ist von der Kassenverwalterin oder vom
Kassenverwalter innerhalb von fünf "'1onaten nach Ende des Haus
haltsjahres dem Leitungsorgan zur Feststellung zu7llleiten.

(2) Mit der beschlussmäßigen Feststellung erklärt das Leitungs
organ, dass

1. bei der Ausführung des Haushaltsplans die Beschlüsse
des Leitungsorgans beachtet,

2. die Einnahmen rechtzeitig und vollständig erhoben und
3. die �1ittel sparsam und wirtschaftlich verwaltet worden

sind.

(3) Die Rechnung für den außerordentlichen Haushalt ist von der
Kassenverwalterin oder vom Kassenverwalter innerhalb von vier
Monaten nach Abschluss der Bücher dem Leitungsorgan zur Fest
stellung zuzuleiten. Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 146

Vorlage der Jahresrechnung 

( 1) Die Jahresrechnung ist spätestens bis zu dem vom Konsistori
um (Landeskirchenamt) festgelegten Zeitpunkt zur Rechnungs
prüfung vorzulegen. Die Rechnung für den außerordentlichen
Haushaltsplan ist innerhalb eines Jahres nach Abschluss zur Rech
nungsprüfung vorzulegen.

(2) Ist eine Feststellung nach§ 145 nicht zustandegekommen, so
ist dies beschlussmäßig zu begründen. Die Rechnungsprüfung
wird dadurch nicht aufgeschoben.

§ 147

Rechnun�prüfung 
(]) Die Rechnungsprüfung erstreckt sich auf die Feststellungen 
nach§ 144 und§ 145 Absatz 2, insbesondere darauf, ob 

1. bei der Ausführung des Haushaltsplans und der Verwal
tung des Vermögens nach dem geltenden Recht verfahren
wurde,

2. die einzelnen Buchungen ordnungsgemäß belegt sind,

3. der Haushaltsplan eingehalten und im übrigen wirtschaft
lich und spar,am verfahren wurde und

4. die Jahresrechnung ordnungsgemäß aufgestellt ist und
das Vermögen und die Schulden nachgewiesen sind.

(2) Die Gliedkirchen bestimmen die für die Rechnungsprüfung
zuständigen Stellen. \Venn Art und Umfang es zulassen, können
die für die Entlastung zuständigen Stellen längere Prüfungszeit
räume regeln; die Vorlage gemäß§ 146 wird hiervon nicht berührt.

(3) Die Prüfungen werden nach dem pflichtgemäßen Ermessen
der Prüferin oder des Prüfers stichprobenweise und nach Schwer
punkten vorgenommen.

§ 148
Prüfungsberichte 

(1) Über jede Prüfung ist ein Prüfungsbericht zu fertigen. Er ist
unverzüglich der oder dem Vorsitzenden des Leitungsorgans und
dem Rechnungsprüfungsausschuss (Kreissynodalrechnungsaus
schuss), soweit ihm die Aufsicht nach § 12 obliegt, vorzulegen.

(2) Der Prüfungsbericht muss die Art und den Umfang der Prü
fung angeben sowie die wesentlichen Feststellungen der Prüfung
enthalten. Gibt die Kassenverwalterin oder der Kassenverwalter
hierzu Erklärungen ab, so sind diese auf ihr oder sein Verlangen in
den Prüfungsbericht aufwnehmen.

(3) Geringfügige Beanstandungen sind nach Möglichkeit im Ver
lauf der Prüfung auszuräumen. Sie sollen nicht in den Prüfungs
bericht aufgenommen werden.

§ 149

Entlastung 

( 1) Hat die Rechnungsprüfung keine Beanstandungen ergeben oder
sind die Beanstandungen ausgeräumt, so ist den an der Ausfüh
rung des Haushaltsplans und der Kassenverwaltung Beteiligten
Entlastung zu erteilen. Das gliedkirchliche Recht regelt die Zu
ständigkeit für die Erteilung der Entlastung.

/2) Bei schwerwiegenden Bedenken kann die Entlastung mit Ein
schränkungen erteilt. mitAuflagen verbunden oder in Ausnahme
fällen verweigert werden. 

(3) Ist die Entlastung erteilt, befreit dies nicht von straf- oder zivil
rechtlicher Haftung. Wird die Entlastung nicht erteilt, hindert dies
nicht den Vollzug der laufenden Vermögens- und Finanzverwal
tung.

(4) Die für die Entlastung zuständige Stelle hat spätestens bis zum
31. Dezember jeden Jahres dem Konsistorium (Landeskirchen
amt) zu berichten, ob für die Jahresrechnungen des vorletzten
Haushaltsjahres unter Berücksichtigung eventuell abweichender
Regelungen gemäß§ 147 Absatz 2 Satz 2 Entlastung erteilt wor
den ist.

10. Rechnungswesen und Prüfung bei

betriebswirtschaftlich zu führenden Einrichtungen 

§ 150

Buchführung betriebswirtschaftlich 
zu führender Einrichtungen 

(1) Für Einrichtungen nach§ 23 Absatz 1 gelten in der Regel die
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Grunchitze dt's kaufmännischen Rechnungswesens. Hierfür gel
ten die Bestimmungen der § § 151 bis 154 zusätzlich. 

(2) Die Gliedkirehen können zulassen, dass Einrichtungen von
geringem Umfang statt der kaufmännischen Buchführung die
Verwaltungsbuchführung anwenden. Hierfür gelten die Bestim
mungen der§§ 73 bis 149. Zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit und
zur Festsetzung von Benutzungsentgelten sollen Selbstkosten
rechnungen erstellt werden. In Höhe der zulässigen Abschreibun
gen sollen Rücklagen gebildet werden.

§ 151
Kaufmännisches Rechnungswesen 

Das kaufmännische Rechnungswesen umfasst Buchführung, Ko
stenrechnung. Statistik und Planung. Im übrigen gelten die Grund
sätze ordnungsgem;i8er Buchführung. 

§152
\Virtschaftsjahr, Wirtschaftsplan, Investitionsplan 

( 1) Wirtschaftsjahr ist in der Regel das Kalenderjahr.

(2) Für jedes Wirtschaftsjahr ist ein Wirtschaftsplan rechtzeitig
vor Beginn des Wirhchafts_1ahres durch Beschluss des Leitungs
organs festzustellen. Der Wirtschaftsplan enthält Erträge und Auf
wendungen und ist auf der Grundlage des Kontenplans zu glie
dern. Er ist unverzüglich dem Rechnungsprüfungsausschuss
(Kreissynodalrechnungsausschuss) und, soweit die Organe der 
Landeskirche die Aufsicht führen, dem Konsistorium (Landes
kirchenamt) einzureichen.

(3) Die Wirtschaftsführung hat sich der Entwicklung der maßgeb
lichen wirtschaftlichen Bedingungen anzupassen.

( 4) Zeichnen sich im Laufe des Wirtschaftsjahre, übcrplanmäl:ligc
Verluste ab, ist unverzüglich die Entscheidung des Leitungsorgans
über die erforderlichen Maßnahmen einzuholen.

(5) Die Kosten für Investitionen, die im Wirtschaftsplan nicht ent
halten sind, sind vom Leitungsorgan in einem besonderen Investi
tionsplan festzustellen.

§ 153
Abschlüsse 

( 1) Für das Leitungsorgan sind vierteljährliche Zwischenabschlüsse 
aufwstcllen. Das Leitungsorgan kann monatliche Zwischenab
schlüsse fordern. Wesentliche Abweichungen vom Wirtschafts
plan sind bei den Zwischenabschlüssen zu erläutern. 

(2) Nach Ablauf des Wirtschaftsjahres ist ein Jahresabschluss zu
erstellen. Dieser ist dem Leitungsorgan zur Feststellung vorzule
gen. 

§ 154
Prüfung und Entlastung 

(1) Nach beschlussmäßiger Feststellung durch das Leitungsorgan
ist der Jahresabschluss von der für die Rechnungsprüfung zustän
digen Stelle oder einem Wirtschaftsprüfer zu prüfen. Diese Prü
fung erstreckt insbesondere auf

1. die Vermögenslage,
2. die Ertragslage und
3. die Wirtschaftlichkeit.

(2) Ist mit der Prüfung des Jahresabschlusses ein Wirtschaftsprü
fer beauftrag't, sind die für die Rechnungsprüfung zuständigen

Stellen an der Ab,chlu,sprüfung zu bet1:iligen und führen gegebe
nenfalls ergänzende Prüfungen durch. 

(3) Für die Prüfungsberichte gilt§ 148 und für die Entlastung§
149 entsprechend.

Vierter Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

§ 155
ßcgriffsbcstim mungcn 

Für die Anwendung der Kirchlichen Verwaltungsorgane gelten 
die in der Anlage beigefügten Begriffserkhinmgcn. 

� 156 
Inkrafttreten 

(1) Die Kirchliche Verwaltungsordnung tritt für die Evangelische
Kirche der Union am l. Juli 1998 in Kraft. Sie findet sinngemäß
auch für die Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchenkanzlei
Anwendung. Der Rat erlässt die erforderlichen Aus- und Durch
führungsbestimmungen.

(2) Für die Gliedkirchen wird die Kirchliche Verwaltungsordnung
dufl'h den Rat in Kraft gesetzt, sov,cit diese jeweils zustimmen.
Sie sind ermächtigt, von den Bestimmungen dieser Verordnung
abzuweichen, sofern c, mit Rücksicht auf die Struktur der betrof
fenen Gliedkirche erforderlich ist. Die Gliedkirchen erlassen vor
dem Zeitpunkt des Inkrafttretcns für ihren Bereich die erforderli
chen Aus- und Durchführungsbestimmungen.

(3) Die Glicdkirchen können die Kirchliche Verwaltungsordnung
für die landeskirchliche Vermögens- und Finanzverwaltung an
wenden und daflir nicht zutreffende Bestimmungen für nicht an
wendbar erklären.

A�LAGE 
zur Verordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung 

der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Kirchliche 
Verbände in der Evangelischen Kirche der Union 

- Kirchliche Verwaltungsordnung (VwO)

1. Aufsicht

2.Ausgaben
Außerplanmäßig 

Ist-Ausgaben 
Planmäßig 

Begriffsbestimmungen 

Die Aufsicht berechtigt die Aufsichtsorgane 
dazu, sich über alle der Aufsicht unterliegen
denAngelegenheiten zu unterrichten und dazu 
Berichte und Unterlagen anzufordern, an Ort 
und Stelle zu prüfen und den ihrer Aufsicht 
unterliegenden Stellen Weisungen zur Erfüllung 
der ihnen gesetzlich obliegenden Aufgaben zu 
erteilen. 

Ausgaben, für deren Zweck im Haushaltsplan 
keine Haushaltsstelle vorgesehen und auch kei
ne Haushaltsreste aus Vorjahren verfügbar sind. 
Die tatsächlich geleistetenAusgaben. 
Ausgaben, die für die Mittel im Haushaltsplan 
vorgesehen sind. 
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Übe,p/anmiißiR Ausgaben. die den Haushaltsansatz unter Ein
schluss der Haushaltsreste übersteigen. 

3. Baulast

4. Belege

Verpflichtung Dritter, sich an der Unterhaltung 
kirchlicher Gebäude zu beteiligen. 

Unterlagen, die Buchungen begr(inden. 

5. Bruttoprinzip Grundsatz, dass Einnahme und Ausgabe in vol
ler Höhe und getrennt voneinander zu veran
schlagen und zu buchen sind. Sie dürfen nicht 
vorweg gegeneinander aufgerechnet werden. 

6. Buchungsstelle Die kleinste Untergliederung cles Sachbuches.

7. Buchbestand Ergebnis der Eintragungen im Zeitbuch unter
Gegenüberstellung der Summe der Einnahmen 
mit der Summe der Ausgaben. 

8. Bürgschafts
erklärung

9. Darlehen

Die rechtsverbindliche Bereitschaftserklärung. 
gegebenenfalls für Schulden einer anderen na
türlichen oder juristischen Person einzustehen. 

Der unter der Verpflichtung zur Rückzahlung 
aufgenommene Geldbetrag, der in de� Regel 
verzinst wird. 

10. Dauerbelege Belege, die eine besondere geschäftliche, ge
schichtliche, rechtliche, wirtschaftliche oder sta
tistische Bedeutung haben, sind dauernd auf
zubewahren. Die Entscheidung. welche Belege 
als Dauerbelege gelten, trifft die anordnende 
Stelle durch entsprechende Kennzeichnung. Zu 
den Dauerbelegen gehören insbesondere Bele
ge und Baurechnungen, Belege über die An
schaffung kunst- oder zeitgeschichtlich wert
voller Gegenstände, Gehaltsabrechnungen. 

11. Deckungs- Instrument 1ur Verstärkung \'On Haushaltsan-
fahigkeit sätzen duffh nicht benötigte ,\litte] einer ande

ren Haushaltsstelle; die entsprechenden Haus
haltsstellen sind durch Haushai tsvermerke vom 
Leitungsorgan zu bestimmen. 

12. Deckungs
reserve

Haushaltsansatz im Einzelplan 9 zur Deckung 
über- und :-iul3erplanmäl3iger Ausgaben im ge
samten Haushalt. 

13. Durchlaufende Beträge, die für Dritte lediglich vereinnahmt
Gelder und verausgabt werden.

14. Einheitskasse Die Kasse, bei der alle Einzahlungen und Aus
zahlungen zusammengefasst werden. 

15. Einnahmen
außerplanmäßig Einnahmen, die im Haushaltsplan nicht vorge

sehen sind. 
Ist-Einnahmen 

planmäßig 

überp/anmäßig 

zweckgebunden 

Die tatsächlich eingegangenen Einnahmen. 
Einnahmen, die im Haushalt vorgesehen sind. 
Einnahmen, die den Haushaltsansatz überstei
gen. 
Einnahmen, die durch Haushaltsvermerk auf 
die Verwendung für bestimmte Zwecke be-

16. Einzelplan

17. Eiserne
Vorschüsse

18. Entlastung

l 9. Erlass

schränkt sind oder deren Zweckbindung sich 
aus ihrer Herkunft oder der Natur der Einnah
men zwingend ergibt. 

Die Zusammenstellung der Einnahmen und 
Ausgaben eines Aufgabenbereiches entspre
(·hend der Gliederung nach der Haushaltssys
tematik. 

- siehe Handvorschüsse -

Die heschlussmäßige Feststellung durch die zu
stJndige Stelle. dass die Tätigkeit der an der 
Ausführung des Haushaltsplans und an der 
Kassenführung Beteiligten im abgelaufenen 
Haushaltsjahr nach Prüfung der Jahresrechnung 
für in Ordnung befunden wird. 

\'erzieht auf einen Anspruch mit buchnül)iger 
Bereinigung. 

20. Erstattungen BuchmäRigeVerrechnungeninnerhalbdes Haus
halts, die sich in Einnahme und Ausgabe aus
gleichen. 

21. Fehlbetr:-ig Der Betrng, um den die Ist-Ausg:-iben höher 
sind als die Ist-Einnahmen. 

22. Feststellungs- Die Berechtigung, auf Kassenanordnungen die
befugnis sachliche und/ oder rechnerische Richtigkeit

festzustellen.

23. Fin:-inzbed:-irf Die Summe der erforderliche Ausgabemittel,
die durch Einnahmen zu decken sind. 

24. Finanzplan

25. Finanzver
waltung

26. Friedhofs
träger

Die sytematische Zusammenstellung der vor
aussichtlichen Ausgaben und deren Deckungs
möglichkeiten für einen Planungszeitraum. der 
libcr ein Haushaltsphr hinausgeht. 

Die laufende Haushalts-, Kassen- und Rech
nungsführung. 

Die Körperschaft, die den Friedhof - ungeach
tet des Eigentums :1111 Friedhofsgrundstück in 
cigenerYernntwortung betreibt und vcrw:-iltet 

27. Gesamtplan Die Zusammenstellung der Summen der Ein
zelpläne des Haushaltsplans. 

28. Gruppierung Einteilung der Einnahmen und Ausgaben des
Haushaltsplans nach Arten in Hauptgruppen, 
Gruppen und Untergruppen entsprechend der 
Hausaltssystematik. 

29. Handvor
schüsse

Beträge, die einzelnen Dienststellen oder Per
sonen zur Bestreitung von kleineren wieder
kehrenden Ausgaben bestimmter Art zugewie
sen werden. 

30. Haushaltsplan Die systematische Zusammenstellung der Ein
nahmen und Ausgaben einer kirchlichen Kör
perschaft für ein Haushaltsjahr. 
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31. Haushalts- Zusammenstellung der Einnahme- um!Aus-
quersclrnitt gabearten nach Funktionen. 

32. Haushaltsreste In das folgende Haushaltjahr zu übertragende
zweckgebundene Haushaltsmittel bis zur Höhe 
des Unterschieds zwischen Haushaltsmittel bis 
zur Höhe des Unterschieds zwischen Haus
haltsansatz (einschließlich Nachtragshaushalt) 
und Rechnungsergebnis: 

33. Haushaltsstelle Die kleinste Untergliederung in einem Haus
haltsplan, die sich aus der Gliederungsziffer und 
der Gruppierungsziffer zusammensetzt. 

34. Haushalts
vermerke

Einschränkende oder erweiternde Bestimmun
gen zuAnsätzen des Haushaltsplans (z.B. Dek
kungsfähigkeit, Übertragbarkeit. Zweckbestim
mung, Sperrvermerke). 

35. Innenrevision Laufende Kontrolle der Kas,en- und Wirt
schaftsführung im Auftrag des Leitungsorgans. 

36. Innere Anleihe Die vorübergehende Inanspruchnahme von ei
genem Kapitalvermögen und Rücklagen anstelle 
einer Darlehensaufnahme. 

37. Inventar Ausstattungsgegenstände sowie bewegliche 
Gebrauchsgegenstände, die nicht geringwertig 
oder kurzlebig sind. 

38. Investitionen Ausgaben insbesondere für die Anschaffung
von Grundstücken, Gebäuden, Orgeln und 
Glocken sowie für Neubauten und Umbauten, 
die über die lnst:mdhaltung hinausgehen. 

39. Kapital
vermögen

40. Kassenan
ordnungen

Geldbestände, die dazu bestimmt sind, Erträge 
(z.B. Zinsen, Dividenden) zu erzielen. 

Auftrag an die kassenverwaltende Stelle. Ein
zahlungen anzunehmen oder Auszahlungen zu 
leisten und bei den angegebenen Buchungsstel
len/Haushaltsstellen zu buchen. 

41. Kassenbestand Zahlungsmittel der Kasse und die dem bargeld
losen Zahlungsverkehr dienenden Guthaben. 

42. Kassenbe
standsverän
derungen

43. Kassenfehl
beträge

44. Kassenge
meinschaft

Umschichtungen von Zahlungsmitteln von ei
nem Zahlungsweg auf einen anderen Zahlungs 
weg. 

Beträge, um die der tatsächliche Kassenbestand 
hinter dem Buchbestand zurückbleibt. 

Gemeinsame Verwaltung der Kassengeschäfte 
mehrerer Körperschaften (gemeinsarp.es Zeit
buch, gemeinsame Konten, getrennte Sachbü
cher). 

45. Kassenkredit Kurzfristige Geldaufnahme zur Verstärkung des 
Kassenbestandes. 

46. Kassenüber- Beträge, um die der tatsächliche Kassenbestand
schlisse den Buchbestand übersteigt.

4 7. Kirchhof 

48. Kredit

49. Mündel
sicherheit

Kirchlicher Friedhof. 

- siehe Darlehen

Größtmögliche Gewährleistung einer ertrags
sicheren und substanzerhaltendenAnlage von 
Kapitalvermögen; sie ergibt sich aus den Vor
schriften (z.B. BGB) über dieAnlage von Gel
dern Betreuter durch die Betreuerin oder den 
Betreuer. 

50. Nachtrags- Änderung des Haushaltsplans im Laufe des 
haushaltsplan Haushaltsjahres nach den Vorschriften der 

Kirchlichen Verwaltungsonlnung. 

51. Niederschla- Zurückstellung der Einziehung einer fälligen
gung Forderung ohne Verzicht auf die Forderung

selbst.

52. Rechtswirksame Öffentliche Bekanntmachung in der für den ße
Veröflentlichung reich der jeweiligen Kommunalgemeinde be

stimmten Form ( ortsübliche Bekanntmachung). 

53. Sammel
nachweis

54. Schulden

Zusammenfassung sachlich zusammengehöri
ger Ausgaben in einer Anlage zum Haushalts
plan. Der Sammelnachweis kann vorläufige Bu
chungsstelle sein. 

Rückzahlungsverpflichtungen aus Darlehens
aufnahmen und Zahlungsverpflichtungen aus 
vergleichbaren wirtschaftlichen Vorgängen. 

55. Sonderkassen Selbständige Kassen der Wirtschaftsbetriebe,
Einrichtungen, unsclbsUndige Stiftungen und 
,on',ligen Sondervermögen, für die getrennte 
Rechnungen geführt werden. 

56. Sonderver
mögen

Vermögensteile, die für die Erfüllung bestirnter 
Zwecke abgesondert sind. 

57. Stellenübersicht Anbge zum Haushaltsplan, die eine Übersicht
über die Stellen der Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter, gegliedert nach dem Haushaltsplan, 
gibt. 

58. Stundung Zeitlich begrenzte Hinausschiebung der Zah
lungspflicht einer an sich fälligen Forderung. 

59. Überplanmä- Verluste, die bei der Aufstellung der Wirt
ßige Verluste schaftsplans nicht eingeplant waren und des

halb die Wirtschaftsführung gefährden können. 

60. Überschuss Der Betrag, um den die Ist-Einnahmen höher
sind als die Ist-Ausgaben. 

61. Umschuldung Die Ablösung von Darlehen durch andere Dar
lehen. 

62. Unterabschnitt Untergliederung einesAbschnitts im Haushalts
plan. 

63. Verbände Zusammenschlüsse nach gliedkirchlichem 
Recht von Kirchengemeinden, Kirchenkreisen 
sowie Kirchengemeinden und Kirchenkreisen. 
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64. Verfügungs
mittel

65. Verjährung

66. Vermögens
verwaltung

67. Verschuldungs
höchstgrenze 

Beträge, die bestimmten Personen oder Orga
nen für dienstliche Zwecke zur Verfügung ste
hen. 

Recht des Schuldners, nach Ablauf einer be
stimmten Frist (Verjährungsfrist) die Erfüllung 
eines bestehenden Anspruchs unter Geltend
machung der Verjährung zu verweigern. 

Verwaltung der nicht laufenden Haushalts-, Kas
sen- und Rechnungsführung unterliegenden 
Vermögensstücke (z.B. Grundeigentum, Rech
te, Kapitalvermögen und Schulden). 

Die von der Vermögensaufsicht vorgesehene 
Höchstgrenze, bis zu der sich eine kirchliche 
Körperschaft verschulden darf. 

68. Verstärkungs- - siehe Deckungsreserve -
mittel

69. Verwahrgelder Einzahlungen, die vorläufig gebucht werden
und später abzuwickeln sind, oder die für einen 
anderen lediglich angenommen und an diesen 
weitergeleitet werden (durchlaufende Gelder). 

70. Verwendungs- Zahlenmäßiger Nachweis der Einnahmen und
nachweis Ausgaben der geförderten Maßnahme und ein

Sachbericht darüber.

71. Vorschüsse Ausgaben, bei denen die Verpflichtung zur Leis
tung zwar feststeht, die endgültige Buchung 
aber noch nicht möglich ist. 

72. Wechsel Wertpapier, das eine schriftliche, unbedingte, 
jedoch befristete Zahlungsverpflichtung in ge
setzlich vorgeschriebener Form enthält. 

73. Wirtschaftsplan Systematische Zusammenstellung der Aufwen
dungen und Erträge einer betriebswirtschaft
lich zu führenden Einrichtung für ein Wirt
schaftsjahr. 

74. Zahlstellen Außenstellen der Kasse zur Anname von Ein
zahlungen und zur Leistung von Auszahlun
gen. 

75. Zuwendungen Leistungen an kirchliche Körperschaften zur
Unterstützung kirchlicher Vereine und Werke 
sowie an Dritte zur Erfüllung von Aufgaben, 
an denen ein erhebliches kirchliches Interes
se besteht. Es handelt sich um einmalige oder 
laufende Leistungen, auf die ein Rechtan
spruch nicht besteht. 

Durchführungsbestimmung zur Ausführungs-Verordnung 
für die Vermögens- und Finanzverwaltung der 

Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Kirchlichen 
Verbände in der Evangelischen Kirche der Union 

- Kirchliche Verwaltungsordnung (VwO), vom 1. Juli 1998
vom 28. Mai 1999 

Gemäß § l 56Absatz 2 der Kirchlichen Verwaltungsordnung (V wO) 
wird unter Bezugnahme auf Artikel 132Absatz 1 undArtikel 134 

Absatz 1 der Kirchenordnung der Pommerschen Evangelischen 
Kirche folgende Durchführungsbestimmung erlassen: 

§ 1

(Zu § 11 Abs. 2) 
Abweichend von § 11 Abs. 2 wird bestimmt, dass, soweit Be
schlüsse von Leitungsorganen der staatlichen Genehmigung be
dürfen, diese durch das jeweils zuständige Kirchenverwaltungs
amt einzuholen ist. 

§2
(Zu§§ 55, 56) 
(1) Ein Bescheid des Gemeindekirchenrates in einer Friedhofsan
gelegenheit ist mit einer Rechtbehelfsbelehrung zu versehen, wenn
der Empfänger durch den Bescheid belastet wird. Gegen den Be
scheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich
oder zur Niederschrift Widerspruch beim Gemeindekirchenrat ein
gelegt werden. Der Widerspruch soll begründet werden. Die Frist
wird auch durch Einlegung des Widerspruches beim Kirchen
verwaltungsamtes des Kirchenkreises gewahrt, in dem die Kir
chengemeinde belegen ist.

(2) Wird der angefochtene Bescheid nicht aufgehoben oder nicht
dem Wunsch des Antragstellers entsprechend abgeändert, so ist er
dem Kirchenverwaltungsamt des Kirchenkreises zuzuleiten, in dem
die Kirchengemeinde belegen ist.

(3) Das Kirchenverwaltungsamt erlässt einen Widerspruchsbe
scheid. Dieser ist zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung
sowie mit einer Kostenentscheidung zu versehen und zuzustellen.

(4) Gegen den Widerspruchsbescheid kann innerhalb eines Mo
nats nach Zustellung Anfechtungsklage beim zuständigen staatli
chen Verwaltungsgericht erhoben werden. Für das Verfahren vor
dem Verwaltungsgericht gelten die Vorschriften der Verwaltungs
gerichtsordnung.

( 5) Ergänzend gelten in sinngemäßer Anwendung die Vorschriften
des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes Mecklenburg
Vorpommern und der Verwaltungsgerichtsordnung, soweit kirchen-
gesetzlich nichts anderes geregelt ist.

§3
(Zu §§ 55 Abs. 2, 56 Abs 2 und 59 Abs. 3) 
Die rechtswirksame Veröffentlichung im Sinne von § 55 Abs. 2 
Ziff. 3., § 56 Abs. 2 Ziff 3. und§ 59 Abs. 3 Ziffer 3. erfolgt nach 
den landesrechtlichen Vorschriften.* 

§4
Die Kirchliche Verwaltungsordnung findet für die landeskirchliche 
Vermögens- und Finanzverwaltung sinngemäß Anwendung, so
weit ihr dafür nicht besondere Vorschriften entgegenstehen oder 
ihre Anwendung im Einzelfall für die landeskirchliche Vermö
gens- und Finanzverwaltung gegenstandslos st. 

§5
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit dem Tage ihres Erlas
ses in Kraft. 

Die Kirchenleitung der Greifswald, den 28.5.1999 
Pommerschen Evangelischen Kirche 
gez.: Berger 
Bischof 
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Verordnung 
der Kirchenleitung zur Änderung der 

„Verordnung der Kirchenleitung zur Erteilung 
der kirchenaufsichtlichen Genehmigung" 

vom 13. Dezember 1996, ABI. 1997, Seite 14 

§ 1
Die Verordnung der Kirchenleitung zur Erteilung der kirchenauf
sichtlichen Genehmigung vom 13. Dezember 1996 wird in ihrer 
Präambel wie folgt geändert: 

Der Satzteil „sowie § l ( 4) der Verordnung über die Ordnung für 
die Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchengemeinden, vom 
5. September 1972" wird geändert in „sowie§ 156 i\bsatz iSatz
2 der Verordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung der
Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Kirchlichen Verbände in
der Evangelischen Kirche der Union - Kirchliche Verwaltungs
ordnung (VwO) - vom 1. .Tu li 1998".

§ 2
Die Verordnung tritt zu demselben Zeitpunkt in Kraft, zu dem die 
Kirchliche Verwaltungsordnung vom Rat der Evangelischen Kir
che der Union für die Pornmersche Evangelische Kirche in Kraft 
gesetzt wird. 

Die Kirchenleitung der Greifswald, den 28.5.1999 
Pommcrschen Evangelischen Kirche 

gez.: Berger 
Bischof 

Nr. 2 Beschlüsse 50/98 und 52/99 der Arbeitsrechtlichen Kom
mission der EKU vom 13. Januar und 4. :vlärz 1999 

Pommersche Evangelische Kirche 
TT/2 201-3 - l 5/99 

Greifswald, 27.8.1999 

Nachstehend veröffentlichen wir die Beschlüsse 50/98 und 52/99 
der i\rbeitsrechtlichcn Kommission der EKU vom 13. Januar und 
4. :vlärz 1999.

Die Protokollnotiz zum Beschluss 52/99 hat folgenden Wortlaut: 

„Die ARK ist sich darüber einig, dass der Beschluss 52/99 das 
Tarifergebnis 1999 des Öffentlichen Dienstes nicht beinhaltet." 

gez. Harder 
Konsistorialpräsident 

Beschluss 50/98 
vom 26. November 1998 / 13. Januar 1999 

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Evangelischen Kirche der 
Union beschließt gemäß§ 2Absatz 2 derArbeitsrechtsregelungs
ordnung Evangelische Kirche der Union vom 3. Dezember 1991 
(ABI. EKD 1992 Seite 20): 

• Zur Zeit gilt für die Durchführungsverordnung zur Kommunalverfassung vom 

26. Januar 1995. GVOBI. M-V S. 87. 

§ 1
Lineare Bezügeanhebung 

Die Grundvergütungen und Orts- und Sozialzuschläge der Mitar
beiter sowie die Entgelte und Verheiratetenzuschläge der Prakti
kantinnen/Praktikanten werden nach der bisherigen Berechnungs
weise ab 1. Januar 1999 um 1.5 % erhöht. 

§2
Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 1999 in Kraft. 

Arbeitsrechtliche Kommission der 
Evangelischen Kirche der Union 
Köhn 
( Vorsitzender) 

Berlin, 13. Januar 1999 

Beschluss 52/99 
vom 13. Januar 1999 / vo 4. :vlärz 1999 

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Evangelischen Kirche der 
Union beschließt gemäß§ 2 i\bsatz 2 der i\rbcitsrechtsregelungs
ordnung Evangelische Kirche der Union vom 3. Dezember 1991 
(ABI. EKD 1992 Seite 20): 

§ 1
Anhebung Bemessungssatz 

/\b 1. Juli 1999 wird der Bemessungssatz der Vergütungen der 
l\litarbeitcr um 1,5 r7r. auf 86.5 % erhöht. 

§2
Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am 1. Mai 1999 in Kraft. 

/\rbeitsrechtliche Kommission der 
Evangelischen Kirche der Urnon 
gez. Köhn 
(Vorsitzender) 

Berlin, den 4. Mäo. 1999 

Nr. 3 Urkunde über die Stilllegung der Pfarrstelle Levenhagen 
und die Veränderung der dauernden pfarramtl. Verbindung der 
Kirchengemeinde Levenhagen unter der Pfarrstelle Dersekow des 
Kirchenkreises Greifswald. 

Urkunde 
über die Stilllegung der Pfarrstelle Levenhagen und die Ver
änderung der dauernden pfarramtlichen Verbindung der Kir
chengemeinde Levenhagen unter der Pfarrstelle Dersekow 
des Kirchenkreises Greifswald. 

Nach Anhörung der Beteiligten wird bestimmt: 

§1
Gemäß Artikel 30 der Kirchenordnung wird die Pfarrstelle 
Levenhagen stillgelegt. 

§2
Unter Aufhebung der bisherigen pfarramtlichen Verbindung wird 
die Kirchengemeinde Levenhagen mit den Ortsteilen Levenhagen 
Hof, Bol'tenhagen, Heilgeisthof und Alt Ungnade mit der Kirchen
gemeinde Dersekow und deren Ortsteilen Dersekow Hof, Frie
drichsfelde mit Johannestal, Klein Zastrow, Subzow, Neu Pansow, 
Alt Pansow sowie Hinrichshagen mit Buchenberg und Hohenmühl 
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und deren Ort,tcil Neu Ungnade dauernd unter der Pfarrstelle 
Dcrsckow pfarrarntlich verbunden. 

§3
Die Urkunde tritt mit Wirkung vorn 1. September 1999 in Kraft. 

Pornrnerschc Evangelische Kirche 
Das Konsistoriurn 

Harder 
Konsistorial präsident 

11/1 141-3.3.-9/99 I 

Nr. 4 Kollektenplan für das Kalenderjahr 2000 

Pommersche Evangelische Kirche 

Das Konsistorium 
B/2 406-3-15/99 

Greifswald, 22. Juli 1999 

Nachstehender Kollektenplan, einschließlich der vermerkten Opfer
sonntage, wurde in der Sitzung der Kirchenleitung am 28. Mai 

1999 beschlossen. 

Hinsichtlich der Kollekten für eigene Aufgaben der Kirchenge
meinden bzw. Kirchenkreise wird auf die Kirchenordnung J\rt. 
62, 3 bzw. 102,5 verwiesen. 

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass der landes
kirchlich ausgeschriebene Kollektenzweck in Verbindung mit den 
dazugehörigen \0m Konsistorium herausgegebenen Kollekten-

,\hkürzungscmpfehlungcn unbedingt einzuhalten und für die je

wei I ige Ortsgemeinde \ erständl ich dar zulegen ist. 

Wo eine zweite Kollekte für die Kirchengemeinde eingeführt wor
den ist, darf dies nicht zu Lasten der landeskirchlich ausgeschrie
benen Kollekte erfolgen. Die landeskirchliche Kollekte hat in der 

Regel ihren Platz nach der Predigt. 

Die Erträge der Opfersonntage sind im Jahr 2000 für 

ORGELBEIHILFEN IN UNSERER LANDESKIRCHE 

bcstirnmt. 
Hier zu ergeht noch besondere Mitteilung. 

Opfersonntage 2000: 23. Januar 2000 
05. März 2000
16. April 2000
1-1. Mai 2000
::'5. Juni 2000
23. Juli 2000

27. August 2000
22. Oktober 2000

Die Kollektenerträge und die Erträge der Opfersonntage des je
weils laufenden Monats sind durch die Pfarrämter an die Superin
tendentur bis spätestens 5. und von der Superintendentur bis spä
testens 20. des folgenden Monats abzuführen. Die Dezember
kollekten sind mit Rücksicht auf den Jahresabschluss so schnell 
wie möglich abzuführen. 

gez. Harder 

KOLLEKTENPLAN FÜR DAS KALENDERJAHR 2000 

Lfd. Nr. Zeitpunkt d. Sammlung Zweck d. Sammlung OS 

1. 1. Januar 2000 - 2. Januar Für eigene Aufgaben der Kirchenkreise 

2. Epiphaniastag - 6. Januar Für das Gust..n -,\clolf-Werk 

3. 1. Sonntag nach Epiphanias - 9. Januar Für das Diakonische Werk der EKD 

4. 2. Sonntag nach Epiphanias - 16. Januar Für eigene Aufgaben der Kichengemeinden 

5. 3. Sonntag nach Epiphanias - 23. Januar Für die ökumenische Arbeit unserer OS 

Landeskirche 

6. 4. Sonntag nach Epiphanias - 30. Januar Für besondere Aufgaben der EKU 

7. 5. Sonntag nach Epiphanias - 6. Februar Für die Kindergärten 

8. 6. Sonntag nach Epiphanias - 13. Februar Für die Behindertenarbeit 

9. Sonntag Septuagesimä - 20. Februar Für die Suchtarbeit in der PEK 

10. Sonntag Sexagesimä - 27. Februar Für das Frauenwerk 

11. Sonntag Estomihi - 5. März Für eigene Aufgaben der Kirchenkreise OS 

12. Sonntag Invokavit - 12. März Für Hoffnung für Osteuropa 

13. Sonntag Reminiszere - 19. März Für die Schuldnerberatungsstelle 

14. Sonntag Okuli - 26. März Für eigene Aufgaben der Kirchengemeinden 

15. Sonntag Lätare - 2. April Für die Jugendarbeit 
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. Lfd.-Nr. 

16. 

17. 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45." 

46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 

56. 
57. 
58 ..
59. 
60. 
61. 
62. 

Zeitpunkt d. Sammlung 

Sonntag Judika � 9. April 

Sonntag Palmarum- 16. April 

Karfreitag -21. April 
Ostersonntag - 23. April 
Ostermontag - 24. April 
Sonntag Quasimodogeniti - 30. April 
Sonntag Misericordias Domini - 7. Mai 
Sonntag Jubilate - 14. Mai 
Sonntag Kantate - 21. Mai 
Sonntag Rogate - 28. Mai 
Himmelfahrt - 1. Juni 

Sonntag Exaudi - 4. Juni 
Pfingstsonntag - 11. Juni 
Pfingstmontag - ·12. Juni 
Trinitatissonntag -18. Juni 
l. Sonntag nach Trinitatis - 25. Juni

2. Sonntag nach Trinitatis - 2. Juli
3. Sonntag nach Trinitatis - 9. Juli
4. Sonntag nach Trinitatis - 16. Juli
5. Sonntag nach Trinitatis - 23. Juli
6. Sonntag riach Trinitatis - 30. Juli
7. Sonntag nach Trinitatis - ·6. August
8. Sonntag nach Trinitatis -13. August
9. Sonntag nach Trinitatis - 20. August
10. Sonntag nach Trinitatis - 27. August
11. Sonntag nach Trinitatis - 3. September
12. Sonntag nach Trinitatis - 10. September
13. Sonntag nach Trinitatis -17. September
14. Sonntag nach Trinitatis -24. September
15. Sonntag nach Trinitatis - 1. Oktober
Erntedankfest
16. Sonntag nach Trinitatis - 8. Oktober
17. Sonntag nach Trinitatis -15. Oktober
18. Sonntag nach Tr_inita�is - 22. Oktober
19. Sonntag nach Trinitatis - 29. Oktober
Reformationstag - 31. Oktober
20. Sonntag nach Trinitatis - 5. November

Arncsblatc 

Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres -12. November
Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres -19. November
Buß- und Bettag - 22. November

Hefe 9/10/1999 

Zweck d. Sammlung 

Für die Bibelverbreitung in der Welt 
(Weltbibelhilfe) 
Für Ehe-: Familien-, Lebens- und
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle 
Für das Seminar für Kirchlichen Dienst 
Für Glockenbeihilfen in unserer Landeskirche 
Für die Hospizarbeit 
Für eigene Aufgaben der Kirchenkreise.

Für ein freiwilliges soziales Jahr 

OS 

OS 

Für eigene Aufgaben der Kirchengemeinden OS 
Für die Posaunenarbeit 
Für besondere Aufgaben der EKU 
Für die ökumenische Arbeit unserer 
Landeskirche 
Für eigene Aufgaben der Kirchengemeinden 
Für die Ausbildung der Vikare 
Für Migration 
Für eigene Aufgaben der Kirchenkreise 
Für die Kirchentagsarbeit in unserer OS 
Landeskirche 
Für Ökune- und Auslandsarbeit der EKD 
Für den Lutherischen Weltdienst 
Für eigeneAufgaben der Kirchengemeinden 
Für die Kindergärten OS 
Für eigene Aufgaben der Kirchenkreise 
Für besondere Aufgaben der EKU 
Für das Seminar für Kirchlichen Dienst 
Für eigene Aufgaben der Kirchengemeinden 
Für Kirche und Judentum OS 
Für die Behindertenarbeit 
Für eigene Aufgaben der Kirchenkreise 
Für �ie Hauptbibelgesellschaft 
Für das Frauenwerk 
Die Kirchengemeinden beschließen für ein 
,,soziales Vorhaben außerhalb der Kirchengemeinde" 
Für die Martin-Schule Greifswald 
Für eigene Aufgaben der Kirchenkreise 
Für gesamtkirchlicheAufgaben der EKD 
Für die Jugendarbeit 

OS 

Für die ökumenische Arbeit unserer Landeskirche 
Für die Suchtarbeit in der PEK 
Für eigene Aufgaben der Kirchenkreise 
Für eigene Aufgaben der Kirchengemeinden 
Für besondere Aufgaben der EKU 

Letzter Sonntag des Kirchenjahres - Ewigkeitssonntag Für die Telefonseelsorge 
- 26. November
1. Advent - 3. Dezember
2. Advent - 10. Dezember
3. Advent - 17. l)ezember
4. Advent - Heiligabend,- 24. Dezember
1. Weihnachtsfeiertag - 25. Dezember
2. Weihnachtsfeiertag - 26. Dezember
Silvester - 31. Dezember

Für das Seminar für Kirchlichen. Dienst 
Für die Diakoninnen- und.Diakonengemeinschaft 
Für Hörgeschädigte und Blinde 

· Für Brot für die Welt
Für die Ausbildung der Vikare
Für die Kindergärten
Für eigene Aufgaben der Kirchengemeinden
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B. Hinweise auf staatliche Gesetze und

Verordnungen

Nr. 5) Sammlungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
vom 17. Juni 1996 

Pommersche Evangelische Kirche Greifswald. den 12.7.1999 
B/2 406-4-14/99 

Nachstehend veröffentlichen wir das Sammlungsgesetz des Lan
des Mecklenburg-Vorpommern \0111 17. Juni 1996. 

gez. i.V. Krasemann 
Harder 
Konsistorialpräsident 

Sammlungsgesetz des Landes l\lecklenburg-Vorpommern 
(Sammlungsgesetz M-V) 

Vom 17. Juni 1996 

GS Meckl.-Vorp. GI. Nr. 2185-1 

Der Landtag hat folgendes Geseu beschlossen: 

§ 1
Erlaubnisbedürftige Sammlungen 

(1) Wer eine Sammlung von Geld- oder Sachspenden oder geld
werten Leistungen durch unmittelbares Einwirken von Person zu
Person

1. auf Straßen oder Plätzen. in Gastwirtschaften. Schank
wirtschaften oder in anderen jedermann zugänglichen Räu
men (Straßensammlungen),

2. von Haus zu Haus, insbesondere mit Sammellisten (Haus
sammlungen),

veranstalten will, bedarf hierzu der Erlaubnis. 

(2)Als erlaubnisbedürftige Sammlung gilt auch das Anbieten von
Waren oder von Dienstleistungen gegen Entgelt in den Formen
des Absatz 1, wenn dabei durch einen ausdrücklichen Hinweis auf
die Verwendung des Erlöses, auf die Gemeinnützigkeit des Veran
stalters oder in sonstiger Weise beim Empfänger der Eindruck
erweckt \Verden kann, dass er durch die Leistung des Entgelts
gemeinnützige oder mildtätige Zwecke fördere; dies gilt nicht für
den Vertrieb von Blindenwaren und Zusatzwaren nach dem Blin
denwarenvertriebsgesetz vom 19 . .April 1965 (BGBI. I S. 311),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. November
1994 (BGB!. I S. 3475).

(3) Keiner Erlaubis bedürfen
1. Haussammlungen, die eine Vereinigung unter ihren Mit

gliedern oder ein sonstiger Veranstalter innerhalb eines
mit ihm durch persönliche Beziehungen verbundenen Per
sonenkreis durchführt,

2. Sammlungen, die in räumlichem und zeitlichem Zusam
menhang mit einer Versammlung oder einer sonstigen Ver
anstaltung in geschlossenen Räumen oder auf abgegrenz
ten Grundflächen unter den Teilnehmern der Veranstaf
tung durchgeführt werden.

§2
Voraussetzungen für die Sammlungserlaubnis 

( 1) Die Erlaubnis ist zu erteilen,
1. wenn keine Gefahr besteht, dass durch die Sammlung

oder durch die Verwendung des Sammlungsertrages die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung gestört wird.

" wenn gcw::ihrleistct ist, dass die Sammlung ordnungsge
mäß durchgeführt und der Ertrag dem Sammlungszweck 
entsprechend verwendet wird. 

3. wenn im Falle des § 1 Abs. 2 gewährleistet ist, dass min
destens ein Viertel des Entgelts für gemeinnützige oder
mildtätige Zwecke verbleibt.

4. wenn nicht zu befürchten ist, dass die Kosten der Samm
lung in einem offensichtlichen ivlissverhältnis zu dem Rein
ertrag der Sammlung stehen werden.

(2) Die Erlaubnis kann davon abhängig gemacht werden, dass der.
Antragsteller

1. einen anderen Zweck ersatzweise angibt, wenn der ange
gebene S;irnrnlungszweck nur mit einem bestimmten l\ lin
desterfolg verwirklicht werden kann und zweifelhaft ist,
ob der benötigte Sammlungsertrag erreicht wird,

2. einen weiteren Zweck hilfsweise für den Fall angibt, dass
die Sammlung mehr einbringen sollte, als für den angege
benen Zweck benötigt wird.

( ., 1 Die Erlaubnis soll versagt werden. wenn die Häufung von 
Sammlungen in demselben Gebiet vornussichtlich zu einer erheb
lichen Belästigung der Öffentlichkeit führen würde. Dem Veran
stalter ist vor der Versagung der Erlaubnis Gelegenheit zu geben, 
seinen Antrag in der\Veise zu ändern, dass er einen anderen Zeit
raum für die Durchführung der Sammlung ergibt. 

(4) 1\ls Sammlungserlrag im Sinne dieses Gesetzes gelten auch die
aus ihm beschafften oder hergestellten Gegenstände sowie die aus
ihm gezogenen Nutzungen.

§3
Form und Inhalt der Erlaubnis 

( l .1 Die Erlauhnis ist schriftlich zu erteilen. Sie muss den S:unrn
lungszeitraum, das Gebiet, in dem gesammelt werden darf, die Art
der Sammlung (§ 1 Abs 1 und 2) sowie einen bestimmten
Sammlungszweck angeben.

( 2 l Die Erlaubnis kann unter Auflagen erteilt werden, die sich auf 
die Art und Weise der Sammlung und ihre Überwachung. au!" die 
Verwendung des Sammlungsertrages (§ 2 Abs 2), die Höhe der 
Kosten, den Schutz minderjähriger Sammler und auf die Prüfung 
der Abrechnung beziehen. Besteht die Gefahr, dass der Samm
lungsträger aufgrund seines Names oder äußerer Merkmale seines 
Auftretens mit anderen möglichen Sammlungsträgern in der Öf
fentlichkeit verwechselt werden kann, soll dem durch der Klarstel
lung dienendeAuflagen vorgebeugt werden. 

§4

Pflichten des Veranstalters 
Der Veranstalter einer erlaubnisbedürftigen Sammlung hat der zu
ständigen Behörde oder der von ihr bestimmten Stelle innerhalb 
einer von der zuständigen Behörde festgesetzten Frist. 

1. eine Abrechnung über das Ergebnis der Sammlung, die
entstandenen �ammlungskosten und die Verwendung des
Ertrages vorzulegen.
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2. aufVerlangen die Auskünfte zu geben und die Unterlagen
vorzulegen, die zur Überwachung der ordnungsgemäßen
Durchführung der Sammlung und zur Prüfung der zweck
entsprechenden, einwandfreien Verwendung des Samm
lungsertrages nach pflichtgemäßem Ermessen für erfor
derlich hält.

§5
Mitwirkung von Minderjährigen 

( 1) Minderjährige unter 14 Jahren dürfen zum Sammeln nicht her
angezogen_ werden.

(2) Minderjährige vom 14. bis zum 18. Lebensjahr dürfen nur bei
Straßensammlungen und in der Zeit vom 1. April bis zum 30.
September nur bis 20.00 Uhr und in der Zeit vom 1. Oktober bis
31. März nur bis 18 .00 Uhr eingesetzt werden.

(3) Absatz 1 und 2 gelten auch für Sammlungen im Sinne von § 1
Abs. 3 und § 11. Ftir Minderjährige vom vollendeten 12. Leben
jahr an kann die zuständige Behörde in besonders begründeten
Einzelfällen Ausnahmen zulassen, wenn eine Gefährdung der
Minderjährigen nicht zu befürchten ist.

§6

Überwachung nicht erlaubnisbedürftiger Sammlungen 
( 1) Wer Sammlungen von Geld- oder Sachspenden oder von geld
werten Leistungen durch öffentliche Aufrufe, Spendenbriefe, Auf
stellen von Sammelbehältern oder in der Form der persönlichen
Mitgliederwerbung veranstaltet oder veranstalten will, ist entspre-:
chend § 4 Nr. 2 zur Auskunftserteilung und zur Vorlage von Unter
lagen verpflichtet.

(2) Die zuständige Behörde kann von dem Veranstalter in sinnge
mäßer Anwendung des § 2 Abs. 2 Angaben ver langen und ihm in
sinngemäßer Anwendung des§ 3Abs. 2Auflagen erteilen und die
Durchführung oder Fortsetzung der Sammlung von der fristge
rechten Mitteilung der Angaben und Erfüllung der Auflagen ab
hängig machen.

(3) Die zuständige Behörde kann die Sammlung oder ihre Fortset
zung verbieten, wenn die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 für die

· Erteilung der Erlaubnis für eine erlaubnisbedürftige Sammlung
nicht vorliegen oder die Voraussetzung des § 2 Abs. 3 für die
Versagung einer Erlaubnis gegeben ist.

( 4) Die zuständige Behörde kann den Veranstalter verpflichten,
zukünftige Sammlungen der Behörde spätestens einen Monat vor
dem Beginn der Sammlung unter Angabe von Art, Zeit, Gebiet
und Zweck der Sammlung anzuzeigen, wenn er einer ihm nach
Absatz 2 erteilten Auflage innerhalb einer ihm gesetzten Frist nicht
nachgekommen ist oder wenn eine Sammlung nach Absatz 3 ver
boten worden ist. Die VerptlichTung soll für einen bestimmten
Zeitraum ausgesprochen werdcn.

(5) Die Vorschriften der§§ 7 und 8 sind entsprechend anzuwen
den.

'n 

;\.nderung des Sammlungszwccks 
( 1) Der Sammlungsertrag darf nur mit Erlaubnis der zuständigen
Behörde ganz oder teilweise für einen anderen als den zunächst
angegebenen Sammlungszweck verwendet werden.

(2) Die zuständige Behörde kann bestimmen, für welchen anderen
Zweck der Sammlungsertrag zu verwenden ist, wenn sich nach
träglich herausstellt, dass der vorgesehene Sammlungszweck nicht
zu verwirklichen ist und der Veranstalter nicht bereit oder nicht in
der Lage ist, einen anderen Sammlungszweck anzugeben.

(3) Wird nach Absatz l oder 2 ein anderer Zweck bestimmt oder
nach§ 2Abs 2 angegeben, soll der mutmaßliche Wille der Spender
berücksichtigt werden.

§8
Treuhänder 

(1) Die zuständige Behörde kann einen Treuhänder für die Ver
waltung des Sammlungsertrages bestellen, wenn

1. die Sammlung ohne die erforderliche Erlaubnis veranstal
tet wird,

2. die Erlaub�is nach Beginn der Sammlung zurückgenom
men oder widerrufen wird.

3. die Sammlung verboten worden ist oder
4. sich bei der Durchführung oder Abwicklung der Samm

lung Mißstände zeigen, die eine zweckentsprechende Ver
wendung des Saritmlungsertrages gefährden und sich
nicht auf andere Weise beseitigen lassen.

(2) Der Treuhänder übt das Verwaltungs- und Verfügungsrecht
über den Sammlungsertrag zum Zwecke seiner bestimmungsge
mäßen Verwendung aus. Er führt die Geschäfte unter Aufsicht der
zuständigen Behörde und hat die Pflichten des Veranstalters zu
erfüllen. Er_ ist berechtigt, den Sammlungsertrag sowie die
Sammlungsunterlagen in Besitz zu nehmen. Er kann zu diesem
Zweck die Geschäftsräume zu den Zeiten. zu denen diese Räume
regelmäßig für die geschäftliche und betriebliche Nutzung zur Ver
fügung stehen, betreten. Zum Betreten der Geschäftsräume außer
halb dieser Zeiten und zum Betreten der Wohnung des Veranstal
ters ist der Treuhänder berechtigt, wenn dies zur Verhütung einer
dringenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
erforderlich ist. Der Veranstalter verliert die Befugnis, über den
Sammlungsertrag zu verfügen.

§9
Zuständige Behörden 

(1) Die Aufgaben nach diesem Gesetz werden, soweit sie nicht
vom Innenministerium wahrgenommen werden, den Ämtern und
den amtsfreien Gemeinden sowie den Landkreisen und den kreis-
freien Städten übertragen.

(2) Zuständige Behörden sind
1. das Innenministerium als Landesordnungsbehörde für die

Sammlungen. die sich über einen Landkreis oder eine
kreisfreie Stadt hinaus erstrecken.

'1 die Landriitc und die OberbürgerrnC?istcr (Bürgermeister) 
der kreisfreien St:idte als Kreisordnungsbehörden flir die 
Sammlungen, die auf ihren Bezirk beschränkt sind und 
die sich über den Bezirk einer örtlichen Ordnungsbehörde 
hinaus erstrecken. 

3. im übrigen die örtlichen Ordnungsbehörden.

§ 10
Ordnungswidrigkeiten und Einziehung 

( 1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätLlich oder fahrlässig
1. eine nach§ 1 Abs. 1 und 2 erlaubnisbedürftige Samm

lung ohne Erlaubnis oder anders als nach§ 3 Abs l er-



Heft 9/10/1999 Amtsblatt 153 - - ------------ --

laubt \ eranstaltet oder eine nicht erlau bnisbedürftige 
Sammlung trotz, Verbote:, nach§ 6 Abs. 3 \ ernmtaltet 
oder fortgesetzt, 

2. der zuständigen Behörde gegenüber unrichtige oder un
vollständige Angaben macht. um sich die Sammlungs
erlaubnis nach den§§ 1 bis 3 zu erschleichen.

3. einer \Ol lziehbaren Autbge nach§ 3 Abs. 2 oder§ 6Abs.

2 W\\ iJcrhandelt.
4. der Vorlage- oder Auskunftspflicht nach§ c1- oder§ 6Abs.

1 innerhalb einer ihm gesetzlichen Frist nicht nachkommt,

5. einen Minderjährigen entgegen § 5 Abs. 1. 2 und 3 Satz 1
zu einer Sammlung heranzieht,

6. einer\ ollziehb:1ren Vcrptl ichlungsanordnung nach § 6Abs.
4 zur . .\nzcige eines Samrnlungsvorhabem n1widerhan

delt. 
7. den Sammlungsertrag oder einen Teil davon für einen

anderen als den nach § 3 Abs. 1 oder§ 7 Abs. 1 erlaubten
oder den von der zuständigen Behörde nach � 7 Abs. 2

bestimmten Zweck verwendet,

8. dem nach § 8 Abs. 1 beste lltcn Treuhänder emgegcn § 8
Abs. :2 die Sammlungsunterlagen, den Sarnrnlungsertrag
oder einen Teil davon \Orenthält, entzieht oder sonst dar

über \ erfügt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000

DM geahmkt \\ erden.

(3) Der Sarnmlungsertrag einer nicht erlaubten oder nach§ 6Abs.
3 verbotenen Sammlung kann nach§§ 22 bis 29 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten eingezogen werden. § 23 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden. Der eingezogene Samm
lungsertrag ist einem gemeinnlitzigen Zweck zuzuführen. dem
mutmaßlichen Willen der Spender I Sl nach Möglich kci t Rechnung

zu tragen.

( 4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36Abs. 1 '.\ r. 1 des Geset
zes über Ordnungswidrigkeiten ist die nach§ 9 zuständige Behör
de.

§ 11
Sammlungen der Kirchen, Religionsgesellschaften und 

Weltanschauungsgemeinschaften 
( 1) Dieses Gesetz findet mit Ausnahme des§ 5 und des§ l 0 Abs.

1 Nr. S Abs. 2 und 4 keine Anwendung auf Sammlungen, die von

Kirchen, Religionsgesellschaften und Weltansclnuungsgemein
schaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind,

1. auf ihnen gehörenden oder von ihnen genutzten Grund
stücken,

2. in Kirchep oder sonstigen, dem Gottesdienst oder der
Pflege der Weltanschauung dienenden Räumen,

3. in örtlichem Zusammenhang mit kirchlichen, anderen re
ligiösen oder der Pflege der Weltanschauung dienenden
Veranstaltungen oder

4. in Form von Haussammlungen bei ihren Angehörigen

durchgeführt werden; 

(2) Das Gesetz ist mit Ausnahme des § 5 und des § 10 Abs. 1 Nr.
5, Abs. 2 und 4 ferner nicht anzuwenden auf Sammlungen, die von
Orden und religiösen Kongregationen nach ihren kirchlich geneh
migten Regeln zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes durchge
führt werden.

------- -- ----------

§ 12
Einschränkung von Grundrechten 

Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 
des Grundgesetzes) wird nach Maßgabe dieses Gesetzes einge
schränkt. 

§ 13
Übergangs- und Schlußbestimmungen 

( 1) Bereits erteilte Genehmigungen gelten als Erlaubnis fort.

(2) Dieses Gesetz tritt am Tages nach der Verkündung in Kraft.

(31 Cileichzeitig tritt die Verordnung liber das öffentliche 
Sc1mmlungs- und L()tteriewesen der DDR - Sammlungs und 

Lotterieverordnung - \ om 18. Februar 1965 (GBL DDR II S. 238 
ff.) zuletzt geändert durch Verordnung vom 23.August 1990 (GB!. 

DDR I S. 1261) außer Kraft, soweit die darin enthaltenen Rege
lungen ausschließlich das Sammlungswesen betreffen. 

Das Vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet 

Der �1inisterpräsident 
Dr. Bernd! Seite 

Der Innenminister 
Rudi Ccil 

Schwerin, den 17. Juni 1996 

Nr. 6) Sammlungsgesetz des Landes Brandenburg vom 

9. Juni 1994

Pilmmersche Evangcli,che Kirche C,rcit\wald, den 12_7 1 ')99 
BI 2 496-4-14/99 

Nachstehend veröffentlichen wir das Sammlungsgesetz des Lan
des Brandenburg vom 8. Jum 1994. 

gcz. i.Y. Krasemann 
I-!arclcr 

Konsistorialpräsident 

Sammlungsgesetz des Landes Brandenburg 
(Sammlungsgesctz - SGBhg) 

Vom 3. Juni 19')4 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1
Erlaubnisbedürftige Sammlungen 

(1) Wer eine Sammlung von Geld- oder Sachspenden oder geld
werten Leistungen durch unmittelbares Einwirken von Person zu
Person

1. auf Straßen, Wegen oder Plätzen, in Gast- oder Schank
wirtschaften oder in anderen jedermann zugänglichen Räu-
men (Straßensammlung),

2. von Haus zu Haus, insbesondere durch Vorlage von Sam
mellisten (Haussammlung),

veranstalten will, bedarf der Erlaubnis. 

(2) Als erlaubnisbedürftige Sammlung gilt auch der Vertrieb von
Waren oder das Anbieten von Dienstleistungen gegen Entgelt in
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den formen des Absatzes 1, wenn Jabci durch einen ausdrückli
chen Hinweis auf die Verwendung des Erlöses, auf die Gemein
nützigkeit des Veranstalters mkr in sonstiger Wci,e beim Empfän
ger der Eindruck erweckt werden kann, dass er durch die Leistung 
des Entgelts gemeinnützige oder mildtätige Zwecke fördere; dies 
gilt nicht für den Vertrieb von Blindenwaren und Zusatzwaren 
nach dem Blindenwarenvertriebsgesctz vom 9. April l 965 (BGBI. 
I S. 311), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 1974 (BGB!. 
I S. 469). 

(3) Keiner Erlaubnis bedürfen
1. Haussammlungen, die eine Verei rngung unter ihren An

gehörigen oder ein sonstiger Veranstalter innerhalb eines
mit ihm durch persönliche Beziehungen verbundenen Per
sonenkreis durchführen;

2. Sammlungen, die im räumlichen und zeitlichen Zusam
menhang mit einer Versammlung oder einer sonstigen Ver
anstaltung in geschlossenen Räumen oder auf abgegrenz
ten Grundflächen unter den Teilnehmern der Veranstal
tung durchgeführt werden.

§ 12
Voraussetzungen für die Sammlungserlaubnis 

( 1) Die Erlaubnis ist zu etteilen, wenn
l. keine Gefahr besteht, dass Jurch die Sammlung oder durch

die Verwendung des Sammlungsertrages die öffentliche
Sicherheit oder Ordnung gestört wird;

2. gewährleistet ist, dass die Sammlung ordnungsgemäß
durchgeführt und der Sammlungsertrag zweckentspre
chend verwendet wird;

3. im falle des� 1 Abs. 2 gcv. ährleistet ist, dass mindestens
ein Viertel des Verkaufspreises für gemeinnützige oder
mildtätige Zwecke verbleibt:

4. gewährleistet ist, dass die Kosten der Sammlung nicht in
einem offensichtlichen Missverhältnis zu dem Reinertrag
der Sammlung stehen werden.

(2) Die Erlaubnis kann davon abhängig gemacht werden, dass Jcr
Antr�gsteller

l. einen anderen Zweck ersatzweise angibt. wenn der ange
gebene Sammlungszweck nur mit einem bestimmten
Mindesterfolg verv.irklicht werden kann und zweifelhaft
ist, ob der benötigte Sammlungsertrag erreicht wird, (Er
satzzweck):

2, einen\, eiteren Zweckhilfsweise für den Fall angibt, dass 
die Sammlung mehr einbringen sollte, als für den angege
benen Zweck benötigt wird (Hilfszweck). 

(3) Die Erlaubnis soll versagt werden, wenn die gleichzeitige Durch
führung oder Häufungen mehrerer Sammlungen in demselben
Gebiet voraussichtlich zu einer erheblichen Belästigung der Allge
meinheit führen würden,

§3
Form und Inhalt der Erlaubnis 

(1) Die Erlaubnis ist schriftlich für eine bestimmte Zeit und für
einen bestimmten Sammlungszweck zu erteilen. In der Erlaubnis
ist das Gebiet, in dem gesammelt werden darf und die Art der
Sammlung(§ 1 Abs. 1 und 2) anzugeben.

(2) Die Erlaubnis kann unter Auflagen erteilt werden, die sich auf
die Art und Weise der Sammlung und ihre Überwachung, auf die

Verwendung des Sammlungscrtragcs 1 § 2 Abs. 2), die Hcihe der 
Sammlungskosten, den Schutz jugendlicher Sammler und auf die 
Prüfung der .-\brcc hnung beziehen. 

§4
Änderung des Sammlungszwecks 

bei Rücknahme oder Widerruf der Erlaubnis 
Wird die Erlaubnis nach Beginn der Sammlung nach § 48 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes zurückgenommen oder nach§ 49 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes widerrufen, so ist der Samm
lungsertrag von der Erlaubnisbehörde einem gemeinnützigen oder 
mildUitigen Zweck zuzuführen. der dem mutmaßlichen Willen der 
Spender Rechnung trägt. 

§ 5
Pflichten des Veranstalters 

Der Veranstalter hat der Erlaubnisbehörde oder der von ihr be
stimmten Stelle 

l. eine Abrechnung über das Ergebnis der Sammlung, die
entstandenen Sammlungskosten und die Verwendung des
Ertrages vorzulegen;

2. auf Anforderung die zur Überwachung und Prüfung der
Sammlung erforderlichen Auskünfte zu geben sowie die
zur Prüfung der Abrechnung einschließlich der Verwen
dung des Sammlungscrtrage, erforderlichen Unterlagen
vorzulegen.

§6
Sammlungsertrag und Änderung des Sammlungszweckes 

(l) Der Sarnmlungsertrag darf nur mit Einwilligung der Erlaubnis
behörde ganz oder teilweise für einen anderen als den zunächst
angegebenen Sammlungszweck verwendet\\ erden.

\2) Stellt sich nachträglich heraus. da,, der vorge,ehenc 
Sammlungszweck nicht zu vernirklichen und der Veranstalter nicht 
bereit oder nicht in der L1ge ist, einen Jnderen SammlungsLwcck 
vorzuschlagen, so ist der Sammlungsertrag einem von der Erlaub
nisbchörde bestimmten Zweck Luzuführen. Der mutmaßliche Wil
le der Spender ist zu berücksichtigen. 

(3) Als Sammlungsertrag gelten auch die aus ihm beschafften oder
hergestellten Gegenstände sowie die aus ihm gezogenen 0utznn
gen.

p 
Treuhänder 

/ l) Die Erlaubnisbehiirdc kann einen Treuhänder fiir die \'crwal
tung des Sammlungsertrages bestellen. wenn 

l. die Sammlung ohne die erforderliche Erlaubnis veranstal
tet wird oder

2. die Erlaubnis nach Beginn der Sammlung zurückgenom
men oder widerrufen wird und

3. sich bei der Durchführung der Sammlung Missstände
zeigen, die eine entsprechende Verwendung des Samm
lungsertrages gefährden und sich nicht auf andere Weise
beseitigen lassen.

(2) Der Treuhänder übt das Verwaltungs- und Verfügungsrecht
über den Samnilungsertrag zum Zwecke seiner bestimmungsge
mäßen Verwendung aus. Er führt die Geschäfte unter Aufsicht der
Erlaubnisbehörde und hat die Pflichten des Veranstalters zu erfül
len. Er ist berechtigt, den Sammlungsertrag sowie die Sammlungs
unterlagen in Besitz zu nehmen und zu diesem Zweck auf Grund
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richterlicher Anordnung die Geschäftsräume sowie die Wohnung 
des Veranstalter zu betreten. Der Veranstalter verliert die Befugnis, 
über den Sammlungsertrag zu verfügen. 

§8

Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen 

( 1) Kinder unter vierzehn Jahren dürfen zum samrnc In nicht her
angezogen werden.

(2) Jugendliche vom vierzehnten bis zum achtzehnten Lebensjahr
dürfen nur bei Straßensammlungen und nur bis zum Eintritt der
Dunkelheit eingesetzt werden; die Erlaubnisbehörde kann in be
gründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen, wenn mindestens
zwei Jugendliche gemeinsam zum Sammeln eingesetzt werden und
ein Gefährdung der Jugendlichen nicht zu befürchten ist.

(3) ;\bsätzc I und 2 gelten entsprechend für crlaubnisfreie Haus
und Straßensammlungen.

§ 9
Erlaubnisfreie Sammlungen 

(1) Wer Sammlungen von Geld- oder Sachspenden oder von Spen
den gcldwerter Leistungen durch Spendenbriefe, öffentliche Auf
rufe, Aufstellen von Sarnrnelbehclltern oder in der Fonn der per
sönlichen Mitgliederwerbung veranstaltet oder veranstalten will,
hat der zuständigen Behörde auf Verlangen die Auskünfte zu ge
ben und die Lnterlagen vorzulegen, die diese zur Cbcrwachung
der ordnungsgemäßen Durchführung und zur Prüfung der Ab
wicklung der Sammlung und zweckentsprechenden Verwendung
des Sammlungsertrages nach pflichtgem:ißem Ermessen für not
wendig hält. Die zuständige Behörde kann dem Veranstalter unter
entsprechender Anwendung des § 2 Abs. 2 und des § 3 Abs. 2
Auflagen erteilen und die Durchführung oder Fortsetzung der
Sammlung von der fristgerechten Erfüllung dieser Auflagen ab
hängig machen.

(2) Die zuständige Behörde kann die Durchführung der Samrn
lung oder ihre Fortsetzung verbieten,

1. wenn die Gefahr besteht, dass durch die Sammlung oder
durch die Vern endung des Sammlungsertrages die öf
fentliche Sicherheit oder Ordnung gestört wird oder

2. wenn keine Gewähr für die ordnungsgemäße Durchfüh
rung undAbwicklung der Sammlung oder die zweckent
sprechende Verwendung des Sammlungsertrages gege
ben ist oder

3. wenn zu besorgen ist, dass die Sammlungskosten in ei
nem offensichtlichen Missverhältnis zu dem Reinertrag
der Sammlung stehe werden.

(3) Die zuständige Behörde kann den Veranstalter verpflichten,
zukünftige Sammlungen der Behörde spätestens einen Monat vor
Beginn der Sammlung unter Angabe von Art, Zweck und Zeit der
Sammlung anzuzeigen, wenn er einer ihm nach Absatz 1 erteilten
Auflage innerhalb der ihm gesetzten Frist nicht nachgekommen
oder wenn die Sammlung nach Absatz 2 verboten worden ist.

( 4) Der Sammlungsertrag darf nur mit Genehmigung der zustän
digen Behörde ganz oder teilweise für einen anderen, als den ange
gebenen Sammlungszweck verwendet werden. Ist der vorgesehe
ne Sammlungszweck nicht zu verwirklichen, und ist der Veran
stalter nicht bereit oder nicht in der Lage einen anderen Sammlungs
zweck vorzuschlagen, oder ist die Sammlung verboten worden, so 
ist der Sammlungsertrag einem von der zuständigen Behörde be-

sti rnmten gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck zuzuführen. der 
dem mutmaßlichen Willen der Spender Rechnung trägt. 

(51 § 7 gilt entsprechend. 

§ 10
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. der Erlaubnisbchörde oder der Cberwachungsbehördc

gegenüber unrichtige oder unvollständige Angaben macht;
2. entgegen§ 1 Abs. 1 oder 2 eine Sammlung ohne Erlaub

nis veranstaltet:
3. entgegen§ 9 Abs. 3 eine Sammlung nicht vc,r Beginn der

Sammlung ordnungsgemäß anzeigt;
4. entgegen § 9 Abs. 2 eine Sammlung trotz vollzieh baren

Verbots durchführt oder fortsetzt:
5. den Sammlungsertrag einem anderen als dem vorgese

henen oder dem von der zuständigen Behörde bestimm
ten Zweck zu fLihrt;

6. der Vorlage- oder Auskunftspflicht nach§ 5 oder§ 9 Abs.
1 Satz 1 nicht innerhalb der ihm gesetzten Frist nach-·
kommt;

7. dem nach§ 7 oder§ 9 Abs. 5 bestellten Treuhänder den
Sammlungsertrag oder einen Teil davon vorenthält, ent
zieht oder darüber verfügt;

8. ein Kind oder einen Jugendlichen entgegen§ 8 ohne erfor
derliche Ausnahmegenehmigung zu einer Sammlung her
anzieht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehn
tausend Deutsche Mark geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des§ 36Abs. 1 Nr. 1 des Geset
zes über Ordnungswidrigkeiten ist die jeweils für die Erlaubniser
teilung zuständige Behörde nach§ 12.

§ 11
Einziehung 

Der Sammlungsertrag einer nicht erlaubten oder nach § 9 Abs. 2 
verbotenen Sammlung und die damit beschafften Gegenstände 
können eingezogen werden. Der eingezogene Sarnmlungsertrag 
und die eingezogenen Gegenstände sind einem gemeinnützigen 
oder mildtätigen Zweck zuzuführen, der dem mutmaßlichen Wil
len der Spender Rechnung trägt. 

§ 12

Zuständige Behörden 

(1) Erlaubnisbehörde ist
1. das Ministerium des Innern für Sammlungen, die sich

über das Gebiet eines Landkreises oder einer kreisfreien
Stadt hinaus erstrecken;

2. die Kreisordnungsbehörde für Sammlungen, die sich über
das Gebiet einer örtlichen Ordnungsbehörde hinaus er
strecken, soweit nicht Nr. 1 gilt;

3. die örtlichen Ordnungsbehörden für Sammlungen, die
auf ihr Gebiet beschränkt sind.

(2) Die Zuständigkeitsregelung nch Abs. 1 findet entsprechend
Anwendung auf erlaubnisfreie Sammlungen nach § 9.
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§ 13
Sammlungen der Kirche, Religions- und 

\Veltanschauungsgemeinschaften 
( 1) Das Gesetz ist nicht anzuwenden auf Sammlungen, die \ on
Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, die Kör
perschaften des öffentlichen Rechts sind, und ihren Gliederungen

1. auf ihnen gehiirenden oder von ihnen grnut1ten Grund
stücken, in Kirchen oder sonstigen, dem Gottesdienst oder 
der Pflege der Weltanschauung dienenden Räumen,

' in örtlichem Zusammenhang mit kirchlichen. anderen re
ligiösen oder der Pflege der Weltanschauung dienenden 
Veranstaltungen, 

3. in Porm von Haussammlungen bei ihren Angehörigen
durchgeführt werden.

(2) Das Gesetz ist ferner nicht anwwenden auf Sammlungen, die
von Orden und religiösen Kongrcg,1tionen nach ihren kirchen
rechtlichen Regelungen zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts
durchgeführt werden.

§ 14
Einschränkung von Grundrechten 

Durch dieses Gesetz werden das Recht auf l'nverletzlichkeit der 
Wohnung (Art. 13 des Grundgesetzes) und das Recht auf Eigen
tum (Art. 14 des Grundgesetzes) eingeschränkt. 

§ 15
VerwaltungsYorschriften 

Der Minister des Innern erläßt die zur Durchführung dieses Ge
setzes erforderlichen Verwaltungsnirschriften 

§ 16
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Sarmnlungs- und Lotterieverordnung ,0111
18. Februar 1965 (GB!. II Nr. 32 S. 238), geändert durch Verord
nung vom 23. August 1990 (GB!. I Nr. 56 S. 1261), außer Kraft.
soweit sie das Sammlungswcscn betrifft

Der Präsident des 
Landtages Brandenburg 
Dr. 1-Ierbert Knotilich 

Potsdam, den 3. Juni 1994 

Nr. 7J Gesetz zur Umsetzung von Richtlimen der Europäischen 
Gemeinschaften über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates verbrachten Kulturgütern und 
zur Änderung des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes 
gegenAbwanderung (Kulturgutsicherunggesetz - KultgutSiG) vom 
15. Oktober 1998

Pominersche Evangelische Kirche Greifswald, den 28.7.1999 
Das Konsistorium 
D 111/2 503 - 15/99 

Vor dem Hintergrund entsprechender Richtlinien der Europäischen 
Gemeinschaft über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Ho
heitsgebiet eines Mitgliedstaates verbrachten Kulturgütern gegen 
Abwanderung ist das Kulturgutsicherungsgesetz vorh 15. Okto
ber 1998 (BGB!. 1998 I, S. 3162) verabschiedet worden. 

Nach dem \Crabschiedcten Wortlaut des Gesetzes findet dieses 
keineAnwendung auf kirchliche Kulturgüter; die Kirchen können 
aber die Aufnahme ihres Eigentums in die Liste des schützens
werten nationalen Kulturgutes beantragen(\ gl.Art. 2 des Kulturgut
sicherungsge setzes ). 

ge1. I Iarder 
Konsistorial präsident 

Gesetz 
zur Umsetzung von Richtlinien der 

Europliischen Gemeinschaften über die Rückgabe yon 
unrechtnüifüg und aus dem Hoheitsgebiet eirn.'s Mitglied
staates verbrachten Kulturgütern und zur Änderung des 

Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwan
derung ( Kulturgutsicherungsgesetz - KultgutSiGY) 

Vom 15. Oktober 1998 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende 
Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Gesetz 

zur Umsetzung der Richtlinien 93/7/EWG des Rates über 
die Rückgabe von unrechtmäfüg aus dem Hoheitsgebiet 

eines Mitgliedstaates verbrachten Kulturgütern 
(Kulturgüterrückgabegesetz - KultGüRückG) 

Abschnitt I 
Geltendmachung des 

öffentlich-rechtlichen Rückgabeanspruchs für deutsches 
national wertyolles Kulturgut 

s 1 

Geschützte Gegenstände 
Kulturgut irn Sinne dieses Abschnitts sind alle Gegenstände. die 
nach dem Gesetz zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Ab

wanderung durch Eintragung in das „Verzeichnis national wert
vollen Kulturgutes" oder in das „Verzeichnis national wertvoller 
Archive" geschützt sind oder für die Eintragungsverfahren einge
leitet und die Einleitung des Verfahrens öffentlich bekanntgemacht 
worden ist. 

§2

Rückgabeanspruch 
Die Länder machen den Rückgabeanspruch auf Kulturgut, das 
unrechtmäßig in das Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedsstaats 
der Europäischen Union verbracht wurde, im Benehmen mit der 

*) Dieses Gesetz dient 
- der Umsetwng der Richtline 9317/EWG des Rates vom / 5. März/ 993 iiber 

die Rückgabe vo11 u11rechtmäßig a11s dem Hoheitsgebiet eines Mitglied
staats 1·erbrachtell Kulrnrgiitem (Abi. EG Ni: L 74 S. 74) und 
der Richtlinie 96/100/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom /7. Febriw1· 1997 wr Änderung des Anhangs der Richtlinie 9317/ 
EWG des Rates vom 15. März 1993 iiber die Rückgabe vo11 unrechtmäßig 
aus dem Hoheitsgebiet ei11es Mitgliedstaates verbrachten Kulturgütern 
(ABI. EG N,: L 60 S. 59), 

· der Allpassu11g des Geset:es zum Schwz deutschen Kulturgutes gegen 
Abwanderung an die E1fordemis.re der Umsemmg der obengenannten 
Richtlinien und 

: der Sicherung des Leihverkelirs mit ausländischen Kulturgiitern. 
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Zentralstelle des Bundes imje\,eiligen Mitglied\laat der Europäi
schen Union im Rahmen der don geltenden Vorschriften außerge
richtlich und gerichtlich geltend. 

§3
Zentralstelle 

Zentralstelle des Bundes im Sinne dieses Gesetzes ist das Bundes
ministerium des Innern. Die Linder benennen ihre Zentralstellen. 

§4
Eigentum 

(1) Das Eigentum an Kulturgut, das nach den Bestimmungen die
ses Gesetzes auf Verlangen in das Bundesgebiet zurückgegeben
wird, richtet sich nach den deutschen Sachvorsclmftcn.

(2) Bürgerlich-rechtliche Ansprüche und Rechte auf das Kulturgut
werden durch Rückgabeansprüche im Sinne des§ 5 dieses Geset
zes nicht berühn.

Abschnitt II 
Rückgabeansprüche anderer Mitgliedstaaten 

§ 5
Voraussetzungen der Rückgabepflicht · 

( 1) Ein unrcchtmlißig nach dem 31. Dezember ! (J<J2 aus dem Ho
heitsgebiet eines anderen Mitgliedsstaates der Eurupäischen Uni
on in das Bundesgebiet verbrachter Gegenstand ist diesem
Mitgliedstaat auf sein Ersuchen zurückzugeben, wenn dieser Ge
genstand

1. vor derVerbringung von dem ersuchenden Mitgliedstaat
durch Rechtsvorschrift oderVerwaltl

l
ngsakt als nationa

les Kulturgut von kün.stlerischem, geschichtlichem oder
archäologischem \Vert im Sinne des Artikels 36 des Ver
trags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft öf
fentlich eingestuft wurde oder seine Einstufung als natio
nales Kulturgut eingeleitet und c!ie Einleitung des Verfah
rens öffentlich bekanntgemacht wurde und

2. entweder
a) unter eine der im Anhang der Richtlinie 9 3/7 /EWG des

Rates vom 15. März 1993 über die Rückgabe von un
rechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines Mitglieds-

staates verbrachten Kulturgütern genannten 
Kategorien fällt oder 

b) als Teil einer öffcntl ichen Sammlung in <?in Bestands
\Cucichnis eines l\luscums, eines Archivs. einer kirch
lichen Einrichtung oder in das Bestandsverzeichnis der
erhaltungswürdigen Bestände einer Bibliothek einge
tragen ist und die Sammlung selbst oder die Einrich
tung, zu der sie gehört, nach der für sie gültigen Rechts
ordnung einer öffentlichen Einrichtung gleichsteht.

(2) Vom Besitzer oder Dritten auf Grund rechtsgeschäftlicher Ver
fügung oder v�rfügung im Wege der Zwangsvollstreckung oder
Arrestvolfziehung erworbene Rechte stehen der Rückgabepflicht
nicht entgegen.

(3) Kulturgut ist unrechtmäßig aus einem anderen Mitgliedstaat
verbracht worden, wenn bei seiner Ausfuhr gegen die dort gülti
gen Rechtsvorschriften für den Schutz nationaler Kulturgüter oder
gegen Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaften über
die Ausfuhr von Kulturgütern verstoßen worden ist.

( 41 Als unrechtmlillig verbracht gilt aul"11 Jede nicht erfolgte Rück
kehr nach Ablauf der Frist für eine vorübergehende rechtnür:lige 
Verbringung und jeder Verstoß gegen eine andere Bedingung für 
diese vorübergehende Verbringung. 

(5) Die Kosten der Rückgabe und de1 zur Sicherung und Erhal
tung des betroffenen Kulturgutes erforderlichen Mal.lnahmcn trägt
der ersuchende Mitgliedstaat.

§6

Rückgabegläubiger, Rückgabeschuldner 
( 1) Der Rückgabeanspruch steht dem Mitgliedstaat zu, aus dessen
Hoheitsgebiet da.½ Kulturgut unrechtmäßig in das Buncksgcbiet
v<?rbracht worden i -;t.

(2) Rückgabeschuldner ist, wer für sich selbst oder für einen ande
ren die tatsächliche Sachherrschaft über das Kulturgut ausübt.

§7
Durchführung und Sicherung der Rückgabe 

( 1 J Die zur Ermittlung de� rückgabepllichtigen Kulturgutes. sei
ner Sicherung und seiner Rückgabe erforderlichen Maßnahmen 
fallen in die Zuständigkeit der Länder. 

(2) Erhalten die für die Rückgabe des Kulturgutes zuständigen
Behörden Kenntnis von Kulturgut, bei dem der dringende Ver
dacht besteht, dass es unrechtmäl.lig aus einem anderen Mitglied
staat in das Bundesgebiet verbracht worden und an diesen zurück
zugeben ist, so ordnen sie seine Anhaltung an oder veranlassen
deren Anordnung durch die dafür zuständige Behörde. Die An
haltung ist unverzüglich der Zentralstelle des Bundes zu melden.

1 3) Das angehaltene Kulturgut darf rncht ausgeführt um! nur mit 
schriftlicher Zustimmung der zuständigen Zentralstelle des Lan
des an andere Personen oder Einrichtungen weitergegeben wer
den. 

(4) Die Anhaltung ist aufzuheben, wenn keiner der von der Zen
tralstelle des Bundes zu unterrichtcmkn l\litgliedstaaten fristgc
rnäß um die Rückgabe des angehaltenen Kulturgutes ersucht. Das
Rückgabeersuchen ist innerhalb von zwei Monaten bei der Zen
tralstelle des Bundes zu stellen. Die Frist beginnt mit dem Eingang
der Mitteilung über die Anhaltung bei der zuständigen Behörde
des Mitgliedstaats, aus dessen Hoheitsgebiet das Kulturgut un
rechtmäßig verbracht worden ist. Der Rückgabcanspruch ist glaub
haft zu machen.

(5) Das angehaltene Kulturgut ist nach Maßgabe landesrechtlicher
Vorschriften sicherzustellen, sofern zu befürchten ist, dass seine
Rückgabe an den ersuchenden Mitgliedstaat verhindert werden
soll oder dass es Schaden erleidet.

§8

Eigentum an zurückgegebenem Kulturgut 
Das Eigentum an Kulturgut bestimmt sich nach erfolgter Rückga
be nach den Sachvorschriften des ersuchenden Mitgliedstaats. 

§ 9
Entschädigung 

(1) Der Rückgabeschuldner ist zur Rückgabe nur Zug um Zug
gegen eine angemessene Entschädigung verpflichtet, wenn nicht
der ersuchende Mitgliedstaat nachweist, dass diesem bei Erwerb
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des Kulturgutes die unrechtmäßige Verbringung aus dem Hoheits
gebiet des ersuclienden Mitgliedstaat., bekannt oder infolge grober 
Fahrlässigkeit unbekannt war. Bei der Bemessung der Entschädi
gungshöhe ist die Entziehung der Nutzung des Kulturgutes unter 
gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und des 
Rüc kgabeschuldners zu berücksichtigen. Für entgangenen Gewinn 
und für sonstige Vermögensnachteile, die nicht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem Entzug der Nutzung stehen. ist dem 
Rüc kgabcschu!Jner eine Enbc:hädigung zu zahlen. wenn und in• 
soweit dies zur Abwendung oder zumAusgleieh einer unbilligen 
Härte geboten erscheint. 

(2) Die Entschädigung ist von dem ersuchenden ;-.1itgliedstaat zu 
entrichten.

(3) Sichert der ersuchende Mitgliedstaat schriftlich zu. dass die
Rechte des Rückgabeschuldners an dem Kulturgut durch die Rück
gabe nicht berührt werden, so hat er diesem nur die Kosten zu
erstatten. die ihm daraus entstanden sind, dass er darauf vertraut
hat, das Kulturgut im Bundesgebiet belassen zu dlirfen.

(4) Ist das zurücb.ugehendc Kulturgut dem Rückgabe,c:huldner
geschenkt, vererbt oder vermacht worden, so fallen ihm die
Sorgfaltspflichtvcrlct,ungcn des Schenkers oder Erblassers zur
Last.

§ 10
Verjährung und Erlöschen des Rückgabeanspruchs 

(1) Der Rückgabeanspruch des ersuchenden Mitgliedstaats ver
jährt in einem Jahr von dem Zeitpunkt an. in dem dessen Behörden
von dem Ort der Belegenheit und der Person des Rückgabe
schuldners Kenntnis erlangen. Die Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuches über die Unterbrechung und Hemmung der Verjäh
rung sind entsprechend anzuwenden. Der Rückgabeanspruch er
lischt jedoch spatestcns 30 Jahre nad1 dem Zeitpunkt, in dem das
Kulturgut unrechtmäßig aus dem ersuchenden Mitgliedstaat aus
geführt worden ist.

(2) Bei Kulturgut. das Teil einer öffentlichen Sammlung oder kirch
lichen Einrichtung des ersuchenden Mitgliedstaats im Sinne des §
5 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b ist, erlischt der Rückgabeanspruch
nach 75 Jahren. Dieser Rückgabeanspruch erlischt jedoch nicht,
wenn und soweit er auch nach dem Recht des um die Rückgabe
ersuchenden Mitgliedstaates keiner Verjährung und keinem durch
Zeitablauf bedingten Erlöschen unterliegt.

(3) Erteilt die zuständige Behörde des ersuchenden Mitgliedstaats
für unrechtmäßig ausgeführtes Kulturgut nachträglich eine Aus
fuhrgenehmigung, so kann seine Rückgabe nicht mehr gefordert
werden. Das gleiche gilt, wenn die Ausfuhr auf Grund einer nach
ihr in Kraft getretenen Rechtsänderung Rechtmäßigkeit erlangt.

§ 11

Aufgaben der Zentralstellen der Länder 
Die Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Rückführung rechts
widrig in das Bundesgebiet verbrachten Kulturgutes der anderen 
Mitgliedstaaten stehen, werden von den Zentralstellen der Länder 
wahrgenommen. Diese sind insbesondere zuständig für 

1. die von dem ersuchenden Mitgliedstaat beantragten Nach
forsehungen nach einem bestimmten Kulturgut, das un
rechtmäßig aus seinem Hoheitsgebiet verbracht wurde und 
nach der Identität seines Eigentümers oder Besitzers. Dem 

Antrag sind zur Erleichterung der Nachforschungen alle 
erforderlichen Angaben beizufügen, insbesondere über 
die Veröffentlichung als national wertvolles Kulturgut und 
den tatsächlichen oder vermutlichen Ort der Belegenheit 
de� Kulturgutes; 

2. die Unterrichtung der betroffenen Mitgliedstaaten im Fall
des Auffindens eines Kulturgutes, wenn begründeter An
lass für die Vermutung besteht, dass das Kulturgut un
rechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines anderen Mitglied
staates verbracht wurde:

3. die Erkichterung der Überprüfung durch die zusUindigen
Behörden des ersuchenden Mitgliedstaates, ob der betref
fende Gegenstand ein Kulturgut darstc llt. sofern die Über
prüfung innerhalb von zwei Monaten nach der Unterrich
tung nach Nummer 2 erfolgt. Wird diese Überprüfung
nicht innerhalb der festgelegten Frist durchgeführt. so ent
fallen die Verpflichtungen nach den Nummern 4 und 5;

4. die Durchführung und erforderlichenfalls JieAnordnung
der notwendigen Maßnahmen für die physische Erhal
tung des Kulturgutes in Zusammenarbeit mit dem betrof
fenen Mitgliedstaat;

5. den Erlass der erforderlichen vorläufigen ;-.Jaßnahmen,
um zu verhindern, dass das Kulturgut dem Rückgabe
verfahren entzogen wird;

6. die Wahrnehmung der Rolle eines Vermittlers zwischen
dem Eigentümer oder Besitzer und dem ersuchenden Mit
gliedstaat in der Frage der Rückgabe. Das Landesrecht
kann vorsehen, dass. unabhängig von der Erhebung einer
Klage, der Rückgabeanspruch zunächst im Schiedsver
fahren geklärt wird, sofern zwischen Rückgabegläuhiger
und Rückgabcschuldner hierüber Einvernehmen besteht.

§ 12

Rückgabeklage des ersuchenden Mitgliedstaates 

( 1) Unabhängig von der Möglichkeit, eine gütliche Einigung über
die Rückgabe anzustreben, kann der ersuchende Mitgliedstaat den
Rückgabeschuldner auf dem vcrwaltungsgerichtlichen Rechtsweg
auf Rückgabe verklagen.

(2) Drei Monate nach Eingang des Rückgabeersuchens bei der
zuständigen Zentralstelle kann Klage erhoben werden. Ihr sind
eine Bcschrc ibung des streit befangenen Gegenstandes und die zum
Nachweis der Voraussetzungen erforderlichen Urkunden und Er
klärungen bci1:ufiigcn.

( 3) Die Beweislast flir das Bestehen des Rückgabcanspruchs. den
Entschädigungsanspruch des Rückgabeschuldners und die für die
Höhe der Entschädigung maßgeblichen Umstände bemisst sich
nach deutschem Recht.

(4) Gibt das Gericht der Klage statt, so entscheidet es zugleich
über die dem Beklagten zu gewährende Entschädigung.

(5) § 5 Abs. 5 bleibt unberührt.

(6) Dem Berechtigten steht es frei, unbeschadet des Vorgehens des
Mitgliedstaats seine Rechte gegen den Besitzer im ordentlichen
Rechtsweg durchzusetzen.

§ 13
Strafvorschriften 

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird 
bestraft, wer nationales Kulturgut eines Mitgliedstaats der Euro-
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päischen Union, das öffentlich als nationales Kulturgut eingestuft 
wurde oder dessen Einstufung als nationales Kulturgut eingeleitet 
und die Einleitung des Verfahrens öffentlich bekanntgemacht wur
de, der zuständigen Stelle vorenthält, es beschädigt oder zerstört, 
nachdem die zuständige Stelle den Gegenstand nach § 7 Abs. 2 
dieses Gesetzes angehalten hat. wenn die Tat nicht in anderen 
Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. 

Artikel 2 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Schutz deutschen 
Kulturgutes gegen Abwanderung (Kulturgutschutzgesetz-

änderungsgesetz - KultgSchGÄndG) 
Das Gesetz zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwande
rung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
224-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch
Anlage I Kapitel II Sachgebiet B Abschnitt II Nr. 4 des Einigungs
vertrages vom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel I des
Gesetzes vurn 23. September 1990 (BGB!. 1990 II S. 885, 914)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
b) Nach Absatz I wird folgender Absatz 2 angefügt:

.,(2) Die Einleitung der Eintragung eines Gegenstan
des in das „Verzeichnis national wertvollen Kulturgu
tes" ist öffentlich bekanntzumachen."

2. § 19 wird wie folgt geändert:
a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
b) Nach Absatz I wird folgender Absatz 2 angefügt:

,,(2) Die Kirchen und die als Körperschaften des öf
fentlichen Rechts anerkannten Religionsgemeinschaf
ten können in ihrem Eigentum stehende Kunstwerke
und anderes Kulturgut im Sinne dieses Gesetzes zur
Aufnahme in das „Verzeichnis national wertvollen Kul
turgutes" anmelden. Über die Aufnahme entscheidet
die oberste Landesbehörde n<1ch diesem Gesetz."

3. § 20 wird wie folgt gefasst:
,.§ 20 

( 1) Soll ausländisches Kulturgut vmübergehend zu einer
Ausstellung irri Bundesgebiet ausgeliehen werden, so kann
die zuständige oberste Landesbehörde im Einvernehmen
mit der Zentralstelle des Bundes, dem Verleiher die Rück
gabe zum festgesetzten Zeitpunkt rechtsverbindlich zusa
gen. Bei Ausstellungen. die vom Bund oder einer bundes
unmittelbarenjuristischen Person getragen werden, ent
scheidet die zuständige Behörde über die Erteilung der
Zus<1ge.

(2) Die Zusage ist vor der Einfuhr des Kulturgutes schrift
lich und unter Gebrauch der Worte „Rechtsverbindliche
Rückgabezusage" zu erteilen. Sie kann nicht zurückge
nommen oder widerrufen werden.

(3) Die Zusage bewirkt, dass dem Rückgabeanspruch des
Verleihers keine Rechte entgegengehalten werden kön
nen, die Dritte an dem Kulturgut geltend machen.

(4) Bis zur Rückgabe an den Verleiher sind gerichtliche
Klagen auf Herausgabe, Arrestverfügungen, Pfändungen
und Beschlagnahmen unzulässig."

Artikel 3 
:-,eubekanntmachung 

Das Bundesministerium des Innern kann den Wortlaut des Geset
zes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung in der 
vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an geltenden Fassung im Bun
desgesetzblatt bekanntmachen. 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und wird im 
Bundesgesetzblatt wrkündet. 

Der Bundespräsident 
Roman Herzog 

Der Bundeskanzler 
Dr. Helmut Kohl 

Der Bundesminister des Innern 
Kanther 

Berlin. den 15. Oktober 1998 

Der Bundesminister der Justiz 
Schmidt-Jortzig 

Der Bundesminister für Wirtschaft 
Rexrodt 

C. Personalnachrichten

In den pfarramtlichen Probedienst berufen: 

Pfarrerin z .. A. Nele Poldrack zum 1. September 1999 Entsen
dung in die Pfarrstelle Anklam I (Pfarrstellensplitting). 

Pfarrerin z. A. Ulrike Bohl zum 1. Oktober 1999 Entsendung in 
die Pfarrstelle Zerrenthin (Pfarrstellensplitting). 

gez. Modrow 
Oberkonsistorialrat 

D. Freie Stellen

Ausschreibung Pfarrstelle Vorland/Kirchenkreis Demmin 

Die Pfarrstelle der Kirchengemeinde Vorland ist um Umfang von 
50% zu besetzen. Wir wünschen uns einen Pfarrer oder eine Pfar
rerin, dem oder der es Freude macht, uns in unserer ländlichen 
Gemeindesituation (ca. 400 Gemeindeglieder aus verschiedenen 
Dörfern) zu begleiten. 

In der Seelsorge sowie in der Kinder- und Jugendarbeit sieht der 
Gemeindekirchenrat besondere Schwerpunkte. 

Es steht ein 1997 _neu erbautes Pfarrhaus zur Verfügung.
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Zcnmnn der Kirchengemeinde ist die alte Vorländer Kirche mit 
restaurierter :\1ehmelorgel. Aktivitäten in Gruppen oder Kreisen 
können in einem Gemeindehaus stattfinden. 

Das Dorf Vorland liegt 12 km vor den Toren der Kreisstadt Grim
men (Vorpommern) im landschaftlich reizvollen Trebeltal. Die 
Hanscsfädtc Stralsund (ca. 35 km), Greifswald (ca. 35 km) und 
Rostock (ca. 55 km) sind in erreichbarer Nähe. Alle Schulformen 
sind in Grimmen vorhanden. 

Die Besetzung erfolgt durch Gemeindewahl. Bewerbungen sind 
zu richten an das Konsistorium der Pommerschen Evangelischen 
Kirche, Bahnhofstraße 35/36, 174898 Greifswald. 

Weitere Auskünfte erteilt der Vorsitzende des Gemeindekirchenra
tes, Herr Joachim Heiden, Vorland 58, 18513 Splietsdorf, 
Tel. (03 83 25) 8 03 87. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 13. Oktober 1999. 

geL. :\1odcrov. 
Oberkonsistorialrat 

Pfarrstellenausschreibung KG J-firow 

Die Prarrstcllc irldcr Kirchgemeinde Mirow wird gemäß§ 4Abs. 
2 Pfarrstellenübertragungsgesetz (KABI. 1997 S. 61) zur Wieder
besetzung durch Wahl des Kirchgemeinderates ausgeschrieben. 

Bewerbungen sind auf dem Dienstweg bis zum 1. Oktober 1999 
über das Konsistorium der Pommerschen Evangelischen Kirche, 
Bahnhofstralk 35/36, 17489 Greifswald an den Oberkirchenrat. 
Postfach 11 10 63, 190 l O Schwerin zu richten. 

gez. \.'Jodero\\ 
Oberkonsistori alrat 

Pfarrstellenausschreibung Dargun 

Die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde DJrgun, Kirchenkreis 
Güstrow, wird erneut gemäß 9 4Abs. 3 Pfarrstellenübertragungs
gesetz (KABI. 1997 S. 61) zur Wiederbesetzung durch Beschluss 
des Oberkirchenrates ausgeschrieben. 

Bewerbungen sind bis zum 15. November 1999 auf dem Dienst
weg an den Oberkirchenrat, PF 11 10 63, 19010 Schwerin, zu 
richten. 

Der Oberkirchenrat 

Beste 
Landesbischof 

Schwerin,den 16.3.1999 

Weitere Pfarrstellenausschreibungen der Ev.-Lutherischen 

Landeskirche Mecklenburgs 

Die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Basse wird gemäß § 4 Abs. 
2 Pfarrstellenübertragungsgsetz (KABI. 1997 S. 61) zur Wieder
besetzung durch Wahl des Kirchgemeinderates ausgeschrieben. 

Der Stellenumfang hetr'.igt 100 c;;. 

Bewerbungen sind bis zum 1. Oktober 1999 über das Konsistori
um der Pommerschen Evangelischen Kirche, Bahnhofstraße 35/ 
36. 17489 Cireifswald an den Oberkirchenrat. Postfach 11 1 Cl 63.
190 l O Schwerin, zu richten.

Die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Lambrcchtshagcn wird 
gemäß§ 4Abs. 2 Pfarrstellenübertragungsgesetz (KABI. 1997 S. 
61) zur Wiederbesetzung durch Beschluss des Oberkirchenrates
ausgeschriehen. Der Stellenumfang beträgt 75 %.
Bewerhungen sind bis zum 1. Oktober 1999 über das Konsistori
um der Pommerschen Evangelischen Kirche, Bahnhofstraße 35/
36. 17489 Greifswald an den Oberkirchenrat Postfach 11 1 0 63,
19010 Schwerin, zu richten.

Die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Cammin. Kirchenkreis 
Rostock, wird gemäß� 4 Abs. 2 Pfarrstcllenübertragungsgc,etL 
(KABI. 1997 S. 61) zur Wiederbesetzung durch Wahl des Kirch0 

gemeinderates ausgeschrieben. Der Stellenumfang beträgt 100 %. 
Eine Verbindung der Kirchgemeinde Camrnin mit der Kirchenge
meinde Petschow ist vorgesehen. 
Bewerbungen sind bis zum 1. Oktober 1999 über das Konsistori
um der Pommcrschen Evangelischen Kirche, Bahnhofstraße 35/ 
36, 17489 Greifswald an den Oberkirchenrat, Postfach 11 I O 63, 
19010 Schwerin, zu richten. 

Die Pfarrstelle in den \'Crbunclenen Kirchcremeinden Rödlin und 
� 

. 

\Varbende wird gemäß § 4Abs. 2 Pfarrstellenübertragungsgesetz 
(KABI. 1997 S. 61) zur Wiederbesetzung durch Wahl des Kir
chgemeinderates ausgeschrieben. 
Pfarrsitz ist Rödlin. Der Dienstumfang beträgt 100 %. 
Bewerbungen sind bis zum l. Oktober 1999 über das Konsistori
um der Pommerschen Evangeli,chen Kirche, Bahnhofstraße 35/ 
36, 17489 Greifswald an den Oberkirchenrat, Postfach 11 10 63, 
19010 Schwerin, zu richten. 

Die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Witzin wird gemäß§ 4Abs. 
2 Pfarrstellenübertragungsgesetz (KABI. 1997 S. 61) zur Wieder
besetzung durch Wahl des Kirchgemeinderates ausgeschrieben. 
Der Stellenumfang betrügt 50 cic. Eine Kombination eventuell mit 
Religionsunterricht wäre denkbar. 
Bewerbungen sind bis zum 15. September 1999 über das Konsi
storium der Pmmnerschen Evangelischen Kirche. Bahnhofstraße 
35/36, 17489 Greifswald an den Oberkirchenrat, Postfach 11 10 
63, 19010 Schwerin, zu richten. 

Die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Zarrentin wird zum 1. Ok
tober 1999 vakant und gemäß§ 4Abs. 2 Pfarrstellenilbertragungs
gesetz (KABI. 1997 S. 61) zur Wiederbesetzung durch Beschluss 
des Oberkirchenrates ausgeschrieben. Der Dienstumfang beträgt 
100%. 
Bewerbungen sind bis zum 15. September 1999 über das Konsi
storium der Pommerschen Evangelischen Kirche, Bahnhofstraße 
35/36, 17489 Greifswald an den Oberkirchenrat, Postfach 11 10 
63, 19010 Schwerin, zu richten. 

Die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Wokuhl wird gemäß § 4 
Abs. 2 Pfarrstellenübertragungsgesetz (KABI. 1997 S. 61) zur 
Wiederbesetzung durch Wahl des Kirchgemeinderates ausgeschrie
ben. Der Dienstumfang in der Kirchgemeinde Wohkuhl beträgt 
50%. Eine Erweiterung auf 100 % durch Dienst in der Jugend
vollzugsanstalt in Neustrelitz ist möglich. 



Heft 9/10/1999 Amtsblatt 161 

Bewerbungen ,ind bis zum 15. September 1999 ühcr das Konsi
storium der Pommcrschcn Evangelischen Kirche. Bahnhofstraße 
35/36, 17489 Greifswald an den Oberkirchenrat. Postfach 11 10 
63, 19010 Schwerin, zu richten. 

gez. Moderow 
Oberkonsi c;tori alrat 

Pfarrstellenausschreibung 

Matthias-Claudius-Kirchengemeinde Rahlstedt-Oldenfelde 

In der Matthi:1:,-Claudius-Kirchengemcinde Rah lstedt-Oldenlclde 
im Kirchenkrei, Stormam - Be/irk Wandsbck-Rahlstedt - ist die 1. 
PfaJTstelle vakant und zum 1. Oktober 1999 mit einem Pastor oder 
einer Pastorin oder einem Pastorenehepaar im jeweils eingeschränk
ten Dienstverhältnis - 50 % - zu besetzen. Die Besetzung erfolgt 
durch bischöfliche Ernennung. 

Die Matthias-Claudius-Kirchengemeinde liegt im ]'\ordustcn Ham
burgs und hat etwa 4.300 Gemeindeglieder. Deren Zahl wird sich 
durch ein großes Neubaugebiet in nächster Zukunft deutlich erhö
hen. Zum 1. Januar 2000 schließt sie sich mit der benachbarten 
Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde Rahlstedt zusammen, so 
dass sie gegenwtirtig ca. 7.600 Gemeindeglieder umfasst. Die künf
tige Gemeinde verfügt insgesamt (ibcr vier Pfarrstellen, zwei Kir
chen und zwei Gcmcindc/cntren. Flir die zu besetzende Pfarrstelle 
wird eine Dienstwohnung angemietet. 

Die Gemeinde liegt in einem Stadtteil mit gemischter Bevölke
rungsstruktur. zu der neben hLirgcrlichcn ebenso sozial schwa
chen Familien gehören. 

In der Gemeinde sind die volkskirchlichen theologischen Positio
nen und Haltungen vertreten, was sich unter Andere·m in einer 
kritischen Offenheit für neue Ansätze und für eine Vielzahl unter
schiedlicher Gotresdien"itmodelle zeigt. 

Gesucht ,,ird ein Pastor (eine Pastorin/ein Pastorenehepaar), der 
(die/das) ein neues Konzept für die zusammenwachsende Gemein
de unter Berücksichtigung der Tradition einfühlsam mitgestaltet. 
In Zusammenarbeit und mit Cnterstützung des aufgeschlossenen 
und engagierten Kirchenvorstandes soll vorrangig geklärt wer
den, oh und in welcher Form Jugendarbeit in der Gemeinde aus
bzw. aufgebaut werden kann. Die Gemeinde möchte einen Pastor 
(eine Pastorin/ein Pastorenehepaar), der (die/das) sich diescrJ\uf
gabe mit Engagement, neugierig und mit Bereitschaft, schwierige 
Themen (Rahmenbedingungen, Grenzen, Reibungspunkte) anzu
gehen, widmet Dafür werden Erfahrungen, Begeisterungsfähig
keit und Lust an der Arbeit mit Jugendlieben vorausgesetzt. 

Ferner wird erwartet, dass der Pastor (die Pastorin/das Pastoren
ehepaar) mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern gleichermaßen gut zusammenarbeiten kann. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
sind über das Konsistorium der Pommerschen Evangelischen Kir
che, Bahnhofstraße 35/36, 17489 Greifswald, zu richten an die 
Frau Bischöfin für den Sprengel Hamburg über die Frau Pröpstin 
des Kirchenkreises Stormarn - Bezirk Wandsbek-Rahlstedt-, Post
fach 67 02 49, 22342 Hamburg. Weitere Unterlagen sind auf An
forderungen einzureichen. Auskünfte erteilen die Vorsitzende des 

Kirchcnvorstandcc;. Frau Pastorin Sabine Fohl, Tel.: (0 40) 6 48 
68 03 13, der Vorsitzende des Kirchcnvorstandcs der Dictrich
Bonhoeffer-Gemeinde, Herr Pastor Jürgen Barth, Tel.: (0 40) 6 47 
14 07, sowie Frau Pröpstin Uta Grohs, Tel.: (0 40) 60 31 43 26. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 30. August 1999 

gG. Moderow 
Oberkonsistorialrat 

Auslandsdienst in Kiew 
Die Evangelische Kirche in Deutschland sucht zum 1. Serrember 
21)1)() für den Pfarrdicn,t in der EvangL'iisch-Lutherischen Kirche 
in Rußland und anderen Staaten (ELKRAS), Gemeinde Kiew ei� 
nen Pfarrer/eine Pfarrerin mit Gemeindeerfahrung für die Dauer 
von 6 Jahren. 

l\"cben der scelsorgcrlichcn Betreuung der Gemeinde - besonders 
1,1chtig sind gut vurhereitetc Gotte,dienste und Predigten. die der 
tlittelpunkt der Gemeinde sind - sind Eihigkeit und Bereitschaft 
wichtig, toleranter Gesprächspartner/tolerante Gesprächspartne
rin (auch für die russischsprachigen Gemeindemitglieder sowie 
für die vielen Gäste der Gemeinde) zu sein. 

Ökumenische Erfahnrngen und Interesse für Orthodoxie werden 
erwartet, um die guten Beziehungen !'.LI den mit der Evangelischen 
Kirche in Deutsch!Jnd verbundenen Kirchen weiterzuführen. 

Der Abschluß der Renovierungsarbeiten in der Katharinenkirche 
steht unmittelbar bevor, so dass eine eigene Kirche und Begegnungs
rtiumc wr Verfügung stehen. Eine Drc".i!'.imrncrwohnung ist vor
handen. Für FarniliL'n mit Kindern ist diese Pfarrstelle nicht geeig
net. 

Russische Sprachkenntnisse sind erforderlich. Falls nötig. bietet 
die EKD vor Dienstbeginn einen Sprachkurs bis zu acht Wochen 
an. 

Bewerbungen und ,\nfragcn richten Sie bitte an: 
Kirchenamt der EKD 
Hauptabteilung III 
Herrenhäuser Straße 12, 30419 Hannover 
Telefon: (05 11) 27 96-1 35 oder l 26. Fax: (05 11) 27 96-7 25 
e-m:,i 1:europa@ckd.de

Bewerbungsschluß ist der 30. November 1999. 

Auslandsdienst Budapest 
Haben Sie Interesse als Pfarrer/Pfarrerin nach Ungarn zu gehen? 
Die Pfarrstelle der Deutschsprachigen Evangelischen Gemeinde 
in Budapest ist zum 1. September 2000 für 6 Jahre zu besetzen. 

Die Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Budapest ist eine 
selbständige Kirchengemeinde in der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Ungarn. Die Gemeinde besteht aus meist jüngeren Fa
milien, die sich nur wenige Jahre in der Stadt aufhalten. 

Die Gemeinde sucht eine/einen kontaktfreudige/n umsichtige/n und 
in der Gemeindearbeit erfahrene/n Pfarrerin/Pfarrer, die/der auf
geschlossen ist für die Möglichkeiten und Aufgaben einer Ge-

mailto:e-mail:europa@ekd.de
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meinde in der Diaspora und bereit, sich auf die besondere Situati
on in Ungarn einzulassen. 

Arbeitsschwerpunkte sind neben Gottesdienst und Amtshandlun
gen: 

- Sammlung und Aufbau der Gemeinde,
- Religionsunterricht an der deutschen Schule,
- Urlaubsseelsorge in den Sommermonaten,
- Pflege ökumenischer Verbindungen,
- diakonische/\rbeit in Zusammenarbeit mit dem ökumeni-

schen Hilfswerk,
- Gemeindearbeit mit Familien.

Kenntnisse der ungarischen Sprache sind erwünscht, aber nicht 
Bedingung. Ein Sprachkur, bis zu 8 Woc)1cn wird vor Dienstan
tritt angeboten. Eine 4-Zimmerwohnung steht zur Verfügung. 

Die /\usschreibungsunterbgen und weitere Informationen bitten 
wir schriftlich anzufordern beim 
Kirchenamt JL:r EKD 
Postfach 21 02 20, 30402 Hannover 
Telefon: (05 II) 27 96-1 26, Fax: (05 II) 27 96-7 25 
c-Mail: curopa@ckd.de

Dorthin sind auch die Bewerbungen bis zum 31. Oktober 1999 zu 
richten. 

Auslandsdienst in Italien 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien (ELKI) sucht für 
die Evangelisch-Ökumenische Gemeinde lspra-Varese zum 1. 
September 2000 für zunächst 6 Jahre eine erfahrene Pfarrerin / 
einen erfahrenen Pfarrer. 

Die Gemeinde umfasst deutsche und niederländische Gemeinde
mitglieder, größtenteils in Forc;chung/Wissenschaft (EU For
schungsstelle) tätig bzw. im mittleren und höheren :\fanagement 
internationaler Firmen. 

Erwartet werden: 
- übcn.lurchschnittlichcs Engagements,
- fundierte theologische Kenntnisse und intellektuelle Flexi-

b1lität und Offcnhei t,
Fföigkeit, auf Menschen zuzugehen (Hausbesuche),

- Interesse und Freude an ökumenischer Zusammenarbeit
mit der katholi,chcn Schwcstcrgcmcimle,

- religionspädagogische Erfahrung und Fähigkeit zur Eintei
lung von Religionsunterricht (8-10 Stunden) an der Euro
paschule in Varese (Gymnasialzweig),

- Bereitschaft zur Übernahme übergemeindlicher Aufgaben
im Kontext der ELKI.

Die Gemeinde verfügt über einen erfahrenen Kirchenvorstand, ein 
eigenes Gemeindezentrum in Ca!dana mit geräumiger Pfarrwoh
nung und Kirche. Die ELKI ist zweisprachig. Die Bereitschaft 
zum Erlernen der italienischen Sprache ist u1,1erlässlich. Ein 
Intensivsprachkurs bis zu 8Wochen in Italien wird - falls erforder
lich - vor Dienstantritt angeboten. Die Besoldung richtet sich nach 
der Gehaltsordnung der ELKI. 

Die Ausschreibungsunterlagen und weitere Informationen erhal
ten Sie auf schriftliche Anfrage beim 

Kirchenamt der EKO 
Hauptabteilung Ul 
Postfach 21 02 20. 30402 Hannover 
Telefon: (05 11) 27 96-1 26, Fax: (05 11) 27 96-7 25 
e-'.fail: t,uropa@ckd.de 

Bewerbungsfrist: 31. Oktober 1999 (Eingang im Kirchenamt der 
EKD). 

Auslandsdienst in Genf/Schweiz 
An der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Genli'Schweiz ist zum 
1. September 200() rlie Pfarrstelle der deutschsprachigen Gcm::in
de für die Dauer von zunächst 6 Jahren zu besetzen. 

Die Gemeinde mit ca. 900 Mitgliedern ist durch die Internationali
tät der Stadt geprägt. Schwerpunkte des Gemeindelebens bilden 
Gottesdienste, Seelsorge, die Arbeit mit Kindern, Gemeinde
gruppen und Arbeitskreisen, die Mitarbeit in ökumenischen und 
di:ikonischcn Beziehungsfeldern sowie die Zusammenarbeit mit 
der englisch sprechenden Schwestergemeinde im selben Haus. 

Ge,ucl1t wird eine Pfarrerin/ ein Pf:m-cr, die/der 
- den Gottesdienst in lutherischer Tradition und mit Offen
heit für neue Formen als Zentrum des Gemeindelebens gc_ 
staltet; 

- aufgeschlossen und kooperativ das vielfältige Gemeinde
leben begleitet und mit eigenen Ideen uml Erfahrungen be
reichert;

- Freude und Erfahrung für die Arbeit mit Kindern mitbringt;
- sich in den mannigfaltigen ökumenischen Beziehungen der

Gemeinde engagiert.

Eine Stellenteilung für ein Ehepaar ist möglich. 
Die renovierte Kirche mit den Gemeinderäumen und der Pfarr
wohnung liegt in der i\ ltstadt. 

Informationen über die Evangelisch-Lutherische Kirche Genf fin
den Sie auch unter: www.luther-genf.eh. 

Gute französische und englische Sprachkenntnisse werden erwar
tet. Ein Intensivsprachkurs wird - falls erforderlich - zur Vertie
fung der fra11Lösischcn Sprachkenntnisse vor Dienstantritt ange
boten. 

Die Ausschreibungsunterlagen bitten wir schriftlich anzufordern 
beim 
Kirchenamt der EKD 
Postfach 21 02 20, 30402 Hannover 
Telefon: (05 11) 27 96-1 27 oder -1 28, Fax: (05 11) 27 96-7 25 
e-Mail: ruediger.lohse@ekd.de

Bewerbungsfrist: 30. Oktober 1999 (Eingang im Kirchenamt). 

Auslandsdienst in Spanien 

Die Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Madrid - mit 
Filialgemeinde in Sevilla - sucht zum 1. September 2000 für zu
nächst 6 Jahre eine erfahrene Pfarrerin/einen erfahrenen Pfarrer. 

Erwartet werden: 
- Freude an lebensorientierter Verkündigung und intensiver

seelsorgerlicher Arbeit (z.B. Hausbesuche),

mailto:europa@ekd.de
mailto:europa@ekd.de
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- tolerante seelsorgerliche Begleitung von Menschen in

Ausnahmesituationen (Gefängnisbesuche),

Amtsblatt 

- Unterricht an der Deutschen Schule (führt bis zumAbitur),

- Pflege und Vertiefung der ökumenischen Kontakte.

Die Gemeinde bietet: 

- lebhaftes, dabei noch ausbaufähiges Gemeindeleben,

-Aufgeschlossenheit für Ideen und Initiativen,

- einen erfahrenen Kirchenvorstand,

- eigene Kirche mit Pfarrhaus und Gemeinderäumen (liegt im

Zentrum der Stadt.)

Die Ausschreibungsunterlagen und weitere Informationen erhal

ten Sie auf schriftliche Anfrage beim 

Kirchenamt der EKD 

Hauptabteilung III 

Postfach 21 02 20, 30402 Hannover 

Telefon: (05 11) 27 96-1 26, Fax: (05 11) 27 96-7 25 

e-Mail: europa@ekd.de

Bewerbungsfrist: 31. Oktober 1999 (Eingang im Kirchenamt der 
EKD). 

E. Weitere Hinweise

F. Mitteilungen für den kirchlichen Dienst
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